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Vorbemerkung 

In diesem Band werden Referate veröffentlicht, die auf einem Kolloquium im Histori­
schen Kolleg in München vom 14. bis 17. Juni 1989 vorgetragen und diskutiert wor­
den sind. Wie üblich, stand das Gesamtthema der Tagung in enger Verbindung zu 
dem Arbeitsvorhaben, das ich während meines Kollegjahres 1988/1989 in München 

verfolgen durfte. 
Der Leser wird die Ergebnisse des Kolloquiums zu bewerten haben. In den Mün­

chener Junitagen des Jahres 1989 jedenfalls waren die Diskussionen lebhaft und, wie 
mir scheint, anregend. Ein Diskussionsbericht wird gleichwohl hier dem Band nicht 
beigefügt, da jeder Verfasser die Gelegenheit hatte, sein Manuskript in der Endfassung 
auf die Einwände, Hinweise und Ergänzungen der Debatten hin durchzusehen und 
neu zu akzentuieren. Naturgemäß wurde in unterschiedlichem Umfang von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

Ein Kolloquium ist auf die Zusammenarbeit sehr verschiedener Spezialisten, auf 
eine kooperative Atmosphäre, auch auf einen geeigneten materiellen Rahmen ange­
wiesen. Darum bleibt mir zum Ende noch die willkommene Pflicht, Dank zu sagen. 
Mein Dank gilt dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der im Rahmen 
des Historischen Kollegs die generöse Finanzierung bereitstellte, die ein Kolloquium 
dieser Art allererst möglich macht. Das Kolloquium war das erste, das die räumlichen 
Möglichkeiten und akustischen Grenzen des großen Vortragssaals im Haus des Histo­
rischen Kollegs in der Kaulbachvilla erproben konnte. Die Erfahrungen der zahlrei­
chen Vorgänger auf die neuen Rahmenbedingungen zu übertragen, halfen freundlich 
in unermüdlicher Zuvorkommenheit Frau Dr. Elisabeth Müller-Luckner, ohne deren 
tatkräftige Unterstützung gewiß manche Pannen unvermeidlich gewesen wären, und 
Herr Georg Kalmer. Mein damaliger Heidelberger Mitarbeiter Dr. Arnold Bühler 
übernahm bereitwillig die redaktionelle Einrichtung der Manuskripte, die Verantwor­
tung für die Übersetzung der italienischen Beiträge (die vom Verlag für nötig gehalten 
wurde) sowie die Herstellung des Registers. Er hat diese Aufgabe auch weit über seine 
Dienstzeit hinaus einsatz freudig fortgeführt. Bei der Erstellung des Registers half zu­
verlässig Frau stud. phi!. et iur. Susanne Degenring. Ohne die Bereitschaft der Refe­
renten, sich auf die Frage nach den Wirkungen und Wirkungswegen von Texten aus 
ihrer Kenntnis der Überlieferung einzulassen, eine Untersuchung kollegialer Kritik zu 
unterwerfen, erst auf dem Kolloquium und dann in dem weiteren Kreis der Leser und 
Benutzer, wäre weder das Kolloquium im Sommer 1989 noch jetzt der Berichtband 
möglich gewesen. Ihnen gilt, last but not least, darum herzlicher Dank. 

Auch dieses Mal hat es länger gedauert als ursprünglich hoffnungsfroh angekündigt, 
bis der Druck abgeschlossen ist und der Band sein Publikum erreichen kann, für das 
er bestimmt ist. An Aktualität hat, soweit ich sehen kann, das Thema nicht verloren. 
Möge denn das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen mehr Klarheit über die Exi-
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stenzbedingungen politischer Theorie im späteren Mittelalter verbreiten helfen und 
Anregungen dazu geben, einem oft allzu wenig beachteten Thema in Anknüpfung 
und Widerspruch zu den hier vorgetragenen Thesen weiter nachzudenken. 

Heidclberg, im November 1990 }iilgen /vIictbke 
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Jürgen iVIiethke 

Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert 

Zur Einführung 

Kurz nach dem 30. März 1328 stellte in Avignon ein Kleriker am Hofe Papst Johan­
nes' XXII. in einer langen Liste gewissenhaft alle rechtlichen Maßnahmen zusammen, 
die die Kurie gegen den deutschen Herrscher Ludwig den Bayern seit dem Beginn des 
Konfliktes unternommen hatte. In dieses "Compendium maius octo processuum pa­
palium ( ... ) contra Ludovicum Bavarum ( ... ) fideliter compilatum"l ist, Schritt für 
Schritt den Dokumenten folgend, das genaue Sündenregister des Wittelsbachers ein­
getragen. Eng hält sich der anonyme Verfasser im allgemeinen an den Wortlaut der 
kurialen Instrumente, die er zusammen faßt, unterscheidet aber schon graphisch durch 
größere und kleinere Schrift, was er für wichtiger und weniger wichtig hält. Im An­
schluß an den Bericht über den Prozeß gegen Ludwig vom April 1327 erzi1hlt unser 
Autor auch, Ludwig habe den Ketzern Marsilius von Padua und Johannes von Jandun 
seine Unterstützung gewährt, und schiebt dem, ausdrücklich herausgehoben, noch 
den Vorwurf nach, darüber hinaus "eciam quendam eorum librum variis heresibus 
plenum admisit ac eum sepe coram se legi publice et exponi permisit"z. 

An der Kurie in Avignon zumindest glaubte man damals also zu wissen, wie Lud­
wig der Bayer den "Defensor pacis", die 1324 in Paris abgeschlossene, 1327 vom Papst 
in Avignon feierlich verurteilte Schrift des Marsilius, genutzt hat: Der Herrscher habe, 

1 Anonym überliefert in Ms. Vatican, Borgh.86, foI.165'-171'; cd. Ricbard Schah, Unbekannte 
kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354). Analysen und 
Texte, Bd. I-lI (Bibliothek des Kgl. Preuß. Histor. Instituts in Rom 9-10, Rom 1911-1914, Neu­
druck Turin 1971) [künftig zitiert: UKS], Text hier: II 169-187, vgl. dazu I 70-78 (71 zur graphi­
schen Gestaltung des Autographs!). Eine Beschreibung der Hs. bei Anncliese 1\1"io; Codices 
Burghesiani Bibliothecae Vaticanae (Studi e Testi 170, Citta deI Vaticano 1952) 108-113; das Da­
tum unseres Traktats beweist, daß der Codex nur teilweise aus dem Nachlaß des am 30. Mai 1327 
an der Kurie verstorbenen Erzbischofs von Lund (1290-1310) und später (seit 1310) von Bremen 
Johannes Grand Fursat stammen kann; zu dessen Büchernachlaß vgl. Anne/iese 1l1ain; Ausgehen­
des Mittelalter II (Storia e letteratura lOS, Rom 1%8) bes. 94 und 494, sowie J)alliel WilfilllClIl 
(Ed.), Bibliotheques ecclesiastiques au temps de la papautc d'Avignon I (Documents, etudes et 
repertoires, publies par l'Institut de Recherche et d'histoire des textes, Paris 1980) 113-115 
111'.327.5. 
2 UKS II 184, in einer Passage nach einer Zusammenfassung des Prozesses vom 3. April 1327 
[cd. Jakob SdJlua/1II in: MGH, Constitutioncs VI!1 (Hannover 1914-1927, Neudruck 1982) 178-
184 nr. 27 3], die der Autor selbst durch vergrößerte Schrift als wichtig hervorgehoben hat. 
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so wird hier suggeriert, das gelehrte Werk in seiner Anwesenheit zu öffentlichen Vor­
lesungen zugelassen und gestattet, daß es, obwohl es doch inzwischen von der Kurie 
als ketzerisch verdammt worden war3

, auch noch ausführlich erläutert und schulge­
recht ausgelegt wurde. 

Wir wissen nicht, ob diese Mitteilung sich auf sichere Nachrichten stützt, oder ob 
sie sich an bloße Gerüchte oder Vermutungen hält. Es muß offen bleiben, ob Ludwig 
der Bayer und sein Hof in jenen hektischen Monaten vor, während und nach der 
römischen Kaiserkrönung vom 17. Januar 1328 wirklich die Zeit gefunden hat, das 
umfängliche Buch des Marsilius ausführlich und feierlich erörtern zu lassen nach 
Methoden, wie sie damals wohl in einem Universitätshörsaal üblich waren, für einen 
Kaiserhof aber zumindest als ungewöhnlich gelten dürfen". Für uns ist allein wichtig, 
daß ein Zeitgenosse all das nicht nur für möglich hielt, sondern sogar als gleichsam 
selbstverständlich vorausgesetzt hat. Der kuriale Anonymus sah also in Schriften poli­
tischer Theorie damals nicht reine Schreibtischelaborate, Texte, geschrieben zur Lek­
türe an anderen Schreibtischen und Lesepulten, sondern er meinte offensichtlich, daß 
politische Theorie für eine Öffentlichkeit geschrieben werde, und er stellte sich vor, 
daß diese Öffentlichkeit sich am Hofe Ludwigs des Bayern geradezu institutionell aus­
geprägt habe. 

3 "Licet iuxtra doctrinam" vom 23. Okt. 1327, gedruckt z. B. in: Edmond Martene, lflJin DlImnd 
(Edd.), Thesaurus novus anecdotorum, Bd. II (Paris 1717, Neudruck New York 1968) 704-716; 
oder bei Cbi/rles Duplessis d'!lrgentri (Ed.), Collectio iudiciorum de novis erroribus, Bd.1l1 (Paris 
1724, Neudruck Brüssel 1963) 304 b sqq.; eine Liste der fünf zensierten Irrtümer (die U.a. auch 
im "Compendium maius" wiederholt werden: UKS II 184, in unmittelbarem Anschluß an die 
[bei Anm. 2] zitierte Stelle) auch bei Heinrich Denzinge/; Enchiridion symbolorum definitionuI11 
et declarationum de rebus fidei et I11orum, editio XXXII" [sqq.], bearb. von Adol/Srb6"lI/wtze/; SJ 
(Basel-Freiburg/Br. [usw.] 1963 [u.ö.]), nrr.941-946 (S. 289f.). 
·r Zum wechselnden Klima am Hofe Ludwigs des Bayern und zur Rolle, die "die Parfuzzen und 
Marsili" [so etwa bezeichnet in der Instruktion Ludwigs für seine Gesandten zu den Versöh­
nungsverhandlungen in Avignon (von 1331?), zuletzt ed. Carlo Pillcin, Marsilio (Pubblicazioni 
deli' Istituto di scienze politiche deli' Universita di Torino 17, Turin 1967) 259-261, hier 259] 
dort spielen konnten, gibt es m. W. keine eigene Untersuchung, einen knappen Überblick lieferte 
etwa 11lois Schiit:<, Der Kampf Ludwigs des Bayern gegen Papst Johannes XXII. und die Rolle der 
Gelehrten am Münchener Hof, in: Wittelsbach und Bayern, Bd.1I 1: Die Zeit der frühen Her­
zöge, hrsg. von Hubert Glczsfl'(München-Zürich 1980) 388-397 (vgl. auch Bosl, wie Anm. 9); zum 
allgemeinen Stand der Entwicklung des "Rates" in etwas späterer Zeit zusammenfassend Pet[/' 
lHomw, Organisation und Funktion von Verwaltung im ausgehenden Mittelalter (ca. 1350-1500), 
in: Deutsche Verwaltungsgeschichte, hrsg. von Kurt G. 11.}eserich, HallS Pohl, G'eorg-Cbristopb 
L'OIl Unmb, Bd. I (Stuttgart 1983) 21-65, hier 35 ff.; sowie (zu den Territorien allgemein) Dietllltlr 
lf7illoll/eit, ebd. 105 ff., und (zu den bayerischen Wittelsbachern) Volker Pre.':' 517 ff. Zum Einfluß 

gelehrten Rates in einer kritischen Situation vgl. (für das Ende des 14. Jahrhunderts) auch etwa 
lIeltllut G. !Valther, Der gelehrte Jurist als politischer Ratgeber: Die Kölner Universität und die 
Absetzung König Wenzels 1400, in: Die Kölner Universität im Mittelalter, hrsg. von Albert Zim­
mermann (Miscellanea Mediaevalia 20, Berlin-New York 1989) 467-487. Wichtig auch Peter;Ho­
raw, Die Rolle der Juristen im Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters (1273-1493), 
in: Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, hrsg. von Roman Schnur 
(Berlin 1986) 77-147, sowie (für eine etwas spätere Zeit) l!ar/mut Boockmallll, Zur Mentalität 
spätmittelalterlicher gelehrter Räte, in: Historische Zeitschrift 233 (1981) 295-316. 
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Festgehalten zu werden verdient, daß der kuriale Autor es dem deutschen Herr­
scher keineswegs zum Vorwurf macht, daß er überhaupt derartige Fragen öffentlich 
habe erörtern lassen und diesen gelehrten Disputen durch seine Anwesenheit einen 
sozusagen offiziellen Charakter aufprägte. Solch ein Vorwurf hätte sich auch, erhoben 
an der päpstlichen Kurie, wo der Papst spätestens seit der Wende zum 14. Jahrhun­
dert im Konsistorium nachweislich Debatten über Streitfragen führen ließ5, etwas 
merkwürdig ausgenommen. Ludwig der Bayer zieht sich die Vorwürfe unseres Autors 
deshalb zu, weil er zu diesem Zweck ausgerechnet einen bereits definitiv als ketzerisch 
verurteilten Traktat "zugelassen" habe und ihn auch nach der Publikation des kurialen 
Verdikts noch behandeln ließ, als wäre er eine bloße wissenschaftliche Meinung, die 
im Für und Wider einer scholastischen Debatte auf die Tragfähigkeit ihrer Argumente 

überprüft werden könnte 6
. 

Verlassen wir unser Beispiel, ohne noch weiter zu prüfen, inwieweit der kuriale Kle­

riker seine Vermutungen in diesem Falle wenigstens in die richtige Richtung schwei­
fen ließ, ob also Marsilius gleichsam mit seinem "Defensor pacis" unter dem Arm am 
Hof seines kaiserlichen Schutzherrn wirklich in feierlichen Disputationen aufgetreten 

ise. Aus dem kurialen Vorwurf wird schlagartig klar, daß man damals politische Theo­
rie sich ohne weiteres selbst in einer relativ gelehrt-hermetischen Form als Grundlage 
einer Debatte bei Hof, im Entscheidungszentrum der Politik, vorstellen konnte. 

Der kuriale Anonymus stößt uns mit seiner Mitteilung unversehens auf ein Pro­
blem, auf die Frage nach der konkreten Situation, in der politische Theorie damals 
entstanden ist und wirken konnte - aber auch wirken mußte. Auf der Suche nach dem 

"Sitz im Leben" (um hier diese - bisweilen mißbrauchte - bildkräftige Metapher aus 

, Dazu Jiitgen Illietbke, Das Konsistorialmemorandum "Oe potestate pape" des Heinrich von 
Cremona von 1302 und seine handschriftliche Überlieferung, in: Studi sul XIV secolo in memo­
ria di AI1t1cliese Maier, a cura di 11//oIlJO iHaimt e IJgOJlillo Parm-icini Bag/iani (Storia e lettera­
tura 151, Roma 1981) 421-451, bes. 443-447. 
" Zu dieser Funktion universitärer Debatten etwa zuletztJiitgen illielbke, Die mittelalterlichen 
Universitäten und das gesprochene Wort, in: Historische Zeitschrift 251 (1990) 1-44. 
7 Allgemein oben Anm. 4. Zu den Wirkungen des "Defensor pacis" etwa Ga}/geJ de Lagarde, La 
naissance de I'esprit la"ique au declin du moyen iige, edition refondue, t.1Il: Marsile de Padoue 
(Paris-Brüsscl 1970) 358-381; zum 16. Jahrhundert insbes. Gregorio Piaia. Marsilio da Padova 
nella refonna e nella controriforma, fortuna e interpretazione (Pubblicazioni dell' Istituto di storia 
dclla fiIosofia edel Centro per ricerche de filosofia medioevale, n.S. 24, Padova 1977). Zum viel­
diskutierten Einfluß des Marsilius auf die Politik Ludwigs des Bayern nach 0110 Bornbak, Staats­
kirchliche Anschauungen und Handlungen am Hofe Kaiser Ludwigs des Bayern (Quellen und 
Studien ZlIr Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit VII/I, 
Weimar 1933) passim, bes. 16-20, jetzt vor allem (mit reichen Literaturhinweisen) ("arlo Do/(ill/; 
Marsilio e Ockham. 11 diploma imperiale "Gloriosus deus", la memoria politica "Quoniam scrip­
tura", il "Defensor minor" (Bologna 11981), jetzt in: Doleini, Crisi di poteri e politologia in crisi, 
Da Sinibaldo Fieschi a Guglielmo d'Ockham (11 mondo medievale, Sezione di storia delle istitu­
zioni, della spiritualita e delle idee 17, Bologna 1989) 291-426, bes. 295-343. Hier sei noch ein­
mal auf eine entfernte Parallele, eine Nachricht zu Ockhams "Dialogus" hingewiesen: Johannes 
VOll Viktring, Liber certarum historiarum, ed. Pedor Scblleider (MG H SSrerG 36, Hannover-Leip­
zig 1908-1910) 11 230f., berichtet zum Jahre 1343, Herzog Albrecht 11. von Österreich habe sich, 
gestützt auf den "Dialogus" Ockhams, geweigert, in seinem Land die Prozesse Papst Cle­
mens' VI. gegen Ludwig publizieren ZlI lassen (im einzelnen vgl. dazu die Erörterung bei Jiilgen 
IHie/Me. Ockhams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin 1969, 121 f.). 
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der Methodensprache der historisch-kritischen Bibelwisselschaft der religionsge­
schichtlichen Schule zu verwenden8

), gilt unsere Frage weniger dem konkreten Le­
benszusammenhang, aus dem heraus unsere Texte formuliert wurden. Diesem Inter­
esse würde eher ein biographisch-genetischer Zugriff auf die Autoren entsprechen; 
sicherlich würde er die aussichtsreichsten Möglichkeiten einer Antwort gewähren. 
Hier soll vielmehr nach jenem Lebenszusammenhang gefragt werden, in den hinein 
unsere Texte wirken wollten. 

Aus praktischen Gründen läßt sich diese komplexe Aufgabe nicht in einem Anlauf 
lösen. Die Aussagen der Quellen liegen nirgendwo gebündelt und fertig, schon gar 
nicht auf Abruf bereit. Gewiß dürfen wir die ausgebreitete "publizistische" Debatte 
des 14. Jahrhunderts nicht als - wie immer fragmentarisches - Protokoll eines akade­
mischen Disputs lesen9

: auch die kaiserlichen Parteischriften wenden sich ja nicht 
etwa (oder doch nur in sehr begrenztem Maße) gegeneinander, d. h. gegen den eben­
falls am Kaiserhof anwesenden Diskussionspartner, Mitexulanten und Konkurrenten, 
wenn auch jeder der Autoren um das Gehör des Kaisers und seiner einflußreichen Be­
rater ringen mußte lO

. Vielmehr polemisierte man selbstverständlich vornehmlich ge­
gen die Argumente der Gegner, der kurialen Papalisten. Wer war das Publikum? 

Wir müssen versuchen, in Teilschritten Nachrichten zu sammeln. Wenn nicht nach 
den - naturgemäß individuellen, und also stark unterschiedlichen - Intentionen der 
Autoren, sondern nach dem institutionellen Rahmen ihrer schriftstellerischen Aktivi­
tät gefragt wird, so scheint es sinnvoll, zunächst bei der scheinbar so simplen Frage 
nach dem Publikum einzusetzen, für das die Autoren geschrieben haben, das die 
Texte gelesen und verbreitet, vielleicht diskutiert und jedenfalls wahrgenommen hat. 
Wir nähern uns den Traktaten somit mit einem wirkungsgeschichtlichen Interesse, 
das aus dem Einzelbeispiel etwas über die generellen Rahmenbedingungen theoreti­
scher Arbeit im Mittelalter erheben will. 

Die Frage nach der Wirkung der Traktate politischer Theorie ist von der Forschung 
bisher kaum aufgegriffen, geschweige denn einstimmig beantwortet worden. Gerade 

8 Dieses Programm der protestantischen Exegese zuerst des Alten Testaments, das dann mit 
großem Erfolg auf neutestamentliche Fragen ausgedehnt wurde, fragte freilich nach dem "Sitz" 
eines Textes "im Leben der Gemeinde", genauer nach seiner Funktion im gemeindlichen Gottes­
dienst, erst im weiteren Sinne nach anderen Textsituationen. Hier sei diese Frage allgemeiner 
verstanden und auf die Situation unserer politischen Traktate des 14. Jahrhunderts ausgedehnt. 
Diese Formulierung des Problems erscheint mir brauchbarer als die Suche nach dem "Kontext" 
unserer Texte, selbst wenn auch der "Sitz im Leben" sich gewiß nur durch schriftliche Zeugnisse 
und damit durch Texte erfassen läßt. Allgemein zur neueren Diskussion um den "Kontext" etwa 
Nico!ai Rubins/ein, Problems of Evidence in the History of Political Ideas, in: Storia delle idee, 
Problemi e prospettive, a cura di iHclJJimo L. Bianc!;i (Lessico intellettuale Europeo 49, Roma 
1989) 87-98. 
9 Für irreführend halte ich die Vorstellung einer "Hofakademie", die mehrfach vertreten wurde, 
besonders einflußreich von Kar! Bos!. Die "geistliche Hofakademie" Kaiser Ludwigs des Bayern 
im alten Franziskanerkloster zu München, in: Der Mönch im Wappell. Aus Geschichte und Ge­
genwart des katholischen München (München/Zürich 1960) 97-127. 
10 Wie eine Debatte bei Hof wirklich ausgesehen haben könnte, rekonstruiert anschaulich aus 
den spärlichen Zeugnissen Hi!m) Setall Ojjln; Meinungsverschiedenheiten am Hof Ludwigs des 
Bayern im Herbst 1331, in: DA 11 (1954/55) 191-206. 
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der "Defensor pacis" des Marsilius ist ein gutes Beispiel für Antworten, die gegeben 
wurden!l Nicht durchgesetzt hat sich die Vorstellung, daß der gelehrte Text sozusa­
gen zu gefälligem Gebrauch in der Kanzlei des Herrschers gelegen und massive For­
mulierungshilfe bei der Konzeption von Urkunden und Proklamationen geleistet 
habe!2. Philologisch hat sich diese These nicht belegen lassen 15 Und auch die erhalte­
nen Kanzleibehelfe aus der Schreibstube Ludwigs des Bayern haben ein ganz anderes 
Aussehen!". Eine allzu direkte und ganz unmittelbare Verbindung von "brain trust" 
und Kanzleiausstoß wäre gewiß eine zu einfache und geradlinige Zeichnung, um der 
Situation zu entsprechen, auch wenn - in Einzelfällen - in den Formulierungen 
kaiserlicher Verlautbarungen Wendungen aus der Pamphleteliteratur nachweisbar 
sind I). 

Gleichwohl weist uns diese simplifizierende Anwort offenbar in dieselbe Richtung, 
in die auch der kuriale Anonymus jeden schickt, der nach dem "Sitz im Leben" der 
Texte fragt: Es ist eben in der Tat wichtig, daß in der großen Auseinandersetzung zwi­
schen Papst und Kaiser im 14. Jahrhundert nicht nur an der päpstlichen Kurie in 
Avignon, sondern auch am Hofe Ludwigs des Bayern in München hochrangige Ge­
lehrte dem Herrscher verfügbar waren, die Argumente zu finden und zu formulieren 
wußten, mit denen zeitgenössische Leser zu beeindrucken waren. Obwohl ja in 
Deutschland damals, anders als im Frankreich Philipps des Schönen oder im England 
zur ZeitJohn Wyclifs, keine Universität bestand, die den Herrscher hätte unterstützen 
können 16, konnte der Kampf Ludwigs des Bayern mit der avignonesischen Kurie für 
die Entwicklung der politischen Theorie des Mittelalters so bedeutsam werden. Die 
EXLtlanten und kaiserlichen Schützlinge vermochten es jedenfalls, ihre Argumente auf 
der vollen Höhe der zeitgenössischen Wissenschaft zu formulieren und damit auf die 
politische Orientierung der Intellektuellen Europas noch auf lange Zeit hinaus ent­
scheidend einzuwirken. 

11 Allgemein vg!. oben Anm. 7; auchJiirgen AIietbke, Marsilius und Ockham, Publikum und Le­
ser ihrer politischen Schriften im späteren Mittelalter, in: Medioevo 6 (1980) 534-558. 
12 So vor allem der Stenge I-Schüler Olto Bombak .. Staatskirchliche Anschauungen (wie Anm. 7) 
16 ff., 45 f., 67. Vg!. auch Edmllnd Fmst Stenge!. Avignon und Rhens. Forschungen zur Ge­
schichte des Kampfes um das Recht am Reich in der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts (Quellen 
und Studien Zllf Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches VIII, Weimar 1930) bes. 108ff. 
lJ Besonders zuletzt Do/rill/; Marsilio e Ockham (wie Anm. 7), etwa 319 ff. 
1·, He/Jnllt ßansa .. Studien zur Kanzlei Ludwigs des Bayern vom Tag seiner Wahl bis zur Rück­
kehr aus Italien (1314-1329) (Münchener Historische Studien, Abt. Geschieht!. Hilfswissenschaf­
ten 5, Kallmünz/Opf. 1968) bes. 31 ff. 
" Halls:!iilgen Bake!; Das Mandat "Fidem catholicam" Ludwigs des Bayern von 1338, in: DA 
26 (1970) 454-512, bes. 470 ff.; ZlIf gemeinsamen literarischen Tätigkeit der Münchener Franzis­
kaner vor allem (in genauer philologischer Analyse eines Textes) Hi/eII)' Setoll OjjleJ; Zum Verfas­
ser der "Allegaciones de potestate imperiali", in: DA 42 (1986) 555-619, bes. 575 ff. und 619. 
16 Auf diese Funktion der Universität Paris geht (nicht ohne Überspitzungen) für das Frankreich 
an der Wende zum 14. Jahrhundert ein Sopbia iHclltlcbe, La naissance d'une nouvelle SOUlTe 
d'autoritc: l'universite de Paris, in: Revue historique 218 (1982) 305-327; vg!. auch Pali/ Stlengl'/; 
John of Paris, Principal Author of the "Quaestio de potestate papae (Rex pacificus)", in: Specu­
lum 56 (1981) 41-55, sowie Ricbard W: SOlltbern, The Changing Role of Universities in Western 
Europe, in: Historical Research 60 (1987) 133--146. 
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Freilich sind auch hier Warntafeln anzubringen, die allzu naive Vorstellungen über 
die Wirkung solcher intellektueller Arbeit in ihrer Zeit verhindern sollten. Den Bera­
tern der Höfe stand, selbst wenn einmal der Hof mit ihrer Meinung voll einverstanden 
war, keine moderne Propagandamaschine zur Verfügung, die es ihnen erlaubt hätte, 
ihre Argumente und Ideen wirksam zu verbreiten. Ein bloßer Blick auf die heute noch 
nachweisbare handschriftliche Verbreitung der Texte genügt, um diese wichtige Ein­
schränkung zu belegen. Wenn wir bei den Beratern Ludwigs des Bayern bleiben, so 
müssen wir konstatieren, daß Marsilius von Padua ebenso wie Wilhelm von Ockham 
sich jeweils mit einer - absolut gesehen - recht bescheidenen Verbreitung ihrer gro­
ßen Texte zufrieden geben müssen 17. Von dem "Defensor pacis" besitzen wir heute 
insgesamt 32 einigermaßen vollständige Manuskripte l8

; Wilhelm von Ockham steht 
dem mit seinem "Dialogus" nicht wesentlich nach, jedenfalls mit der "Prima pars" 
dieser seiner Hauptschrift l9

, die derzeit in 31 handschriftlichen Zeugen bekannt ist20
, 

während der 2. Traktat des IH. Teils ("De potestate et iuribus Romani imperii") uns 

17 .fiilgm iHiethke, Marsilius und Ockham (wie Anm. 11); dn:,.., Zur Bcdcutung von Ockhams po­
litischer Philosophie für Zeitgenossen und Nachwelt, sowie Hil(//)' 51'lon Ojj!n; The ,Influence' of 
Ockham's Political Thinking: Thc First Ccntury, beides in: Die Gegenwart Ockhams, hrsg. v. 
lPilhelm Voßenkllblund Ro/f Scböl/bngtr (Weinheim 1990) 305-324 sowie 338-365; vgl. Gelle! 
(wie unten Anm. 41). 
18 Allgemein vorläufig die Aufstellungen bei Jiilgen ilJii'lbke, Die Traktate "Dc potestatc papae" 
- ein Typus politikthcoretischer Literatur im spiiteren Mittclalter, in: Lcs genres litteraires dans 
les sourccs theologiqucs ct philosophiques medievales, edd. Rober! BIlItot et [f0l,o/d Gel/iml 
(Universitc Catholique de Louvain, Publications de l'Institut d'Etudes Medievales II 5, Louvain­
la-Neuve 1982) 198-211, hier besonders zu Marsilius: 211, zu Anm. 34. 
19 Vgl. etwaJiilgOi Mietbke, Ein neues Selbstzeugnis Ockhams zu seinem "Dialogus", in: From 
Ockham to Wyclif, edel. AI/ne I flic/SOli and iHicbadJ. !VilkJ (Studies in Church History, Subsidia 
5, Oxford 1987) 19-30, bes. 22 H. 
20 Zusätzlich zu den 28 von Leol/ Bauch)', Guillaume d'Occam, Sa vie, ses ccuvres, ses idees so­
ciales et politiques, Bd.1: I'Homme et les ceuvres (Etudes de philosophie medievale 39, Paris 
1949) 288 f. (nr. II l) nachgewiesenen Mss. (das eine Basler Ms. triigt die korrektc Signatur B VI 2!) 
und dem zusätzlichen Ms. Köln, Stadtarchiv, GB fol. 76 (XV.s.) fol.l'-275 r, hat Pt/ul Oskar Kri­
ste/ln; Iter Italicum IV (London-Leiden 1989) 502 a u. 600 b zwei weitere Mss. namhaft gemacht: 
Escorial, Biblioteca privada de padres Agustinos (ohne Signatur) [XIY. s.ex./XY.s. in., Perg.]- vgl. 
dazu eine erste Beschreibung durch}oJe i]Jaria Ozafhl .. O,S,A., C6dice de los "Dialogos" de Ock­
ham en la biblioteca privada de los pp. Agustinos deI Escorial, in: La Ciudad de Dios 189 (1976) 
493-512 (seitengleich auch in: Estudios sobre la baja edad media, EI Escorial 1977,143-164); es 
handelt sich um eine Hs. mit I Dialogus I-VII, "II Dialogus" (= "De dogmatibus Johannis 
XXII"), III Dialogus 11 i-iii [der Text bricht an derselben Stelle ab, wie z. B. auch Mss. Paris, BN, 
lat. 3657, lat. 14619, lat. 15881 - vgl. dazu B{/l/{[,)' a.a.O.]; sowie Ms. Salamanca, BibI. Univ., 1971 
[XV. s., chart.] H. 299 [für freundliche Auskünfte zu der Hs. bin ich Prof. Antonio Garcia y Garcia 
(Salamanca) verpflichtet]. Das letztgenannte Ms., das I Dialogus und ,,11 Dialogus" enthält, ist mit 
dem verlorengegangenen Exemplar aus dem Nachlaß des bekannten Konziliaristen des Basler 
Konzils Johar1t1es de Segovia nicht identisch; vgl. die letztwillige Verfügung über die Bücher 
durch Segovia in Ms. Salamanca, BU, 246, zuletzt ed. Benigno Hernallde:z Montes. Biblioteca de 
Juan de Segovia, Edici6n y comentario de su ecritura de donaci6n (Bibliotheca theologica Hi­
spana 11 3, Madrid 1984), hier 94 nr.57 mit S. 220f. § 133 (der aber auf Ms. 1971 gar nicht ein­
geht). Zu den Zitaten und Exzerpten Segovias aus dem Dialogus vgl. neben Hemandez iHontes 
220 f. auch - unabhängig davon - Ojjln; ,Influellce' (wie Anm. 17), bes. 351-354 mit 364 Anm. 
119-123 (Oflle,. postuliert übrigens [363 Anm. 103] als Vorlage von Segovias Exzerpten ein Ms., 
das "at least" 1-11 Dialogus enthalten habe I). 
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immerhin noch in 17 Handschriften überliefert ist>'. Der erste Traktat des IIl. Teils 
des "Dialogus" freilich muß sich mit nur drei späten - und noch dazu von einander 
anscheinend nicht unabhängigen - Manuskripten begnügen22

• 

Diese Zahlen scheinen einigermaßen typisch und weichen nicht auffällig von der 
erkennbaren Überlieferung anderer politisch-theoretischer Traktate der gleichen Zeit 
ab. Während in keinem einzigen mir bekannten Fall das Autograph des Autors erhal­
ten blieb23 und auch auf uns gelangte Widmungsexemplare, die vom Autor selbst 
stammen, für das 14. Jahrhundert noch extrem selten sind2

" haben nur wenige Trak­
tate die genannten Handschriftenziffern erheblich übertreffen können. Eine der "er­
folgreichsten" Schriften dieser Art, die große in 111 scholastisch gebauten Quaestionen 
voranschreitende "Summa de ecclesiastica potestate" des Augustiner-Eremiten Augu­
stinus von Ancona bringt es, zähle ich richtig, auf 42 Manuskripte25

, während die Ab­
handlung "De causa immediata ecclesiastice potestatis" aus dem Dominikanerorden -
sie stammt entweder von Guillelmus Petri de Godino oder (was mir immer noch 
wahrscheinlicher erscheint) von Petrus de Palude - hinter diesen Spitzenzahlen mit 

21 16 Hss. verzeichnet BaI/dry, Occam 291 f. (nr.XII); hinzu tritt noch das soehen (Anm. 20) er­
wähnte Ms. aus dem Escoria!. 
22 Die Liste von 8al/(h)\ Occam 291 (nr.XI) ist um das Basler Ms. A VI 5 zu vermindern. Wei­
tere Mss. sind nicht bekannt geworden, wie mir Hilary Seton Offler freundlich bestätigt hat. 
2J Vielleicht könnte Ms. Trier, StB lat. 844/1.310, das den "Tractatus de iuribus regni et imperii" 
des Lupold von Bebenburg enthält, wenigstens aus der Umgebung des Autors stammen, auch 
wenn die öfter als eigenhändig vermuteten Marginalien sich nicht mit Sicherheit als solche nach­
weisen lassen. 
,-; Widmungsexemplare an den Papst haben sich wegen der bekannten Geschicke von dessen 
Büchersammlung im 15. Jahrhundert in der Vatikanischen Bibliothek m. W. nicht erhalten. 
Vielleicht liegt in Ms. Paris, BN lat. 4232, fo!. 152,a_174vb, dem Codex unicus von Hermann von 
Schildesehe "Contra hereticos negantes immunitatem et iurisdictionem sancte sedis", ein solcher 
Fall vor; das Ms. ist bis 1409 für die päpstliche Bibliothek nachgewiesen [vg!. Ac/olar ZUlilkeller, 
Hermanni de Scildis OESA (t 1357) Tractatus contra negantes ... (Cassiciacum, Supp!. 4, Würz­
burg 1970) p. X], freilich enthält das Ms. nur die ersten beiden von den drei im Prolog der Schrift 
angeklindigten Teilen des Textes, vg!. schon 5i:bolz, UKS (wie Anm. I) I 52. - Zu einer Erfor­
schung der Überlieferung politischer Traktate in den Katalogen der päpstlichen Büchersamm­
lungen des 14. Jahrhunderts zuletzt iV!arie-l!enriette}lIlfien ele Pommero!, Textes politiques dans 
la bibliotheque des papes d'Avignon, in: L'Etat moderne: genese, bilans et perspectives, cd. par 
}l'etIl-PhiliN'e (I'OIel, Paris 1990, 207-216. 
2) 31 Mss. und 5 Exzerpte nennt Blasills iHinisleri, De vita et operibus Augustini de Ancona 
OESA (tl:328), in: Analecta Augustiniana 22 (1951/52), bes. 209-212, zusätzliche 2 Mss. und 6 
Exzerpte bei ilfie/hke, Die Traktate (wie Anm, 18) 210 (zu Anm. 31); weiterhin zu nennen sind 
außer einem Exzerpt (Hamburg, SUB, cod. Hist. 31 e, fo!. 81') noch wenigstens 9 Mss.: Augsburg, 
SStB, 11 1 2° 86 [a.1482], fo!. 192'"-244,b; Eichstätt, UB, 615 [XV.s.], fo!. 1'-289'; Hildcsheim, 
DomB 673 [a.1461, chart.]; lnnsbruck, UB 22 [a.1424]; Innsbruck, UB 548 [XV.s.]; Salzburg, UB, 
M II 303 [XV. s.]; Stuttgart, WLB, cod. iur. in fo!. 120 [XIV. s., membr.]; Stuttgart, WLB, theo!. fo!. 
54 [XV.s.]; Toledo, BCap 16-21 [XV.s., chart.], ff.230 (für Hinweise verpflichtet bin ich Martin 
Bertram, Tilmann Schmidt und Katherinc Walsh); auf Schwerpunkte der Verbreitung des Textes 
ging ein Kalberine Walsb, Augustinismus und Konziliarismus in Tim!. Entstehungsgeschichte 
und ekklcsiologischer Stellenwert einer Brixener Handschrift, in: Kunst und Kirche in Tirol, 
Festschrift zum 70. Geb. von Kar! Wolfsgruber, hrsg. von }ose/ Ni)Jsing und Hehl/li! Slam!})i!!' 
(Bozen 1987) 47-53. 
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34 Mss. und einer Reihe von Auszügen 2
", oder die umfängliche Kompilation "De 

statu et planctu ecclesie" des portugiesischen Franziskaners Alvarus Pelagius, die 
heute m. W. immerhin noch 33 Manuskripte und 13 Exzerpte zählt 27

, leicht zurück­
bleiben, aber dafür mit Marsilius und Ockham wiederum deutlich harmonieren. Der 
theoretisch bedeutsame Text des Dominikaners Johannes Quidort von Paris "De po­
testate regia et papali" erreicht mit ebenfalls insgesamt 34 erhaltenen Textzeugen die 
gleiche Dimension in der Textüberliderung28

, die nur von ganz wenigen Traktaten 
übertroffen wird. Spitzenreiter hinsichtlich seiner handschriftlichen Verbreitung 
dürfte im Bereich der politischen Traktate des ganzen Mittelalters der Fürstenspiegel 
des Aegidius Romanus sein29 . Auch das Fürstenspiegelfragment des Thomas von 
Aquin zählt (nach der Handschriften-Liste der kritischen Ausgabe) insgesamt 82 
heute noch existierende (und vier uns bekannte, mittlerweile aber verlorengegangene) 
Textzeugen lO Die Denkschrift des Kö!rler Kurialklerikers Alexander von Roes, sein 
"Memoriale" aus dem Jahre 1281, bringt es immerhin noch auf 70 heute erhaltene 
Handschriften}I. Aber die genannten Werke in dieser Spitzengruppe der Traktate ge-

26 Zusiitzlich zu den in der Edition von rr/i/liam D. l)[cCre(/{!j; The Theory of Papal Monarchy 
in the Fourteenth Century (Studies and Texts 56, Toronto 1982) XXIlIsq. genannten (und 36-64 
ausführlicher beschrieben dort 7-33 auch ein Plädoyer für Guilleimus Pe tri als Autor!) .30 Mss. 
wären zu berücksichtigen: Berlin SBPK, theol.lat.fol. 618 [a.1462], foI. 2171'-265"; Den Haag, 
Koninkl.B., 7 E 13 [XIV. s. med.] foI. 15 r-74 r (abweichende Redaktion, vgl. Dirk l·t/II deli L'luu'ale, 
Apropos de la tradition manuscrite du "De causa immediata ecclesiasticae potestatis" de Guil­
laume de Pierre Godin ['11336], in: RThAM 51, 1984, 184-205); Milano, BAmbros., P 25.3 SLIp. 
[XV.s.], foI. 272 r-.338'; München, BSB, dm 15771 [XV.s.], fol. 64'-185'. 
27 Hinweise bei ,lIictbkc. Die Traktate (wie Anm. 18) 211 (zu Anm. 32); hinzuzufügen wären: 
Augsburg, SStB, cod. 447 [a. 1447]; Cambridge, Corpus Christi College 103 [XV.s.J foI. .331"-415b 

(Exzerpte); Eichstätt, UB, j 70 [XV. s./vor 1463J fol. 1 '"_458 1
'
b; Karlsruhe, LB, St. Peter pap. 42 

[XV.s.]; München, BSB, clm 27 422 [XV. s.], fol. 265'sqq. (Exzerpte); cgm 230, 1; Padova, BCap., B 
20 (Martin Bertram verdanke ich wertvolle Hinweise). Nicht identifizieren konnte ich in Madrid 
das von ill. /tceba! LI/jan in: Dictionnaire de Spiritualitc XlI/I (198.3) col.877 benannte Ms. "Ma­
drid R/19612". Die Liste der Mss. bei Jodo JloraiJ BarboStl, 0 "De statu et Planctu ecdesiae", 
Estudo critico (Lissabon 1982) 45-48 enthält auch noch (als existierendes Ms.) Tours, St. Gatien 
[!]184, das ich nicht identifizieren konnte; das (von Bt1/'busil ebenfalls benannte) "Ms. Erfurt 154", 
d.i. Ms. CA 4° 154, enthält fol. 77r-l03' ein Exzerpt von II, art. 18, vgI. auch bereits iVico!clS [ung. 
Un franciscain, theologien du pouvoir pontifical au XIV" siede: I\lvaro Pelayo (L'Eglise et I'Etat 
au Moyen Age 3, Paris 1931) 46-50; Wilhellll eiL/JUli!, Beschreibendes Verzeichnis der Amplonia­
nischen Handschriften Sammlung zu Erfurt (Berlin 1887) 147. (Für nähere Auskünfte danke 
ich Herrn Dr. Johalllles Kadenbach, Erlurt.) 
28 Nachweise für 33 Hss. bei lllie/bke. Die Traktate (wie I\nm. 18) 209 (zu Anm. 18); Zllsiitzlich 
noch Ms. Salamanca, BU, 2206 [XV. s.J, foI. 209,a-233"'. 
29 Nach freundlicher Auskunft von Francesco dcl Punta und Concetta Luna, Pisa, die die kriti­
sche Ausgabe vorbereiten, sind derzeit insgesamt 284 Mss. des lateinischen Textes bekannt, zu­
sätzlich 78 Textzeugen in einer der volkssprachlichen Versionen. 
30 Vgl. 'ffJonwJ c11' ;[q/lillo, Oe regno ad regem Cypri, cura et studio fra trum PraedicatorLIm, in: S. 
TllOmae de Aquino Opera omnia iussu Lconis XIII p.m. edita, vol.XLII (Roma 1979), hier 
knappe Beschreibungen: 425-431 (in der von [1)'Cliilltbe-F f)ollda ine unterzeichneten Pracfatio). 
31 Nachweise für 63 Hss. und 3 alte Drucke in der Edition: iIlex(/nder UJII Rol's. Schriften, 
hrsg. von Herbert C;l'lIndmellln und lIeoliannHeimjlc! (MGH, Staatsschriften des späteren Mittel­
alters 1, Stuttgart 1958) 40-80 [Tabelle 40-42], weitere 6 Hss. nachgewiesen beiJiilgen fllietbke. 
Politisches Denken und monarchische Theorie. Das Kaisertum als supranationale Institution im 
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hören anderen Gattungen der politiktheoretischen Literatur an, stammen zudem aus 
dem 13. Jahrhundert und können auch jeweils besondere Umstände für sich anführen, 
die ihre relativ große Verbreitung erklärenJ2

. Die "Normalverteilung" unserer Traktate 
des 14. Jahrhunderts jedenfalls spiegeln diese Verbreitungsziffern keineswegs. 

Nun wird man gewiß diese Zahlen angesichts des internationalen Standes der wis­
senschaftlichen Erschließung mittelalterlicher Handschriftensammlungen nur jeweils 
,cum grano salis' zu bewerten haben. Zu unterschiedlich ist die Lage im einzelnen, zu 
ungcwiß die Höhe der Dunkelziffer, zu verzerrt die regionale Verteilung. Gleichwohl 
erlaubt doch zumindest die relativ einheitliche Größenordnung, die sich - trotz aller 
Unterschiede in der regionalen Streuung - ergibt, eine, wie mir scheint, relativ optimi­
stische Haltung zur Zuverlässigkeit unseres Ausgangsmaterials, zumindest was die 

Proportionen anbetrifft. 
Wie immer wir die Zahl der verlorenen, vernichteten, versprengten und unidentifi­

zierten Manuskripte auch einzuschätzen haben, die tatsächlich heute noch nachweis­
bare Verbreitung der Texte im späteren Mittelalter war nach unseren heutigen Begrif­

fen relativ bescheiden. Sie kann keineswegs mit eindrucksvollen "Auflagen" prunken. 
Wir haben es, wie bei näherem Nachdenken auch ganz einsichtig ist, mit einer stark 

beschränkten Verbreitung, mit langsam zirkulierenden Texten zu tun, die keineswegs 
auf einen Schlag überall bekannt warenJ } Die Klagen mittelalterlicher Autoren, die 
jahrelang nach bestimmten Texten fahndeten"'", oft freilich vergebensJ >, sprechen eine 
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spiiteren Mittelalter, in: Ansiitze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter, 
hrsg. von jOlle/,im 1;"/;/en (Nationes. Historische und philologische Untersuchungen zur Entste­
hung der europäischen Nationen im Mittelalter 8, Sigmaringen 1989) 121-144, hier 134 Anm. 
53; auf ein weiteres Ms. machte mich Robert E. Lerner aufmerksam: Berlin, SBPK, lat.qu. 337, 
fol. 102 r-120 r

. 

5.' AcgidillS gewann im späteren Mittelalter fast kanonisches Ansehen; das Fragment des T11O­
mas von Aquin wurde häufig (zuerst ohne die Ergänzung des Textes durch Tolomeo von Lucea, 
spiiter mit ihr) in einer Sammlung von Opera des Aguinaten kopiert; Alexander von Roes traf of­
fenbar besonders im 15. Jahrhundert auf ein gesteigertes Interesse: vgl. insbes. bereits Ifcrbcrt 
GJ"iilldlJlil 11 11. Über die Schriften des Alexander VOll Roes, in: DA 8 (1950) 154-2.37, jetzt ill 
GI"II i/dJJlil 1111, f\usgewählte Aufsätze, Teil 3: Bildung und Sprache (Schriften der MGH 25/3, 
Stuttgart 1978) 196-274, bes. 242 ff. Über den vergleichbaren Fall des Johannes VOll Salisbury aus 
dem 12. Jahrhundert (dessen "Policraticus" freilich viel umfangreicher ist) handelt in diesem 
Band,IE".\" KaI/Cl: 

U Im einzelnen vgl. die Erwägungen bei jiilgm iHietbke, Die Konzilien als Forum der öffentli­
chen Meinung im 15. Jahrhundert, in: DA 37 (1981) 736-773, bes. 763ff.; zusammenfassend 
etwa johalllleJ flc!/I/I(ltb. Kommunikation auf den spätmittelalterlichen Konzilien, in: Die Be­
deutung der Komlllunikation für Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. von llans Pob! (Stuttgart 
1989) 116-172, bes. 154 ff. In eine ganz andere Richtung gehen die Überlegungen, die zur politi­
schen "Öffentlichkeit" als einer dezidiert politischen Institution (im Anschluß an .Jürgen Haber­
lllas) angestellt hat 13emd [/I 11 Ii/, zuletzt vgl.: Öffentlichkeit und Kommunikation im Mittelalter. 
Zur Herstellung von Öffentlichkeit im Bezugsfcld elementarer Kommunikationsformcn im 
13.Jahrhundert, in: Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen, Img. von 
f ledtlil Rilgotzhy und flrm·t 1I7cl/zc! (Tübingen 1990) 65-87 . 
. H Bekannt ist die Suche der Humanisten nach klassischen Texten, etwa die jahrelangen Bemü­
hungen eines Coluccio Salutati (der doch gewiß viele bedeutende Verbindungen hatte) um (eine 
lateinische Übersetzung von) Platons "Phaidon" oder wenig spiüer Kardinal Guillaume Fillastres 
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deutliche Sprache. Mit Recht hat Hilaty Seton Offler jüngst gespottet, wenn man 
denn sagen wolle, der "Defensor pacis" sei wie eine Bombe explodiert, so habe diese 
Bombe doch offenbar eine ganz erhebliche Zeitzündung besessen36

. Auch sonst ha­
ben die Verfasser von Streitschriften relativ häufig keine nachweislich genaue Kennt­
nis ihrer Gegner besessen37

. Diese Beobachtung spricht nicht sehr beredt für die Vor­
stellung einer ausschließlich literarischen Öffentlichkeit, für die die Texte entstanden 
waren. 
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langjährige Jagd nach der "Cosmographia" des Claudius Ptolomaeus, vgl. die Nachweise bei 
iHielbke, Forum (wie Anm. 33) 763f. mit Anm. 88ff. Aber auch andere Texte kamen in den Ge­
nuß dieses neuen Interesses einer "wissenschaftlichen Öffentlichkeit", vgl. etwa die stolze Liste 
der von Job Vener in der Basler Kartause "gefundenen" Schriften zum Schisma in Ms. Wien, 
ÖNB, cvp 5064, fol. 191/202; jetzt cd. (mit Kommentar) bei Hermann Heimj)et, Die Vener von 
Gmünd und Straßburg, 1162-1447, Bd.III (Yeröff. d. Max-Planck-Instituts f. Geschichte 52/III, 
Göttingen 1982) 1005-1009 . 
.,5 Bezeichnend genug ist der Fall des Konrad von Megenberg, der in seiner "Y conomica" (nie­
dergeschrieben um 1350 in Regensburg) ausdrücklich klagt: "Ipsorum (d.i. des Marsilius von Pa­
dua und Johannes Jandun) tamen motiva non vidi, quia licet precurrenti diligencia mea libellus 
eorum (d.i. der "Defensor pacis") ad me numquam poterat pervenire" (Yconomica II,3,1, cd. 5'1-
bine Kriigel; MGH Staatsschr. 3/2, Stuttgart 1977,87; zur Abfassungszeit 1348/52 ibid. 1[1973] 
p.XXVIII sq.). Das bedeutet jedenfalls, daß für den "Defensor pacis" damals die Entfernung zwi­
schen Regensburg und München unüberwindlich blieb, wie im übrigen auch nicht deutlich ist, 
ob Konrad die kirchenpolitischen Schriften Ockhams (außer dem Traktat gegen Kar! IV.) über­
haupt gekannt hat, gegen die er so heftig polemisierte; vgl. die Ausgabe von Kriiger [[ 94 f. Anm. 
41. Immerhin bezeugt Konrad selbst den Austausch von persönlichen Nachrichten mit Ockham 
durch Mittelslcute, vgl. "Tractatus contra Wilhelmum Occam" c.6, ed. Scbolz in: UKS II (wie 
Anm. 1) 365 f.: Man kannte sich also, aber man las die gegnerischen Schriften nicht unbedingt 
bzw. konnte sie nicht lesen. Zum Verhältnis zwischen Konrad und Ockham bereits Scholz, UKS 
I 130f.; lIelllllll [bad), Leben und Schriften des Konrad von Megenberg (Neue deutsche For­
schungen 210, Abt. Mittelalterliche Geschichte 7, Berlin 1938) 108-·111; auch [li/m)' 5i'toll 0fl 
/0; An interpolated collalio of pope Clement VI, O.S.B.? In: Revue bcncdictine 84 (1974) 111-
125, bes. 120f. Anm. 4; G"COIK SleeJ; K.v.M., in: Die Deutsche Literatur des Mittelalters, Verfas­
serlexikon 2

, hrsg. von Kurt Rllb, Bd. V (Berlin 1985) 221-236, bes. 226. Zur Frage der Auseinan­
dersetzungen um Ockhams Philosophie und Theologie in Paris zu Konrads Zeit bes. RIIj>rerbl 
Paque, Das Pariser Nominalistcllstatut (Quellen und Studien zur Geschichte der Philosophie 14, 
Berlin 1970); IVilliamj. Courl('IJay, Kalberille H '[({cball, Ockham, Ockhamists and the English­
German Nation at Paris, 1339-1341, in: History of Universities 2 (1982) 5.3-96; sowie Kalherine 
J 1. lC/C!;tllI, Vision and Certitude in the Age of Ockham. Optics, Epistemology and the Founda­
tions of Semantics, 1250-1345 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 22, Lei­
den-New York-Kobenhavn-Köln 1988) 336-340. 
36 OffICl; Influence (wie Anm. 17) 347. 
37 Bezeichnend hier etwa neben der ausgedehnten Polemik gegen den "Defensor Pacis" (vgl. 
dazu die Nachweise bei IHie/Me, Marsilius und Ockham [wie Anm. 11) 549 Anm. 16) zuvor die 
Situation im Streit zwischen der Kurie Bonifaz' VIII. und dem französischen Hof. In JObcllllll'J 
Quidorl, De regia potestate et papal i [cd. Fril:/; BleitllJteill, Johannes Quidort von Paris, Über kö­
nigliche und päpstliche Gewalt (Frankfurter Studien zur Wissenschaft von der Politik 4, Stuttgart 
1969) 123, 126,169,171,184], läßt sich wohl die Benutzung der Schrift des Heinrich von Cre­
mona belegen, nicht dagegen mit Sicherheit eine Kenntnis von Aegidiw RomC1lJlIS, "De ecclesia­
stica potestate". Die Liste beiJ/,{/1/ Lederrq,Jean de Paris et l'ecclcsiologie du XIII" siede (L'Eglise' 
et I'Etat au Moyen Age 5, Paris 1942) 31, die die von Quidort behandelten 42 Hauptargumente 
auf die zeitgenössische Traktatliteratur verteilt, darf nicht als Tabelle literarischer Beziehungen 
mißverstanden werden. 
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Es ist entschieden darauf hinzuweisen, daß ein Autor des 14.Jahrhunderts nicht ein 
diffuses allgemeines Publikum ansprechen konnte, sondern ein recht eng strukturier­
tes vor sich hatte. Wenn es richtig ist, daß Texte im Zeitalter ihrer handschriftlichen 
Vervielfältigung sich zumindest primär nicht selbst die Leser auf einem imaginären 
freien Markt (durch ihr Angebot gleichsam) gewinnen konnten, sondern daß sie auf 
die Publikationskanäle und -wege angewiesen blieben, die außerhalb ihrer selbst und 
unabhängig von der Existenz der Texte bestanden, dann sind die Publikumskreise, die 

" 
geschlossenen Öffentlichkeiten", auf die unsere Texte zielen mußten, um so schärfer 

in den Blick zu nehmen. 
Mit einigen allgemeinen formalen Kriterien können vorweg Aussagen über jene 

Kreise gemacht werden, auf die sich die Verfasser politischer Traktate damals ange­
wiesen sahen. Es gab ohne Zweifel einige Bedingungen, denen alle solche Kreise prin­
zipiell unterworfen waren, sollten sie für den Transport politischer Theorie geeignet 
sein. Aber diese formalen Minimalkonditionen weisen uns zwar in eine bestimmte 
Richtung, sind aber noch nicht hinreichend konkret, uns vollständig und eindeutig 
das Verständnis der Wirkungen politischer Traktate in ihren Verbreitungskreisen zu 
erschließen. Ein wichtiges solches allgemeines Merkmal, das alle politische Theorie im 
14. Jahrhundert aufweist, ist die gelehrte Tradition. Damit sehen wir uns sogleich auf 
jene Institution verwiesen, die im späteren Mittelalter Ort und Form der Gelehrsam­
keit fast ausschließlich bestimmt hat, die Universität. Alle Autoren politischer Theorie, 
mit denen wir es im 14. Jahrhundert zu tun bekommen, haben - hier kenne ich keine 
einzige Ausnahme - in ihrer Biographie nachweisbare Verbindungen zur Welt der 
Schulen und Universitäten, alle kannten sie die scholastische Wissenschaft, deren Vor­
gehen, deren Möglichkeiten und Erfolge aus eigener Anschauung38

. Einen ersten 
Hinweis gibt bereits die äußere Form der Traktate. Allein die gelehrte Sprache, das La­
teinische, beherrscht in dieser Zeit noch unangefochten das Feld, erst im Verlauf des 
14. Jahrhunderts gewinnen Texte in der Volkssprache an Boden, das bedeutet: erst in 
dieser Zeit werden allmählich Texte aus der Sprache der lateinisch schreibenden Ge­
lehrten in die Volkssprache schriftlich übersetzt39 . Eine auch nur relative, geschweige 
denn eine absolute Vorherrschaft konnten diese volkssprachlichen Fassungen aber 

.IX Dante Aligl1ieri, der noch am ehesten als Ausnahme gelten könnte, beweist gerade in seiner 
"Monarchia", daß er die Schul philosophie seiner Zeit voll beherrschte. Zur Bildungsgeschichte 
von Florenz in seiner Zeit etwa C!Jarles Im DelV/'; Dante's Italy and Other Essays (The Middle 
Ages, Philadelphia 1984), bes. 137 ff. Auch RI/n!i Imbarh, Laien in der Welt des Mittelalters, 
Hinweise und Anregungen zu einem vernachlässigten Thema (Bochumer Studien zur Philoso­
phie 14, Amsterdam 1989), bes. 66ff., 132ff. 
5" Einzelnachweise zu den Übersetzungen in Frankreich, England und Deutschland bei iHiethke, 
Universitäten (wie Anm. 6) 41 f. Anm. 93. Exemplarisch sei hier nur wiederum auf Marsilius' 
"Defensor pacis" verwiesen. Schon bald nach seiner Niederschrift muß eine (heute verlorene) 
französische Übersetzung in Paris zirkuliert haben (vgl. noch die Nachforschungen des bischöfli­
chen Inquisitors von 1375, edd. IIeinric/; Dem/fe, Emile Cbiitelain, Chartularium Universitatis 
Parisiensis [künftig: CUP] III (Paris 1898 [Neudruck Bruxelles 1964]) 223-227 nr.1406. Etwas 
sp,iter, 1363, ist aus dem Französischen eine Übersetzung in das Florentiner Volgare angefertigt 
worden, cd. ('{/IIo Pino'n, "Defensor pacis" nella traduzione in volgare fiorentino dei 1363 (To­
rino 1966). Teilübersetzungen ins Deutsche und Englische erfolgten dann freilich erst im 
16.Jahrhunclcrt. 
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naturgemäß nirgendwo, selbst in England nicht, erringen, wo selbst Jol1l1 Wyclif, der 
doch so zahlreiche englische Schriften hinterließ40

, noch in der zweiten Hälfte des 
14.Jahrhunderts seine wichtigsten politischen Traktate in lateinischer Sprache abfas­
sen wird 41

. 

Hinzu kommt noch, daß zusätzlich alle diese gelehrten Texte ohne Vertrautheit mit 
der scholastischen Methode schon damals unverständlich bleiben mußten, wie auch 
heute noch für jedes genauere Verständnis die Bereitschaft vorausgesetzt werden muß, 
sich auf Methode und Sprache mittelalterlicher Wissenschaft einzulassen. Die schwere 
scholastische Rüstung, in der die politische Theorie des 14. Jahrhunderts einherschrei­
tet, macht deutlich, daß Einübung in den an den Universitäten üblichen Umgang mit 
Traditionen, Texten, Argumenten und Gedanken gefordert war und blieb, daß für die 
Autoren wie für ihr Publikum Universitätsausbildung eine unerläßliche Voraussetzung 
dafür war, sich auf der Höhe der Zeit an der Theoriediskussion beteiligen zu können. 

Fest definiert freilich ist das Publikum, das Autoren anzielen konnten, durch all das 
noch keineswegs. Denn das Stichwort "Universitätsbesucher"42 ist als Beschreibung 
einer Gruppe noch zu unbestimmt, um das gesuchte Publikum unserer Traktate ge­
nauer eingrenzen zu können. Die Verbreitungskreise bestimmter Universitäten 43 und 
ihrer Teilkorporationen kommen dann niimlich immer noch ebenso in Frage, wie 
selbstverständlich auch die Gemeinschaften der gelehrten und Gelehrsamkeit ener­
gisch befördernden religiösen Orden der Christenheit, besonders der großen Mendi­
kantenverbände, aber auch Gruppen von Universitätsabgängern, die in den Herr­
schaftsapparaten der Kirche und des sich ausbildenden Staates Platz nehmen·H Eine 

'0 Zu Wyclifs volkssprachlichen Texten zuletzt mit wichtigen (wenn auch nicht unwiderspro­
chenen) Ergebnissen lilml' lJ/!dSOIl, The PrClnature Reformation, Wycliffite Texts and Lollard 
Hist01Y (Oxford 1988). 
11 Eine sehr nützliche Liste liefert Williel R. 7/;01ll!1.101l. The Latin Writings of lohn Wyclif. An 
Annotated Catalogue (Subsidia medievalia 14, Toronto 1983). Vgl. auch den generellen Überblick 
über die hsl. Verbreitung seiner politischen Schriften (der Walter Burley, William Ockham und 
Richard FitzRalph einschließt) von )CClII P!JiliP!H' Genei, The Dissemination of Manuscripts Rela­
ting to English Political Thought in the Fourteenth CentuIY, in: England and Its Neighbours 
1066-1453, Essays in HOllOur of Pierre Chaplais, edd. by iHtihae!)onf.\' and iHakolm T<lle(Lon­
don 1989) 217-237. 
,;, Ich benutze hier bewußt diesen üblich gewordenen weiten Begriff; vgl. ausführlich etwa die 
sozialgeschichtliche Analyse von Railli!/' CbrislojJb Scbl/Jinges, Deutsche Universitätsbesucher im 
14. und 15. Jahrhundert. Studien zur Sozialgeschichte des Alten Reiches (Veröffentlichungen des 
Instituts für europäische Geschichte Mainz 123, Stuttgart 1986). 
·iJ Wenig Genaues wissen wir bisher über die \'Vege von Texten von einer Universität zu einer 
anderen. Selbst im Falle der Sentenzenvorlesungen von Theologen stehen wir noch am Anfang 
der Untersuchungen. Exemplarisch IVilfialll J COlirlow}; Schools and Scholars in Fourteenth 
Century England (Princeton, NJ. 1987) bcs. 147-167; auch jüngst ders.,. "Theologia Anglicana 
modernorum" at Cologne in the Fourteenth CentuIY, in: Die Kölner Universität im Mittelalter 
(wie Anm. 4) 245-254 . 
. j' Zur frühen Entwicklung vgL etwa )iilgen flIil'lhke, Die Kirche und die Universitäten im 
13.Jahrhundert, in: Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, 
hrsg. von )o!;mllles Fried (Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 1986) 285-.320; zum 
15.Jahrhundert etwa ebenda die Arbeiten von Neidbarl Billst, Kfam Ir'riedl, RaimT CbrisIO!)/; 
5dJlciliges. Für England auch COllrlenay. Schools and Scholars (wie Anm. 43) 118-142. 
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Auswahl unter diesen sehr verschiedenen Anwärtern zu treffen, ist allein von den 

genannten Beobachtungen her nicht möglich. .. . ... 
Suchen wir zuerst unter den Personengruppen, ehe Sich an den UI1lVersitaten selbst 

finden, so wird genauer nach den einzelnen Fakultäten zu fragen sein, nach ihrem spe­
zifischen Beitrag zu einer Antwort auf unsere Fragen. Damit verbindet sich unsere Su­
che nach den Trägern und Verbreitungskreisen unserer Texte mit dem "klassischen" 
geistesgeschichtlichen Problem der Filiation von spezifischen Traditionen. Eine ein­
zige Fakultiit nämlich kann nicht die Antwort geben, weil sich in keiner einzigen der 
mittelalterlichen Fakultäten "Politik" als festes und abgeschlossenes Spezialfach hat 
etablieren können. Sicherlich gab es Traditionen, die der Reflexion politischer und 
gesellschaftlicher Probleme Materialien, Fragestellungen, Antworten und Diskussions­
ansätze zur Verfügung hielten. Zu methodischer Eigenständigkeit, zu einer selbständi­
gen Disziplin, die sich ihren Nachbarfächern gegenüber abgegrenzt hätte, hat sich die 
Politik aber bis zum Ende des Mittelalters nicht emanzipiert45

. Auch an der ausgebil­
deten Universität des Spätmittelalters war politische Theorie keine Selbstverständlich­
keit und wurde als Lehrfach auch nicht unmittelbar etabliert46 Jede der großen Fakul­
täten konnte - und mußte - daher die Funktion einer "Leitwissenschaft" für politische 
Reflexionen übernehmen, konnte Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Methoden er­
heben, gab aus ihrem Textfundus eigene Stichworte für die Lösung aktueller politisch 
theoretischer Fragen. Ein Nebeneinander verschiedener Sprachtraditionen in der poli­
tischen Theoriegeschichte ist daher für das spätere Mittelalter fast selbstverständlich; 
Konkurrenz, wenn nicht Streit der Fakultäten, war immer wieder möglich und wurde 
auch hier und dann entfacht und ausgetragen. 

Daß unter den Fakultäten die Theologie politische Überlegungen nicht grundsätz­
lich aussparte, dafür sorgten allein schon Bibel und Kirchenväter, dafür sorgten auch 
die drängenden Aufgaben des praktischen kirchlichen Lebens. Auch wenn die Über­
lieferung aus den langen Jahrhunderten keineswegs unisono oder auch nur in harmo­
nischem Einklang zu den spätmittelalterlichen Theologen sprach, grundsätzlich konn­
ten und wollten auch Theologen das Wort ergreifen, wenn es um Fragen des Gemein­
wesens ging und darum, in der Tradition Orientierung für die Gegenwart und die 
Zukunft zu suchen. Hier genügt es, darauf hinzuweisen, daß Theologen bei dieser 
Aufgabe sehr unterschiedliche Texte im Rücken hatten, wie etwa Augustins "Gottes­
staat" und die "Hierarchien" des Pseudo-Dionysius Areopagita. Ihre Argumente 

Eine Skizze der mittelalterlichen Geschichte politischer Theorien von diesem Gesichtspunkt 
aus legt vor Jiilgen iHietbke, Politische Theorien im Mittelalter, in: Politische Theorien von der 
Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von Htlilsjoclchim Liebt/" (Bonn, voraussichtlich 1991). 
16 Zur Rolle der Vorlesungen über die "Politica" des Aristoteles im Rahmen des Lehrpro­
gramms der deutschen Universitäten noch des frühen 15.Jahrhunderts etwa Stinke Lorl'llz, "Libri 
ordinarie legendi". Eine Skizze zum Lehrplan der mitteleuropäischen Artistenfakultät um die 
Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, in: Argumente und Zeugnisse [Festschrift für Alwin Die­
mer], hrsg. von Wolfi"tltll Hogrebe (Studia philosophica et historica 5, Frankfurt a. M.-Bern-New 
York 1985) 204-258, bes. 209, 227f. Vgl. auch Palll Viblein, Mittelalterliches Studium an der 
Wiener Artistenfakultät, Kommentar zu den "Acta facultatis artium universitatis Vindobonensis 
1385-1416" (Schriftenreihe des Universitätsarchivs, Universität Wien 4, Wien 1987) 89-92, 
bes.92. 
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mochten daher im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen. Auch daß eine Lehre von 
der Kirche, eine ekklesiologische Theorie, erst sehr allmählich als Aufgabe wahrge­
nommen wurde47

, erschwerte ohne Frage auch Konzeptionen für die politische Herr­
schaftsordnung48

. Aber beiseiteschieben ließen sich die theologischen Fachleute von 
ihren Konkurrenten aus den anderen Fakultäten gewiß nicht so leicht und schon gar 
nicht von vorneherein. 

Unter den Rivalen der Theologen konnten die Juristen ohne Zweifel mit großer 
Plausibilität darauf pochen, daß in ihren Texten Gültiges über Politik und Sozialord­
nung ausgesagt sei. Die Kanonisten verwalteten die komplexen Rechtsüberlieferun­
gen der Kirche, wie sie Gratian im 12. Jahrhundert noch einmal aus der langen Kette 
der Tradition zusammengefaßt hatte und wie sie in den päpstlichen Entscheidungen 
ihre autoritative Fortsetzung fanden 49

. Die Legisten hatten im "Corpus Iuris Civilis" 
eine Textmasse antiker Jurisprudenz und Staatslehre in Händen, die ihnen überra­
schende Aktualisierungen ermöglichte50

. Juristische Kompetenz für die Sozialord­
nung war jedenfalls früh schon ganz unbestritten. In den Wissenschaftseinteilungen 
noch des 13.Jahrhunderts, trockenen Texten schematischer Memorierfreude, wird in 
aller Regel bis weit in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts hinein die "politica" als 
"scientia civilis" bezeichnet oder mit der Rechtswissenschaft in eins gesetzt5

!. 

47 Die komplexe Geschichte des ekklesiologischen Denkens in der theologischen Überlieferung 
hat kompendiös zusammengefaßt Yves tHarie.!oseJJb Congar, L'Eglise de Saint Augustin a l'epo­
que moderne (Histoire des dogmes IlI/3, Paris 1970) [deutsch u.d. T.: Die Lehre von der Kirche 
(Handbuch der Dogmengeschichte IlI/3, Freiburg i. B. 1970)]. 
48 Allgemein.!iilgen iHietbke, Zur Bedeutung der Ekklesiologie für die politische Theorie im spii­
teren Mittelalter, in: Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, hrsg. von Albert 
Zimmermann (Miscellanea mediaevalia 12/2, Berlin 1980) 364-388. 
49 Aus der Fülle der Literatur sei hier nur die kompendiöse Darstellung von Gabriel Li! Brm; 
C!Jarles Lejebure, .!{Iqlleline Ramballd, L'age classique (Histoire du Droit et des Institutions de 
I'Eglise en Occident 7, Paris 1965) genannt. Vgl. auch die knappe Übersicht von Knu! JVolj~ang 
Nön; Die kanonistische Literatur, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäi­
schen Privatrechtsgeschichte, hrsg. von lleltnllt Coing, I (München 1973) 365-397. 
;0 Wiederum sei nur der Überblick von Peter IPeimCII; Die legistische Literatur der Glossatoren­
zeit, in: Handbuch I (wie Anm. 49) 129-260, und von Narbert IIorn, Die legistische Literatur der 
Kommentatoren und die Ausbreitung des gelehrten Rechts, ebd. 261-364, hier angeführt. Klas­
sisch für die Rolle des Römischen Rechts der Essay von Paul Kosc!Jakel; Europa und das Römi­
sche Recht (München 1947 [u.ö.]). Die antike Rechtsgeschichte jetzt zusammengefaßt in dem 
monumentalen Werk von Franz JVieacker(von dem bisher der l. Teil erschienen ist): Römische 
Rechtsgeschichte, Erster Abschnitt (Handbuch der Altertumswissenschaften IlI/l/1, München 
1988). Beispiele für mittelalterliche Aktualisierungen untersuchten neuerlich monographisch 
etwa Pie!er LtlIJJC/l, Philip of Leyden. A Fourteenth Century Jurist (Rechtshistorische Studies 7, 
Leiden-Zwolle 1981) und.!osep!J Cat)llillg, The Political Thought of Baldus de Ubaldis (Cam­
bridge Studies in Medieval Life and Thought IV/6, Cambridge [usw.] 1987). Zur Rolle der Vor­
stellung von der Gesetzgebungskompetenz des Fürsten in den europäischen Staaten vgl. den 
Sammelband: Renaissance du pouvoir legislatif et genese de l'Etat, edd. lindre Goumt) et II/bert 
Rigalldiere (Publications de la Societe d'Histoire et des Institutions des Anciens Pays du Droit 
Ecrit 3, Montpellier 1988), zusammengefaßt jetzt von Andre GOllron, Continuite et discontinuite 
dans l'histoire du legislatif medicval. Reflexions sur une recherche collective, in: L'Etat moderne: 
Genese (wie Anm. 24) 217-226. 
)l Vgl. etwa den von illartin GrabmclIltl, Das Studium der artistotclischen Ethik an der Artisten-
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Auch die Mediziner hatten - wenn auch eher marginale - Beiträge zu leisten, weil 
Organmetaphern seit der Antike immer wieder dazu gedient hatten, sich der sozialen 
Welt zu nähern 52

. Außerdem spielten Mediziner von Beginn an eine wichtige Rolle 
als treibende Kraft der AristoteIesrezeption und sind darin für die Artisten und Theo­

logen wichtige Helfer geworden 5J
. 

Die "Artes" schließlich, die in der rhetorischen Tradition seit der Spätantike durch­
aus ihre Schüler auch für Rechtsverfahren und Gerichtsrede ausbilden wollten, konn­
ten, seitdem das Schema der sieben ,,Artes liberales" nicht mehr ausschließlich die 
Systematik der Wissenschaften bestimmte, im Prozeß der allmählichen Aneignung 
des Corpus der aristotelischen Schriften sich immer intensiver mit der praktischen 
Philosophie, auch der politischen Philosophie des Stagiriten beschäftigen)4, die sicht­
lich, wenn auch zunächst nur ganz allmählich, an den Hohen Schulen Europas im 12. 

und 13. Jahrhundert an Interesse gewonnen hatte. 

Fortseh,lIng l'ilßnote I/on Seite /4 

fakultät der Universität Paris in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in: Philosophisches Jahr­
buch 53 (1940) 339-354, hier 345, zitierten Text aus Ms. Barcelona, Archivo de la corona de Ara­
g6n, cod. 109 Ripoll, fo!. 135v-137': "Item anima vivit in bono omnium communiter secundum 
legern communem et secundum hoc est scientia, que traditur legibus et decretis, que politica di­
citur"; C;cOIg Wie/aml, Ethica scientia practica. Die Anfänge der philosophischen Ethik im 13. 
Jahrhundert (BGPhThMA, NF21, Münster 1981) 95 f.; demnächst FranciJco Bertelloni, Die Rolle 
der Natur in den "Commentarii in libros Politicorum Aristotelis" des Albertus Magnus (erscheint 
in: Mensch und Natur im Mittelalter, hrsg. von II/berl Zimmermann [Miscellanea Mediaevalia] 
Berlin-New York 1991/92). 
)2 Vgl. nur etwa 7i"lman SlmFe, Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mit­
telalter (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 16, Stuttgart 1978). 
53 Vgl. bereits il/ek.wnder Birkellmajet; Le role joue par !es medecins et les naturalistes dans la 
rcception d'Aristote au XW et XIW siede ['1930], jetzt in BirkellmajC!; Etudes d'histoire des 
sciences et de la philosophie du moyen age (Studia Copernicana 1, Wroc!aw-Warszawa-Krak6w 
1970) 7.3-87; für die spätere Zeit zuletzt insbesondere ClJC/rles 13. 5dmlitf, Aristote!es bei den Ärz­
ten, in: Der Humanismus und die oberen Fakultäten, hrsg. von G'/llIdo/f Keil, Bemd il1oellet; 
Winji'ied 7i"IISC1l (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mitteilung XIV der Kommission für Hu­
manismusforschung, Weinheim 1987) 239-266, in englischer Sprache ["Aristotle among the 
physicians"] auch in: Sehmilt, Reappraisals in Renaissance Thought, ed. by C/;a/"Ie. .. Web.fler (Col­
lccted Studies Se ries es 297, London 1989) nr. vii. - Immerhin war bekanntlich Marsilius von 
Padua Magister der Artes und praktizierender Mediziner, hatte freilich auch gerade ein Theolo­
giestuclium aufgenommen, als er Paris verlassen mußte. 
51 Zusammenfassend zur Aristotcles-Rezeption die Beiträge in: The Cambridge History of Later 
Medieval Philosophy, edd. Norman Krelzmallfl, IInlhony Kenn}~ jon PinbOlg, Elerillorc Sllmlj' 
(Cambridge 1982), bes. in den Beiträgen von Ba/uml G Dod, Cbarles Loln;jtlllles 11. Wo:rbeij,l, 
Gallg Wicltllld, jectn Dunbabin. Neue Ergebnisse zur Rezeption der politischen Schriften bei 
Cbristoj,b Fliie!cr, Rezeption und Interpretation der aristotelischen "Politica" im 13. und 14. Jahr­
hundert - Studien, Texte, Quellen (Phi!. Diss.masch. Freiburg/Schweiz 1989, erscheint voraus­
sichtlich 1991/92 in der Reihe: Bochumer Studien zur Philosophie). Zur Rolle des Wilhelm 
von Moerbeke bei der Rezeption der Sozialphilosophie jetzt eingehend verschiedene Beiträge 
(insbes. von G'ereml Verbeke, Agos/illo Pamvieini 13aglicul/; Carlos Stee!, Irilly Vallbtlme~ in dem 
Sammelband: Guillaume de Moerbeke. ReCLleil d'ctudes, edd.jozef 13rt1ms et Irill}' Vtlllbrlme! 
(Ancicnt and Medieval Philosophy 1/7, Leuven 1989). Eine bibliographische Übersicht gab jüngst 
Gerar" Verbeke, L'Aristote latin, in: Contemporary Philosophy. A New Survey, vo!.6: Philosophy 
and Science in the Middle Ages, ed. Gut/arm FlfJI:rlad und Raymond Klib<lllsky (Dordrecht-Bo­
ston-London 1990) 749-772. 
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Die Orden, insbesondere die Bettelorden, haben eigene Traditionen und dement­
sprechend auch eigene Publikationskanäle ausgebildet, von denen politische Theorie 
erheblich profitieren konnte. Es existiert ein Beschluß des Generalkapitels der Augu­
stinereremiten in Florenz vom Mai 1287, nach dem jeder Gelehrte und jeder Studie­
rende des Ordens alle Schriften des gerade erst in Paris zum Doktor der Theologie 
promovierten Aegidius Romanus verteidigen sollte, die dieser schon veröffentlicht 
habe und die er noch veröffentlichen werde». Zweifellos ist das als ein extremer Ver­
such zu werten, den Publikationsweg über den eigenen Ordensverband gezielt, fast 
politisch zu gebrauchen. Es ist aber nicht angebracht zu vermuten, das Ordenskapitel 
habe irgendwelche besonderen Vorkehrungen getroffen, die Schriften des Aegidius 
nun auch eigens zu verbreiten, wie das manchmal unterstellt wird, wohl aus der Über­
legung heraus, was man verteidigen solle, müsse man doch erst kennen, und deshalb 
sei das Kapitel geradezu gezwungen gewesen, die Traktate des Aegidius auch bekannt 
zu machen. Denn die verschiedenen Texte dieses Autors sind tatsächlich sehr unter­
schiedlich weit verbreitet worden 56, gerade die politisch wichtigen Texte aus seiner 
Feder übrigens in extremer Differenz: Während der Fürstenspiegel, wie wir gesehen 
haben 57

, in buchstäblich Hunderten von Manuskripten auf uns gekommen ist - wobei 
von einer Ordensaktion zu seiner Verbreitung jedenfalls nichts bekannt ist -, kennen 
wir von dem an der Kurie Bonifaz' VIII. 1301/1302 im Vorbereitungsstadium der 
Bulle "Unam sanctam" geschriebenen Traktat "Oe ecclesiastica potestate" nur sieben 
mehr oder minder vollständige Handschriften, teilweise aus erheblich späterer Zeit 
(und zus~üzlich noch eine knappe Inhaltsübersicht)58 Dieser Text kann also kaum aus 
jenem Beschluß des Generalkapitels irgendeinen Nutzen gezogen haben. Freilich 
stammen andererseits zumindest vier von den auf uns gelangten Handschriften nach­
weislich aus Bibliotheken der Augustinereremiten. Insofern erweist sich in der Tat, 
wie es zu erwarten war, das Interesse im Orden als deutlicher und nachhaltiger ausge­
prägt als außerhalb. 

55 Vgl. CUP (wie Anm. 37) II (Paris 1891, Neudruck 1964) 12 111'.542: " ... diffinimus et manda­
mus inviolabiliter observari ut opiniones, positiones et sententias sciptas et scribendas [!J predicti 
magistri nostri omnes nostri ordinis lectores et studentes recipiant eisdem prebentes asscnsum, et 
eius doctrine omni qua poterunt sollicitudine, ut et ipsi illuminati alios illuminare possint, sint 
seduli dcfensores ... ". 
56 Ein unvergleichlich dichtes Bild der gesamten bekannten Überlieferung der Schriften des 
Aegidius ist derzeit im Erscheinen in: Aegidii Romani Opera omnia, ede!. Francl'Jco deI PUI1fe1 

(e.a.) I: Catalogo dei manoscritti, bisher Bd.1/1, 1/1', 1/Y, 1/r, 1/5, 6 (Unione Accademica 
Nazionalc, Corpus philosophorum medii aevi, Testi e studi 5-8, 10-11, Florenz 1987-1990), eine 
wahre Fundgrube hir Überlieferungsdaten ! 
57 Vgl. oben Anm. 29. 
58 Aegidius Romanus, Oe ecclesiastica potcstate, ed. Richc/l'(! ji'/Joh ('Leipzig 1929, Neudruck 
Aalen 1961); dort VI-VIII eine knappe Beschreibung von 6 Mss. und 1 "tabula". Eine weitere re­
lativ frühe Hs. allS einem Augustinerkonvent, ja aus dem Besitz des - auch als Verfasser einer 
Streitschrift gegen Marsilius' von Padua "Defensor pacis" hervorgetretenen red. f){//'{/rh 
ilIrFhionbhclin; Guilelrnus de Villana Cremonensis OSA, Tractatus cuius titulus "Reprobatio er­
rorum" (Corpus scriptorum Augustinianorum 4/Cassiciacum, Supp!. 4, Rom-Würzburg 1977)J­
bekannten Ordensgenerals Wilhelm Arnidani allS Cremona (tI355/56), ist Ms. Cremona, B. Sta­
tale 81 (6.4.43-2432) [XIV. s.J fol. 1 r-115 r, das zweifellos auch für die Textherstellung Beachtung 
verdient. Eine Beschreibung dieser Hs. bei Gojjiw!o Doll'; I codici agostiniani della Biblioteca 
Statale di Cremona, in: Augustiniana .31 (198l) 371 f. 
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Bei anderen Texten von Ordenstheologen ist das Verhältnis nicht ganz so auffällig, 
doch auch dort begegnen wir selbstverständlich Ordensbrüdern des Verfassers unter 
den Besitzern und Lesern der Traktate59 Es bleibt aber schwierig, die Verbreitungs­
chance unserer Texte über die Wege innerhalb bestimmter religiöser Orden genauer 
zu verfolgenGO, und ganz unmöglich ist es, diese Publikationschance von allen anderen 
konkurrierenden Möglichkeiten hermetisch zu isolieren. Eher scheint es mir möglich, 
einzelnen Orden mit Bestimmtheit geistesgeschichtlich spezifische Argumente und 
Thesen zuzuordnen und damit implizit eine "Ordensschule" zu postulieren61

. Je wei­
ter wir freilich in der Zeit voranschreiten, desto weniger greifbar werden auch diese 
spezifischen Ordenstraditionen, die sich im 15. Jahrhundert dann nur noch als Ak­
zente und Profilierungen einer allgemeinen Tradition erkennen lassen"2. Damit rückt 
nun aber auch die Annahme eines rigiden Schulzusammenhangs für die früheren Zei­
ten in ein durchaus zweifelhaftes Licht - all solchen Beschlüssen zum Trotz, wie ihn 
das Augustinerkapitel in Florenz 1287 zu fassen wagte. 

Auf eine dritte Gruppe unter den Universitätsabgängern ist hier noch einzugehen, 
die bei der Rezeption politischer Theorie im 14. Jahrhundert als Publikum in Frage 
kommt, weil sie in der Tat in allen Bereichen der politisch-theoretischen Literatur bei 
der Verbreitung nachweislich beteiligt war: die Kleriker an den Höfen und Kurien 
weltlicher Fürsten und geistlicher Prälaten, die seit dem 13. Jahrhundert sich verstärkt 
nachweisen lassen, und deren Bücherschatz bisweilen für uns in Bücherlisten oder in 
den Handschriften selbst noch greifbar wird63 

59 Vgl. etwa iHie/Me, Marsilius und Ockham (wie Anm. 11) 551 f. und 559 Anm. 54. 
60 Für eine spätere Zeit und vornehmlich für englische Benediktiner und regulierte Augustiner­
Chorherren neuerlich etwa A. J Do)'/e, Publication by members of the religious orders, in: Book 
Production and Publishing in Britain 1375-1475, edd. by Jerem)' Cr"rijjltb and Dack Peanaf! 
(Cambridge Studies in Publishing and Printing History, Cambridge [usw.) 1989) 109-123; vgl. 
auch für die Franziskaner Ricbard lI. ROllSe und iHm)' 11. ROllst, The Franciscans and books, Lol­
lard accusations and the Franciscan response, in: From Ockham to Wyclif (wie Anm. 19) 364-
384. 
61 Nicht ohne Grund spricht man insbesondere von der "Augustinerschule". Vgl. etwa bereits 
lldo/clr 211I1lke//n; Die Augustinerschule des Mittelalters. Vertreter und philosophisch-theologi­
sche Lehre, in: Analecta Augustiniana 27 (1964) 167-262, bzw. den knappen Übersichtsartikel 
von dOlls. in: LexMA I (München 1980) 1222f. Aber auch für die anderen (Bettel-)Orden ist die 
neuere Forschungsliteratur umfangreich, wie allein die bibliographischen Übersichten durch 
JaCjlles CII)' Bougero/ (L'Ecole franciscaine des origines ii Duns Scot), G'eorg IVie/and und Gerbard 
Kri~r:(I' (Die ältere Dominikanerschule), Ee!cko Yjmza (Les Ermites de Saint-Augustin), alles in: 
Contemporary Philosophy (wie Anm. 54) 187-214, 261-269, 301-313, zeigen können (auch 
wenn überall der Begriff der "Schule" relativiert wird). 
62 Allgemein hat das neuerlich zu Recht für die Lehre an den deutschen Universitäten des 
l5.Jahrhunderts festgestellt IJIl{/rd 1/;:': Fmllk, Die Bettelordensstudia im Gefüge des spätmittcl­
alterlichen Universitätswesens (Institut für europäische Geschichte MairlZ, Vorträge 83, Stuttgart 
1988). Damit soll freilich nicht geleugnet werden, daß sich Autoren aus dem gleichen Orden bis­
weilen auch noch relativ spät in ihren Einzelargumenten und in der Richtung ihrer Publizistik 
eng verwandt zeigen, vgl. etwa zu den Dominikanern des späteren 15. JahrhundertsJe/ji'c)' 11. iHi­
ru.\~ On the Deposition of the Pope for Heresy, in: Archivum historiae pontificiae 13 (1975) 231-
248. 
63 Exemplarisch die prosopographische Untersuchung von Cbrütinc Renardr, Le monde des 
maitres universitaires du diocese de Liege 1140-1350 (Bibliotheque de la Faculte de Philosophie 
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Letzten Endes sehen wir uns also erneut auf jene Kreise verwiesen, die schon der 
kuriale Anonymus als Hauptinteressenten genannt hatte, auf die gelehrten Männer, 
die damals an Prälatenkurien und Fürstenhöfen in unterschiedlicher Massierung und 
mit sehr unterschiedlichem Erfolg ihr Auskommen suchten und fanden. Hier, in den 
Zentren der politischen Entscheidungsfindung, wurde auch theoretisch diskutiert, ge­
wiß nicht ausschließlich mit theoretischer Absicht, und gewiß auch - zumindest strek­
kenweise - anders als im Hörsaal, aber doch auf der Höhe der scholastischen Methode 
und des jeweils aktuellen Standes der wissenschaftlichen Erörterung. Es kam nich t so 
sehr darauf an, sich ängstlich im Rahmen der überkommenen Schranken einer be­
stimmten Wissenschaftsdisziplin zu halten, vielmehr ging es darum, das richtige Argu­
ment im entscheidenden Augenblick in die Waagschale werfen zu können. 

Ob die "akademische" Debatte der Traktate jemals vollständig für die adligen Laien 
an den Höfen "übersetzt" worden ist, kann hier auf sich beruhen. Das Ambiente der 
Höfe, das uns bei unseren Überlegungen zu den Rahmenbedingungen der Rezeption 
politischer Traktate so deutlich gegenübertrat, hat jedenfalls ernsthaften Anspruch auf 
unsere Aufmerksamkeit. 

Die Frage nach dem Publikum, auf das die Schriften bezogen werden können und 
das sie vielleicht bewußt ansprechen wollten, läßt sich also nicht mit vorschnellen 
Schlüssen beantworten. Es bedarf der Anstrengung von Spezialisten, die sich im Um­
gang mit den Texten kundig gemacht haben, um möglichen Antworten näher zu 
kommen. Und dann bedarf es des Austausches ihrer Beobachtungen, um die Tragfä­
higkeit dieser Antworten zu überprüfen. Ein Kolloquium, wie es das Historische Kol­
leg seinen Kollegiaten ermöglicht, schien geeignet, einen solchen Versuch zu wagen. 
Gewählt wurde ein überschaubarer Zeitraum, die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, 
der freilich mit seiner eigenen Vergangenheit und der folgenden Zeit an einigen 
Punkten konfrontiert werden sollte. Die Frage nach dem Publikum der politischen 
Theorie sollte auch die allgemeinen Rezeptionsbedingungen theoretischer Arbeit in 
den Blick nehmen und an verschiedenartigen Phänomenen die Fragen durchdeklinie­
ren, die sich in jedem Einzelfall zwar verschieden stellen, die aber doch auf den ge­
meinsamen Rahmen zielen, wie er für das politische Denken der Zeit und seine Wir­
kung prägend geworden ist. Schließlich sollten diese Fragen nicht vorwegnehmend an 
einem einzigen Typ theoretischer Arbeit an politischen Fragen erarbeitet und dann 
verallgemeinert werden, es sollten vielmehr die verschiedenen Ausgangslagen sichtbar 
bleiben oder werden, die politischer Theorie in der fraglichen Zeit ihre spezifische 
Gestalt gaben. 

Darum auch ist der Fächer der Beiträge dieses Sammelbandes weit gespannt. Zu­
versichtlich wird vorausgesetzt, daß sich die Bezüge zwischen den einzelnen themati­
schen Ansätzen, die als exemplarisch gedacht sind, erkennen lassen. Im weitesten 

F!JrIJI'lZl/llg Fußnote wn Seite f 7 

ct Lettres de l'Universite de Liege 227, Paris 1979). Vgl. auch obcn Anm. 44. Reiches Material 
aus den Testamenten an der Kurie verstorbencr Kleriker über ihren Büchcrbesitz bei IPillimc/1l 
(Eel.), Bibliothequcs ecclcsiastiqucs (wie Anm. 1); vgl. auch den., Thc Right of the Spoil of thc 
Popes of Avignon, 1316-1415 (Transactions of thc American Philosophical Society 78/6, Phila­
delphia 1988). 
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Sinn soll hier nach dem Publikum, d. h. aber auch nach der Aufnahme von Texten po­
litischer Theorie gefragt werden. Die nachweisbare Überlieferung und Herausbildung 
von Traditionen steht somit ebenso zur Debatte wie spezifische Verbreitungskreise 
von Produzenten und Rezipienten politisch-theoretischer Bemühung; wissenschaftli­
che Verfahren, die ein Publikum präformieren, dürfen auf das gleiche Interesse im 
Rahmen dieser Fragestellung rechnen wie soziale Gruppen, die ein besonderes Profil 
bei der Formulierung politischer Theorie entwickelt haben, seien das nun Fakultäten 
der mittelalterlichen Universität oder auch bestimmte Ordensverbände, wie die Domi­
nikaner, oder sei es die hussitische Rcformbewegung in Böhmen. Es sollen auch Inter­
ferenzen und Interaktionen zwischen solchen Gruppen, sofern sie sich in den Texten 
greifen lassen, zumindest angeleuchtet werden, wenn auch eine detaillierte Analyse 
heute noch verfrüht scheint. Aspekte des Themas sind also aufzuzeigen, ohne daß ein 
beliebiges Kaleidoskop bunter, unverbundener Details entstehen soll. 

Zwei Beispiele von Texten, die vor dem 14. Jahrhundert entstanden sind und die 
also die spezifischen Entstehungsbedingungen des Wissenschaftsbetriebes dieser Zeit 
nicht selber teilen, dienen gleichsam als Folie, um die spezifischen Verhältnisse des 
14. Jahrhunderts plastischer in Erscheinung treten zu lassen. Der große Fürstenspiegel 
des Johannes von Salisbury, der eine intensive und weitgestreute Nachgeschichte ge­
habt hat - die freilich in der erstaunlich aufgefächerten direkten Verbreitungsge­
schichte des Textes nicht vollständig aufgeht, aber in ihr doch sehr deutlich greifbar 
wird -, wird als einer der "Klassiker" des mittelalterlichen politischen Denkens im 
Beitrag von 111<1.>': K/!/'Ilcr vorgestellt; Johannes von Salisbury hat ja eine ganze eigene 
Literaturgattung, die Fürstenspiegel, begründet und maßgeblich beeinflußt61

, die bis in 
die Neuzeit hinein ein wichtiges Genre politischer Schriftstellerei geblieben ist65 Ein 
Textkorpus aus der universitätsfernen, wenn auch nicht ungelehrten Sphäre der reli­
giösen Orden benediktinischer Prägung, die exegetische Arbeit des kalabresischen 
Abtes Joachim von Fiore, hat sich KlIrt- Vicla/' Se~f!,e vorgenommen. Damit soll ein an­
derer Bereich der Überlieferungswege aufgehellt werden. Wenn auch Joachim sowie 
seine Schüler gewiß alles andere wollten, als eine politische Theorie zu verfassen, so 
haben ihre programmatischen Vorstellungen doch ohne jeden Zweifel auch politische 
Orientierungsfunktionen in sehr verschiedenen Beziehungen übernommen. Zudem 

ermöglicht es der Blick auf die "voruniversitäre" (wenn auch nicht "ungelehrte") Welt, 

,'" Dazu immer noch maflstabsetzend f/7ilbe!m !3Clges. Die Fürstenspiegel des hohen und späten 
Mittelalters (Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtsforschung 2, Leipzig 
19.39, Neudruck Stuttgart 1952 [u.ö.]). In einem Sammelband wurde neuerlich Bilanz gezogen: 
The World of John of SalisbuIY, cd. !HicbaelJ. 117 ilks (Swdies in Church History, Subsidia 3, Ox­
ford 1984); zuletzt vgl. die umfassende Monographie von Peter L'(m tllo()j; Geschichte als Topik. 
Das rhetorische ,exemplum' von der Antike zur Neuzeit und die ,historiae' im "Policraticus" 
Johar1l1s von Salisbury (Ordo, Studien zur Literatur und Gesellschaft des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit 2, Hildesheim-Zürich-New York 1988). 
(" Zur Nachwirkung exemplarisch vor allem !3/'l1no Jingo; Die Fürstenspiegel in Deutschland 
im Zeitalter des Humanismus und der Reformation. Bibliographische Grundlagen und ausge­
wiihlte Interpretationen (Humanistische Bibliothek I 34, München 1981). Knapp auch !lallJ !lI/­
ba/ /In/oll, Art. "Fürstenspiegel", in: LexMA IV (München 1989) 1040-1048 (sowie die folgen­
den Ubersichten zu den volkssprachigen Texten dieser Gattung, ebd. 1048-1058). 
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in der die Schriften Joachims entstanden sind, die Entwicklungen der folgenden Zeit 
schärfer in den Blick zu nehmen, in der Universitäten und Studien häuser in der Text­
verbreitung immer stärker entscheidende Funktionen übernahmen. 

Nach diesen Präludien wenden sich die weiteren Beiträge dem 14. Jahrhundert sel­
ber zu, einer Epoche, die überall in Europa zu einer immensen Verbreiterung der 
Chancen zu wissenschaftlicher Bildung und Ausbildung durch Ausweitung und Neu­
gründung von Studien und Universitäten geführt hat, eine Entwicklung, die jede theo­
retische Arbeit betreffen mußte, auch die politische Theorie. 

Die sich vielfach kreuzenden Traditionslinien und die verschiedenen Verbreitungs­
zirkel konnten auf einer einzigen Tagung nicht sämtlich enzyklopädisch oder auch 
nur eingehend behandelt werden. Kapazität, Kompetenz und die zur Verfügung ste­
hende Zeit setzten schmerzliche Grenzen. In etwas willkürlicher Auswahl wurden da­
her Einzelfragen herausgegriffen, die aber den Bezug auf die jeweilige Fakultät und 
deren Traditionen und jedenfalls auf die Situation des 14. Jahrhunderts erkennbar las­
sen sollten. Die Juristen konnten und sollten einen wichtigen Teil der Aufmerksam­
keit auf sich ziehen. Die Aufnahme und Verbreitung der kanonistischen frühkonzilia­
ren Theorie des Guillelmus Duranti d.]., der auf dem Allgemeinen Konzil von Vienne 
(1311) einen harten Zusammenstoß mit der Kurie, und dabei auch mit dem damali­
gen Kardinal Jacques Dueze, dem späteren Papst Johannes XXII., gehabt hatte66

, und 
dessen Text noch in Konstanz den Konzilsvätern Wege wies, war Gegenstand einer 
eingehenden Analyse durch Co IISttl 11 tin l~lSoltJ der die Redaktions- und Überliefe­
rungsgeschichte dieses Traktates, oder richtiger dieser Traktate, in den vergangenen 
fünfzehn Jahren durch seine Handschriftenforschungen auf eine völlig neue Basis ge­
stellt hat. Der (bezeichnenderweise) ebenfalls vorwiegend kanonistische Hintergrund 
des Streites der gelehrten Juristen am Hofe und an der päpstlichen Kurie im Konflikt 
zwischen dem deutschen Herrscher, dem römischen Kaiser Heinrich VII., der Kurie 
und dem König von Neapel, Robert von Anjou, wird in der Untersuchung von Ken­
lIetb PCllllillgtoJl ebenso erhellt wie die praktische Bedeutung theoretischer (juristi­
scher) Konzepte am Beispiel dieses zentralen politischen Konflikts im beginnenden 
14. Jahrhundert. Was sich über die Leser des Bartolus von Sassoferato, wohl des ein­
flußreichsten Legisten des 14. Jahrhunderts, sagen läßt, ermittelte eine andere Studie 
von Diigo QlIagliolll; die ein erstaunlich dichtes Bild der Lesebemühungen von Zeit­
genossen aus den Handschriften zu erheben vermochte. Das eigene Bewußtsein dieses 
Juristen von den Grenzen der juristischen Methode und sein entschlossener Griff über 
die Fakultätsgrenzen hinaus ist dann der Gegenstand des Berichts von Helmllt G. 
1I7altbcr gewesen, der sich damit ein Thema gewählt hat, das, so sehr auch die Frage 
an die Juristen gerichtet ist, doch bereits auf die anderen Fakultäten vorausdeuteL 

Die Artisten haben vor allem in ihrer Rolle bei der Rezeption der aristotelischen 
"Politik" die Aufmerksamkeit unseres Kolloquiums auf sich gezogen: Der Umgang 
der Magistri der Pariser Artes-Fakultät mit dem großen Text im späten 13. und im 
14 . .Jahrhundert wurde in einem ergebnisreichen Überblick durch Cbrislojw Fliiclcr 

"'i Dazu bereits jIJhilnneJ lIiI!!o~ Papsttum und Kirchenreform (Bcrlin 11903, Ncudruck 1%6) 
bcs. 58 ff. 
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vorgeführt, der die chronologische und sachliche Streuung der Übersetzungen, Kom­
mentare und nachweisbaren Benutzungen in klarer Linienführung vorstellte und auch 
für so oft behandelte Autoren wie Marsilius von Padua völlig neue und wichtige 
Ergebnisse zum Vorschein kommen ließ. Als Einzelbeispiel diente der Vertreter der 
Pariser "Schulphilosophie" Johannes Buridan, dessen ungewöhnlich breite Wirkung 
auf Zeitgenossen und Nachwelt für die moralphilosophischen Schriften von BCl'lld 
JHir!;ac/ nachgezeichnet wurde. Eine weitere Untersuchung von Tiflll(1/l Stmue galt 
eher den inhaltlichen Folgen der Aufnahme der aristotelischen "Politik", wenn er 
nach der Bedeutung von deren Argumenten für eine "natürliche" Begründung 
menschlicher Staatlichkcit fragte und damit zugleich eine bedeutsame Richtung und 
ein wichtiges Motiv des Rezeptionsprozesses zu erfassen suchte. Auch mit dieser 
Frage waren natürlich die Fakultätsgrenzen nicht mehr ängstlich einzuhalten; Aristo­
teIes gehörte im 14.Jahrhundert gewiß nicht etwa ausschließlich den Artisten67, so 
sehr auch gerade im späten Mittelalter das Studium an der Artes-Fakultät eine inten­
sive Berührung mit dem Corpus seiner Texte geradezu garantierte. 

Die Theologen schließlich, die sich immer wieder zu Stellungnahmen herausgefor­

dert sahen, stellen, wie die Juristen auch, ein breites Spektrum von Traditionen in den 
Dienst ihrer Absichten, wenn auch nur teilweise dieselben Texte wie die Juristen. Daß 
der Dominikanertheologe Johannes Quidort, der seinen bedeutenden Traktat "De 
potestate regia et papali"68 zur Unterstützung der Interessen des französischen Königs 
in dessen Konflikt mit der päpstlichen Kurie Bonifaz' VIII. niederschriebG9

, ausführ­
liche und wörtliche Anleihen bei Thomas von Aquin gemacht hat, war schon lange 
bekannt70 . Erst der von Jillle! Co/eman vorgelegte Beitrag vermag aber klarzumachen, 
daß die Ordenstradition der Dominikaner darüber hinaus noch deutlich prägend ge­
wirkt hat. Die heftigen Diskussionen zwischen Dominikanern und Franziskanern in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts um Armutsfrage und tlominium-Begriff ha-

1>7 Für die Naturphilosophie ist zu verweisen etwa auf.!iilgCll ;Hie/hke. Zur sozialen Situation der 
Naturphilosophie im spiiteren Mittelalter, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom 
:v1ittelalter zur Neuzeit. Politik - Bildung - Naturkunde Theologie, hrsg. von flur/lIl11/ 8o(Jck-
1/1<11111. licmd ,Hoc//a. Kar! SlclCklll(/1I11 (Abh. d. Abd. d. Wiss. in Göttingen, philol.-hist. KI. III 
[79. Göttingen 1989) 249-266, bes. 261 ff., für die Bedeutung der theologischen Aristotelesre­
zeption in eier Ethik etwa auf Jr"ie/Cllld (wie oben Anm. 51). - Für die die Fakultiitsgrenzen weit 
l'tllergreifende Diskussion sprechend der Beitrag von f{o!;er/o I-cI 111 bcrl ill i (in diesem Band). 
,,' Die Editionen von La/er,! und !3!eiell5/l'ill sind oben Anm. 37 genannt. 
(,<) Die von/allel Co/elllelil (hier in diesem Bande) vorgeschlagene frühere Datierung halte ich für 
unerweislich, ja angesichts des mehrfachen ausdrücklichen Bezuges auf Heinrich von Cremona 
(vgI. oben Anm. 37) für verfehlt. Auf einem ganz anderen Blatt freilich steht, daß der Traktat 
nicht "aus einem Guß" ist und wohl frühere Ausarbeitungen integriert; dazu bereits [[eillrieb 
Filii",. Aus den Tagen Bonifaz' VIII., Funde und Forschungen (Vorrdormationsgeschichtliche 
Forschungen 2, Münster i. 'l;{l 1902 [Neuelwck Rom 1964)) 171, aufgenommen bei !,eden(! (wie 
!\nfl1. 37) 39, der in seiner treffenelen Charakteristik freilich die Unregelmäßigkeiten im Aufbau 
auf die polemische Situation eies Traktats zurückführt. Die in jedem Falle anzusetzende Schluß­
redaktion eies Traktats, die nicht nur flüchtige Retouchen lunfaGt haben kann, würde ich ent­
schieden im Zusammenh,mg des päpstlich-französischen Konflikts belassen und auf ca. 1302 an­
setzen. 

70 VgI. f.eden,! (wie Anm . .37) 35 f. für eine (nicht ganz vollstiindige) Auflistung der Entlehnun­
gen; auch die Bemerkungen ebel. 37 f. zu den Bezügen eies Textes auf zeitgenössische Traktate. 
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ben ihre unauslöschlichen Spuren in dem gewichtigen Text hinterlassen. Mit einer 
Unterscheidung von geistesgeschichtlicher Tradition (die sich in diesem Falle dem 
Ordenszusammenhang des Verfassers mit seinen dominikanischen Confratres der 
Vergangenheit verdankt) und zeitgeschichtlichem Anlaß, bzw. auch den unmittelba­
ren Intentionen des Autors, wird ein wichtiges Aufgabenfeld bei der Interpretation 
politischer Theorie erkennbar. 

Auch die Theologen nahmen seit dem 13. Jahrhundert - in der Intensität zuneh­
mend - an der fakultäts übergreifenden Diskussion um Aristoteles und erst recht an 
der Rezeptionsgeschichte seiner "Politik" teil. Wilhelm von Ockham als Leser des 
Aristoteles wird von Roberto Lambertini subtil in die zeitgenössischen Erörterungen 
vor allem der Artisten hineingestellt. Auch hier also ist das Verhältnis eines Autors zu 
dem argumentativen Fundus seiner Tradition, die hier keineswegs sozusagen fakultäts­
spezifisch bereit lag, sondern erst anderwärts aufgesucht werden mußte, in ganz eigener 
und gewiß auch in überraschender Weise präzisiert worden. Schließlich beweist auch 
der Theologe am französischen Hof Nicole Oresme und sein kleiner, aber hoch be­
deutsamer Kreis, dem die Untersuchung vonjacqlles KI)'nen galt, die Bedeutung der 
Vermittlungsarbeit theologischer Hofleute, die aristotelische Argumente in ihrer Ge­
genwart ernst nehmen wollten, dort ihre Orientierung in aktuellen Schwierigkeiten 
und Krisen suchten und aus ihrer wissenschaftlich-theoretischen Beschäftigung für 
die Probleme ihres eigenen Zeitalters Lösungsmöglichkeiten suchten und sie in ihren 
Schriften auch propagierten. Die zentrale Stellung des Hofes Karls V. von Frankreich 
für Formulierung und Verbreitung politischer Theorie im 14. Jahrhundert wurde hier 
erneut evident. 

Neben den einzelnen Fakultätstraditionen und ihrer Verarbeitung sollte auch eine 
Frage ausdrücklich zur Erörterung gestellt werden, die natürlich auch zuvor schon im­
mer wieder Beachtung verlangt hatte (etwa bei dem Augenmerk auf Ordensüberliefe­
rung und auf Hofkreise), die aber noch eigens konzentrierter Aufmerksamkeit sicher 
sein sollte: die Frage der Wirkung eines bestimmten Milieus auf die Verbreitungs­
chance von Texten. Natürlich bietet sich hier ein weites Beobachtungsfeld an. In 
scharfer Auswahl wurden nur zwei Themen ausdrücklich angepackt, die beide mit der 
radikalen hussitischen Reformbewegung in Böhmen in Zusammenhang stehen: die 
spezifische Tradition der Texte, insbesondere der Mendikantenkritik des englischen 
Theologen aus dem Weltklerus Richard FitzRalph im böhmischen vorhussitischen 
und hussitischen Milieu am Ende des 14. Jahrhunderts, die von Katberillc 117alsb weit­
ausgreifend und detailgenau vorgestellt wurde, und überhaupt die Mechanismen hus­
sitischer Einwirkung auf die Öffentlichkeit in den Anfängen der hussitischen Bewe­
gung, die von Fmnti.(ek .fmabe! in den Blick genommen und lebhaft nachgezeichnet 
wurden. 

Schließlich war die politische Theorie eines historisch-geographischen Raumes, hier 
eines Reiches und einer Landschaft, daraufhin zu überprüfen, wieweit sich hier lokale 
und regionale Besonderheiten zeigten und wie sich die verschiedenen Fäden der ein­
zelnen Traditionen zu besonderen Mustern fügten. Da einer dieser Berichte für die 
Publikation nicht fertiggestellt werden konnte, steht der Überblick von jec/II-Pbiltjlpe 
Cimef über die Überlieferung politischer Traktate im England des 14. Jahrhunderts 
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hier allein, der in der Zusammenschau der Einzeldaten ein überraschend farbiges Bild 
zeichnet und, begünstigt von der Situation der britischen Insel, auch ein hohes Maß 

an Geschlossenheit erreicht. 
Ein Kolloquium kann keine enzyklopädischen Absichten verfolgen und muß sich 

mit exemplarischen Analysen bescheiden. Ob die Frage nach dem "Sitz im Leben" 
politischer Theorie zum Verständnis ihrer Wirkungen beizutragen vermag, ob die 
Frage nach den Wirkungen politisch-theoretischer Texte ihrem Verständnis heute för­
derlich sein kann, das ist nunmehr auch von den Lesern dieses Bandes zu entscheiden. 



Max Kerner 

Johannes von Salisbury 1m späteren Mittelalter 

Wer sich schnell über die spätmittelalterliche Wirkungsgeschichte der verschiedenen 
Werke des John of Salisbury informieren will, dem genügt bereits ein flüchtiger Blick 
in jenes umfassende Handschriftenverzeichnis, das Amnon Linder vor einem guten 
Jahrzehnt in einer materialreichen Studie zur Kenntnis des Johannes von Salisbury im 
spiiteren Mittelalter erstellt hat l

. Danach waren die Schriften des Johannes in sehr un­
terschiedlicher Dichte verbreitet: die einen - der Entheticus maior2

, das Metalogicon3
, 

1 Vgl. Amnon Linder. The Knowledge of .lohn of Salisbury in the Late Middle Ages, in: Stlldi 
Medievali 18,2 (1977) 315-366, insbes. 356-366. Diese Arbeit von Linder bildet auch die zen­
trale Grundlage für die hier folgenden Überlegungen, die deswegen ihrerseits mehr einen aus­
führlichen Forschungsüberblick als das Ergebnis umfangreicher eigener Analysen darstellen. 
Breit einbezogen in den vorliegenden Arbeitsbericht sind zudem zwei weitere einschlägige Stu­
dien: die von IValter Ullmann, .lohn of Salisbury's Policraticus in the Later Middle Ages, in: Ge­
schichtsschreibung und geistiges Leben im Mittelalter. Festschrift für Heinz Löwe zum 65. Ge­
burtstag, hrsg. von Kar! Hal/ck und Ifllbert illordek (Köln-Wien 1978) 519-545 sowie die unver­
öffentlichte maschinenschriftliche Dissertation von Thotnas H. Elsmmm, Bezeugung und Rezep­
tion der Institutio Traiani. Ein Beitrag zur Nachwirkung eines pseudo-plutarchischen Textes, 
2 Bde. (Bremen 1986). 
2 Zu diesem fast 2000 Verse umfassenden Lehrgedicht des .lohannes ist jetzt die dreibändige Ar­
beit vonJall uan Laarhouen, .lohn of Salisbury's Entheticus maior and minor (Studien und Texte 
zur Geistesgeschichte des Mittelalters 27, Leiden 1987) heranzuziehen. Hier finden sich alle nä­
heren Informationen zu Inhalt, Entstehung und Überlieferung des Entheticus maior sowie des­
sen Edition mit englischer und niederliindischer Übersetzung bzw. mit einern ausführlichen 
Sachkommentar. V gl. zur älteren Forschung über den Entheticus maior die Zusammenfassung 
bei i\[ax Kerl/CI; .lohannes von Salisbury und die logische Struktur seines Policraticus (\'V'iesbaden 
1977) 109 ff. sowie Rod/lf)" TholllSOll, What is the Entheticus?, in: The World of .lohn of Salisbury 
(Stlldies in Church History, Subsidia 3, Oxford 1984) 287-501, wo ausgehend von dem ältesten 
Textzeugen des Entheticus maior, der Hs. aus St. Albans (heute: London, BM Royal 13 D. IV), 
eine stufenweise Entstehung wie Bearbeitung des um 1155 entstandenen Lehrgedichtes ange­
nommen wird. Ältere, bereits vor 1155 entstandene Textpartien hat auch Laar!J(n"i'll, Enthet. 
maior ancl minor 1, 15 f. vermutet. 
J Vgl. zu diesem wichtigen Traktat über Logik und Rhetorik die inhaltliche Zusammenfassung 
bei Carl .\il!(]{//"Jc!JlIlidt,.lohannes Saresberiensis nach Leben und Studien, Schriften und Philoso­
phie (Leipzig 1862) 211-241. Als Textausgabe ist zu benutzen Clelllent C I. WeM (Ed.), Ioannis 
Saresberiensis episcopi Carnotensis l'vIetalogicon libri III (Oxford 1929) sowie die Übersetzung 
von Dtlllie! D. LHcGan)\ The Metalogicon of .lohn of Salisbury. A Twelfth-Century Defense of 
Verbal and Logical Arts of the Trivium. Translation and Notes (Berkeley-Los Angeles 1955). Vgl. 
zur breiten Aristotelesrezeption im Metalogicon Kerlle!; Struktur eies Policr. (wie Anm. 2) 48-53 
mit der älteren Literatur. Als jüngere inhaltliche Analyse des Metalogicon ist heranzuziehen 
Briall P. lJendle)',.lohn of Salisbury's Defense of the Trivium, in: Arts liberaux et philosophie au 
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die "early letters";', die überarbeitete Anselmvita5 und die Histot'ia Pontificalis6 
- wa­

ren nur wenig bekannt, während vor allem der Policraticus7
, aber auch die Thomas­

vita8 und die späteren Briefe des Johannes9 weiter und breiter überliefert wurden. Der 
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Moyen Age. Actes du quatrieme Congres International de Philosophie Medicvalc (Montreal-Pa­
ris 1969) 753-762 und den .. John of Salisbury and the Problem of Universals, in: Journal of the 
History of Philosophy 8 (1970) 289-302. Vgl. auch unten Anm. 15. 
4 Vgl. zu dieser wahrscheinlich 1161/2 offenbar noch in Canterbury von Johannes vor der Zeit 
seines französischen Exils angelegten Sammlung von 135/6 Briefen aus seiner Sekretärszeit bei 
Erzbischof Theobald von Canterbury die jetzt überarbeitete ältere Edition von CbristojJher Brooke 
(Ed.), The Letters ofJohn of Salisbury. Voltllne One: The Early Letters 1153-1161 (OxfordI986) 
mit allen näheren Einzelheiten zur Entstehung, Überlieferung und Ausrichtung dieser frühen 
Briefsammlung. V gl. auch K/al/S Gut/;, Johar1l1cs von Salisbury (1115/20-1180). Studien zur Kir­
chen-, Kultur- und Sozialgeschichte Westeuropas im 12. Jahrhundert (Münchener Theologische 
Studien I. Historische Abteilung 20, St. Ottilien 1978) 111-166 sowie unten Anm. 11. 
5 Vgl. zu dieser älteren Anselmvita, die dessen Sekretär Eadmer verfaGt und die John of Salisbury 
1163 um eine einleitende Laudatio sowie um verschiedene Wundergeschichten ergänzt und stili­
stisch überarbeitet hatte, SCb(/(/!:fc/;midl, Joh. Saresberiensis (wie Anm. 3) 241-244 und Ric!;"rd 
SOlllbem, Saint Anselm and his Biographer. A Study of Monastic Life and Thought 1059-ca. 
1130 (Cambridge 1963) 336ff. Ediert ist diese Vita bei Migne PL 199, 1009-1040. 
" Vgl. zu dieser 1164 auf Bitten des Petrus Cellensis in Reims abgefallten Papstgeschichte, die 
einen Teil des Pontifikates Eugens 111. - genauer die Jahre 1148 bis 1152 - behandelt und als kir­
chenpolitische Memoiren des John of Salisbury aufgefaGt wird, die kürzlich neugedruckte Edi­
tion und Übersetzung von Jl[mjorie Cbibnal! (Ed.), The Historia Pontificalis of John of SalisbulY 
(Oxford '1986), wo sich einleitend alle wichtigen Informationen über die Entstehung, den Inhalt 
und die Überlieferung der Historia Pontificalis finden. Aus der Feder derselben Autorin stammt 
auch die prägnante Studie: ilImjorie Cbibnal!, Jol1l1 of Salisbury as Historian, in: World of John 
(wie Anm. 2) 169-177. Vgl. zur näheren inhaltlichen Erschließung auch Joban!1es Spörl, Grund­
formen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. Studien zum Weltbild der Geschichts­
schreiber des 12. Jahrhunderts (München 1935) 73-113, C;eo/g Jl[iJch. Johar1l1es von Salisbury 
und das Problem des mittelalterlichen Humanismus, in: den., Geschichte der Autobiographie, 
Be!. III,2 (Frankfurt 21979) 1271-1285 sowie Rager Ra)" Rhetorical Scepticism and Verisimilar 
Narrative in John of Salisbury's Historia Pontificalis, in: Classical Rhetoric anel Medieval Histo­
riography (Studies in Medieval Culture 19, Kalamazoo 1985) 61-102. 
7 Vgl. zu diesem hochstehenden Traktat über Politik und Ethik zunächst die Edition von Cle· 
nielli C l. lf7ebb (Ed.), Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive de nugis curia­
lium et vestigiis philosophorum libri VIII, 2 Bde. (London-Oxford 1909). Die Entstehungsfrage 
des zwischen 1156/9 abgefaßten Policraticus ist ausführlich diskutiert bei Kerne/; Struktur des 
Policr. (wie Anm. 2) 111-118 sowie den., Natur lind Gesellschaft bei Johannes von Salisbury, in: 
Soziale Ordnung im Selbstverständnis des Mittelalters (Miscellanea Medievalia 12/1, 1979) 179 
mit Anm. 1. Die jüngste Titeldeutung dieser Schrift findet sich zusammen mit den älteren Erklä­
rungen in dem gelehrten Buch des Peter /'on fHow; Geschichte als Topik. Das rhetorische Exem­
plum von der Antike zur Neuzeit und die "historiae" im Policraticus Johar1l1s von Salisbury (Stu­
dien zur Literatur und Gesellschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit 2, Hildesheim 1988) 
556-582. Vgl. zur inhaltlichen Gesamtbewertung des Policraticus, der früher meistens als Für­
stenspiegel oder Staatstheorie oder auch als literaturhistorische Enzyklopädie gekennzeichnet 
wurde, die umfangreiche Darstellung bei Kernet; Struktur des Polier. (wie Anm. 2) 123-204. 
8 Ediert ist diese Vita bei Migne PL 190, 195-208. Eine knappe inhaltliche Kennzeichnung fin­
det sich bei Sc!;aarJc!Jmidt, Joh. Saresberiensis (wie Anm. 3) 244 f. und Da z;id Know/i'.\~ Thomas 
Becket (London 1970) 17.3. Deren Stellenwert innerhalb der übrigen Becketviten bzw. innerhalb 
der hagiographischen Beckettradition des 12.Jh. beschreiben Emnwilue/ Wa/bng. La tradition 
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Becketkult und die politische Theorie des Saresberiensis könnten demnach die be­
stimmenden Faktoren von dessen Wirkungsgeschichte dargestellt haben. 

Dies sei zunächst mit einigen Zahlen und Details verdeutlicht: 

So ist der sogenannte Entheticus maior.- also jene versifizierte Einführungsschrift zur antiken 
Doxographie sowie moraltschen Zeitkntlk (um 1155 entstan?en) - ledlgltch 11l dreI Manusknp­
ten tradiert, die aus St. Albans, Cambndge (') und Wlghton (Norfolk) stammen und dem 12. bzw. 
14. Jahrhundert angehören In In ebenfalls nur drei Handschriften sind uns die frühen Briefe er­
halten, die Johannes von Salisbury als Sekretär an der erzbischöflichen Kurie in Canterbury in 
denjahren 1153 bis 1161 verfaßt hat": Und in lediglich einem T~;tzeugen.sind die vmlJohar~­
nes überarbeitete Fassung der AnseimvIta des Eadmer von 1162/3 sowIe dIe vIeldIskutIerte HI-
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hagiographique de saint Thomas Bed:et avant la fin du xne siecle (Paris 1929) 123-185 sowie 
AI(//1 ,!Ie La)" A Comparative Study of the Life of St. Thomas of Canterbury by John of Salisbury 
anel Other Contemporaty Latin Lives (ms. Diss. Wisconsin 1969) 47-101. 
<) Vgl. dazu die Einführung von Christo!,!;er Brooke (Ed.), The Letters of Jolm of Salisbury. Vo­
lume Two: The Later Letters 1163-1180 (Oxford 1979) XIX-LXIII, wo sich (LXVff.) auch die 
wichtigste weiterführende Literatur findet. Vgl. auch unten Anm. 18. 
10 Vgl. dazu als jüngste Einschätzung Laarho/''Ol, Enthet. maior and minor (wie Anm. 2) 1,25-30. 
Danach dürfte die Hs. aus St. Albans (heute: London, BM Royal 13 D.IV) unter dem dortigen 
Abt Simon, einem Freund des Thomas Becket, in der Zeit zwischen 1167 u. 1188 entstanden, 
später aber in der Mitte des 14.Jh. nach Durham gelangt sein, um dann kurz danach wieder nach 
St. Albans in Hertfordshire zurückzukehren. Die beiden anderen Textzeugen befinden sich 
hellte in der Cambridger Universitätsbibliothek (University Library Ii Ir. 31 u. Mm. IU8) und 
stammen beide aus dem 14.Jh., wobei die zweite (Mm. IUS) eine Exzerptsammlung darstellt, die 
für den franziskanischen Theologen Geoffrey de Wighton angelegt wurde und neben mathemati­
schen, philosophischen und antiken Exzerpten auch Auszüge aus dem Entheticus maior und 
dem Metalogicon enthält. Vgl. dazu die genaue Auflistung in: A Catalogue of the Manuscripts, 
Preserved in the Library of the University of Cambridge (Cambridge 1861) Vol. IV, 132-138. 
" Dies sind die Textzeugen: Paris, BN lat.8625, s.XII/XIIl, Rom, Vat.lat.6024, s.XIII und die 
bereits genannte (vgl. Anm. 10) Cambridger Hs. Ii 11. 31, s. XIV; vgl. dazu ausführlich 13/'Ookl', 
Early Letters (wie Anm. 4) LVII-LXII. Für RicbclId SOllthern (vgl. EHR 72,1957,493-497) geben 
diese Manuskripte Rohentwürfe eines Epistolars wieder, das eigentlich nur unter den Augen des 
.lohannes habe entstehen können, der dieses aber nicht mehr korrigieren konnte. Für die Form 
von Rohentwürfen sprächen nicht allein die fehlenden Adressen und Schlußformcln, sondern 
die ebenfalls nicht vorhandene Dedikationsepistel. Daß diese Rohentwürfe auf Jol1l1 of Salisbury 
selbst zurückgingen, belege auch die Tatsache, daß in der Cambridger Hs. die persönlichen 
Schreiben des Johannes von den offiziellen, im Auftrag Eb. Theobalds geschriebenen Briefen ge­
trennt seien. \X1egen dieser Trennung habe auch diese Cambridger Fassung als Extrakt aus der 
chronologischen Pariser Form zu gelten. Ob diese Entstehungsthese über die frühe Bricfsamm­
lung des Johannes als abschließend angesehen werden kann, scheint ungewifl. Bemerkenswert ist 
nämlich der Handschriftenfund von 111(/11 Pipo; New Evidence for the Becket Correspondence 
and John of Salisbury's Letters, in: World of John (wie Anm. 2) 439-444, der auf fol. 53-59 der 
heute Durhamer Hs. (Cathedral Library IV, 8) eine systematische Tabelle des wohl 14.Jh. gefun­
den hat, die unter alphabetisch geordneten Begriffsüberschriften von "absencia" bis "penitencia" 
wörtliche Zitate der Becketkorrespondenz mit solchen der Johannesbriefe verbinde. Aus den Zi­
tatstücken der letzteren lasse sich nicht allein auf mindestens acht heute unbekannte Briefe des 
.lohn of Salisbury schließen, sondern vielleicht auch auf eine andere als die heute meist angenom­
mene Ursprungsform der "early letters". 
12 Dies ist die aus der Christuskirche von Canterbury stammende Hs. London, Lambeth Palace 
159; vgl. dazu Ricbard Soutbern, The Life of St. Ansc1m Archbishop of CanterblllY by Eadmer 
(London 1962) XXIII f. 
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storia Pontificalis 13 bekannt, letztere offenbar 1164 auf Bitten des Petrus Cellensis entstanden 
und heute allein in der Berner Handschrift 367 (ehemals aus Fleury) unvollständig überliefert l

.
1

. 

Fast eine Ausnahme in dieser Reihe bildet mit heute acht erhaltenen Handschriften das Metalo­
gicon 15, also jener bildungsgeschichtlich bedeutsame Traktat des Johannes zur hochmittelalter­
lichen Dialektik und Rhetorik. 

Dieser geringeren Verbreitung steht die Überlieferung des Policraticus mit fast 120 erhaltenen 
Textzeugen 16 gegenüber sowie die "Vita et passio s. Thomae" mit gut 40 Handschriften 17 und die 
der späten Johannesbricfe mit mehr als zehn Manuskripten, wobei bekanntlich die "later letters" 
in einer eigenständigen Bricfsammlung sowie innerhalb eines Dossiers von Becketmaterialien er­
halten sind, die zu Beginn der 80er Jahre des 12. Jahrhunderts der frühere Prior der Christ 
Church in Canterbury und spätere Abt Alan von Tewkesbury angelegt hatte l8 

Diese unterschiedliche Überlieferungsgeschichte der Schriften des .lohn of Salisbury ist durch­
aus vergleichbar mit der handschriftlichen Tradition anderer Werke des 12.Jahrhunderts: so sind 
der Hymnarius Paraclitensis des Abälard oder die Metamorphosis Goliae oder gar die berühmten 
Gedichte des Archipoeta in nur wenigen Textzeugen bekannt, während beispielsweise die Kos­
mographie des Bernardus Silvestris mit über 50 oder der Anticlaudianus des AlarlUs von Lille mit 
mehr als 100 Manuskripten weit verbreitet waren 19 

Solche Zahlenangaben und -vergleiche stellen aber naturgemäß nur erste Orientie­
rungswerte dar, die man genauer hinterfragen muß. Tut man dies, dann ergibt sich 
beispielsweise für den mit fast 120 Handschriften breit überlieferten Policraticus eine 
weitere bemerkenswerte Beobachtung: daß nämlich der größte Teil dieser handschrift­
lichen Tradition nach der Mitte des 13. Jahrhunderts liegt und im 14. Jahrhundert zu 

U Die Forschungsgeschichte dieser Papstgeschichte aus der Mitte des 12..]h. setzte im späteren 
19..]h. ein, als WiliJe!m Amdt diesen Text als anonyme Fortsetzung der Sigebertchronik heraus­
gab (vgL MGH SS 20, Hannover 1868, 515-545). Fünf Jahre später hat dann Wilbe!m 1/011 Gicse­
brecbt. Arnold von Brescia. Ein akademischer Vortrag (Sb. hist. CL, Akad. cl. Wiss. 1, München 
1873) 5 ff. Jolm of Salisbury als den wahrscheinlichen Verfasser der Historia Pontificalis vermu­
tet, was später !?cillbo!d Pa/lli(vgL ZKR 16, 1881,265-287), Rcgil/ald Poole(vgI. dessen Edition 
der HistOl'ia Pontificalis, Oxford 1927) und schließlich !Ha/jorie ebibl/al! (vgL oben Anm. 6) be­
stätigt und erhärtet haben. Trotz dieser stattlichen Zeugenreihe hat CbristoJ)ber Brooke (vgL 
World of .lohn, wie Anm. 2, S. 9) eine Überprüfung gerade dieser Autorenfrage für wünschens­
wert angesehen. 
14 VgL dazu C/;ibnall (Ed.), Historia Pontificalis (wie Anm. 6) XLVII-L. 
!) VgL dazu jetzt mit allen Einzelheiten} B.llall, Towards a Text ofJohn of Salisbury's "Meta­
logicon", in: Studi Medievali 24 (1983) 791-816. 
16 VgL dazu die genaue Zusammenstellung in dem Handschriftenverzeichnis von AlIlnon Lin­
di!l; Studi Medicvali 18,2 (1977) .356-.361 und dort unter den Nrr. 4-116 (im folgenden zitiert: 
Linder NI'. ... ). 
17 VgL Linder Nrr. 151-193. 
18 VgL dazu neben der Anm. 9 genannten Einführung von Brooke die ältere Darstellung bei 
lleinriclJ flobenleutllo; Studien zur Bricfsammlung und zur Kirchenpolitik des Johannes von 
Salisbury (ms. Diss. München 195.3) 20-24 sowie als heute gültige Erklärung der angedeuteten 
Textgeschichte AI/Ile Dliggall, Thomas Becket: A Textual HistOlY of his Letters (Oxford 1980) 
85-145. Die erwähnte eigenständige Sammlung der "Iater letters", die vielleicht von John of 
Salisbury selbst angelegt wurde, ist erhalten in folgenden beiden Textzeugen : in der Hs. Paris, 
BN lal. 8562, s.XII ex./s.XIII in., die vielleicht aus Breuil-Benoit in der Diözese Evreux stammt, 
sowie in einem Manuskript (heute: London, BL add.11506, s.XIII), das in Umfang und Abfolge 
der ersten Fassung sehr ähnlich ist, so daß man heute beide auf die gleiche Vorlage - auf die 
heute nicht mehr vorhandene CanterbUlyversiol1 der "later letters" - zurückführt. 
19 S. zu diesen Vergleichsbeispielen Laarbol/en, Enthel. maior and minor (wie Anm. 2) 1,25, mit 
Anm.18. 
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knapp 30 bzw. im 15. Jahrhundert zu gut SO heute gesicherten Textzeugen geführt 

hat20
. 

Anders dagegen war die Überlieferungssituation in den ersten Jahrzehnten unmit-
telbar nach der Veröffentlichung des 1159 fertiggestellten Policraticus gewesen, als 
dessen Text - abgesehen von dem Handexemplar des Johannes zl und der Widmungs­
ausfertigung für Thomas Beckee z - im 12. und im beginnenden 13. Jahrhundert fast 
ausschließlich2

] in einigen wenigen klösterlichen Bibliotheken Englands bekannt war: 
so schon bald nach 1159 in St. Albans ' ", dann um 1200 in Malmesbury z5 und Roche­
ster26 sowie schließlich im 13. Jahrhundert in Battle27 und Cirencester28

. 

Zu dieser zurückhaltenden Frührezeption des Policraticus paßt auch gut die geringe 
Zahl der ersten Leser und Benutzer dieses Textes, zu denen neben Thomas Becket, 
Petrus Cellensis und dem Prior William Brito in CanterburyZ9 die folgenden Personen 

gehören: 

20 Vgl. dazu Linder Nrr. 11-95a. 
21 Dieses läßt sich erschließen aus dem Chartrenser Nekrolog, der jene Bücher aufgelistet hat, 
die Johannes - in den Jahren 1176-1180 Bischof von Chartres - der dortigen Kathedralbiblio­
thek vermacht hat. In dieser Liste findet sich am Schluß die Notiz: "et preter hec policraticum 
suum et bibliothecam integram". Vg!. dazu mit den näheren Einzelheiten Clement C !. JrreM, 
Note on Books Beqlleathed by .lohn of Salisbury to the Cathcdral Library of Chartres, in: Mediae­
val and Renaissance Stlldies 1 (1941-1943) 128 f. 
2l Vgl. dazu Under, Knowledge of .lohn (wie Anm. 1) 319 f., wo dies geschlossen wird aus dem 
hochma. Bibliothekskatalog der Christ Church von Canterbury (heute: Cambridge, Corpus Chri­
sti College 46), in dem der Policraticus unter den dort aufgeführten Büchern des Thomas Becket 
auftaucht. 
2J Eine Ausnahme bildet etwa das Policraticusexemplar aus Pontigny (heute: Montpellier, Fac. 
Med. 60), das um die Wende vom 12. zum 13.Jh. dort entstanden sein dürfte; vg!. am Ende der 
Hs. den Vermerk: "Liber sce. Marie pontiniaci. Finito libro reddantur iura magistro", hier zitiert 
nach den Prolegomena (p. XVI) von WeM zu dessen Policr.-Edition (vg!. oben Anm. 7). 
21 Vgl. zu dieser Hs. bereits oben Anm. 10 sowie KeJ'/ll'l; Struktur des Policr. (wie Anm. 2) 94 f. 
mit den älteren Angaben. 
2; Hier muß der Policraticustext unter dem dortigen Abt Robert von Melun in der Zeit zwi­
schen 1187 und 1205 geschrieben worden sein, so jedenfalls läßt es die Schlußformel der heuti­
gen Oxforder Hs. (Bod!. Barlow 6) vermuten: "Explicit Policraticus per Salomonem sub Abbate 
Roberto 11"; vgl. dazu Ed. JVcM (wie Anm. 7) XIV f. 
2& Vgl. Lillcler Nr. 12, wo die heutige Hs. London, BM Royal 12 F.VIII der Rochester Priory in 
der Zeit um 1200 zugeordnet wird. 
27 Hier handelt es sich um die heutige Oxforder Hs. Bodl.lat. misc.c. 16 (Philipps 8347), die ne­
ben dem Policraticus auch das Metalogicon (allerdings nur bis IV, 36) enthält und die auf fol. 1 
die Aufschrift trägt: "libel' Sci. Martini de Bello ex Dono Domini Ricardi Abbatis". Dieser Abt 
Richard starb 1235 (vgl. Ed. WeM, wie Anm. 7, XI), so daß spätestens zu Beginn des 13.Jh. der 
Policraticus in Battle vorhanden war. Dorthin könnte er gelangt sein durch einen Freund des 
.lohn of Salisbury, durch Odo von Canterbury, der in den Jahren 1175-1200 Abt in Battle war. 
Vg!. dazu Kenlf/; Struktur des Policr. (wie Anm. 2) 93 f. sowie Riehe//'d HUlli, List of Philipps Ma­
nuscripts in the Bodleian Libraty, in: Bodleian Library Record 6 (1957) 354. 
28 V g!. zu dieser Polier. Hs., die sieh heute ebenfalls in Oxford (Bodl. cod. MS. Barlow 48 s. XIII 
in.) befindet, Ed. WeM (wie Anm. 7) XV f., wo auch der Besitzvermerk dieser Hs. notiert ist: 
"Libcr ecdie. sec. marie de Cyrencestr." 
29 V gl. dazu mit den näheren Einzelheiten Ala.X" Kerne/', Zur Entstehungsgeschichte der Institu­
tio Traiani, in: DA 32 (1976) 563 f. mit Anm. 35. 
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Zunächst Peter von Blois (t um 1204), Sekretär am Hofe König Heinrichs 11., Kanzler des Erzbi­
schofs von Canterbuty und Freund wie Zeitgenosse des .lohn of Salisbury30, der in seinen Briefen 
den Policraticus herangezogen zu haben scheint", allerdings in einer eher zurückhaltenden 
Weise, wie Walter Ullmann meint'2 

Dann Nigel Wireker (t um 1200), Mönch und vielleicht Cantor im Christ Church-Kloster in 
Canterbury sowie Mitglied des BecketkreisesJJ , der in seinem um 1190 verfaßten Traktat "Contra 
curiales et officiales clericos" deutlich auf den Policraticus zurückgriff und dessen Autor als 
,Johannes Carnotensis episcopus" auch ausdrücklich zitierte·H Diese enge Verbindung hat offen­
bar dann auch dazu geführt, daß in einer englischen Handschrift des 13. Jahrhunderts (London, 
BM Cotton Julius A. VII) die versifizierte Einleitung zum Policraticus, der sog. Entheticus minor, 
unter den satirischen Werken dieses Nigellus auftauc!lt". 

Drittens Lothar von Segni, der spätere Innozenz 111., der in seinem bekannten und weit ver­
breiteten Traktat über das Elend des Menschseins ("Oe miseria humanae conditionis"), in den 
90er Jahren geschrieben, zwei Passagen aus dem Policraticus übernahm36 

Schließlich Hclinand von Froidmont (t nach 1229), Zisterzienser und Troubadour am Hofe 
König Philipp Augusts von Frankreich mit seinem ganz aus dem Policraticus übernommenen 
Fürstenspiegel "Oe regimine principum" von ca. 1200, dessen Text bekanntlich verschollen und 
lediglich aus den Specula des Vinzenz von Beauvais zu rekonstruieren ist". Die enge Anlehnung 
Helinands an den Policraticus ließ zwei unterschiedliche Einschätzungen aufkommen: einerseits 
sah man in dieser Abhängigkeit "einlen] Beitrag zur Geschichte des Plagiates in der mittelalterli-

50 Vg1. zu Persönlichkeit und Lebenswerk Peters von Blois Riehil/'d SOlIthern, Peter of Blois a 
Twelfth Century Humanist?, in: den., Medieval Humanism (Oxford 1970) 105-132 sowie Rof)' 
Kahn, Militia curialis. Die Kritik am geistlichen Hofdienst bei Peter von Blois und in der lateini­
schen Literatur des 9.-12. Jahrhunderts, in: Miscellanea Mediaevalia 12,1 (1979) 227-257. 
" Vg1. dazu mit den entsprechenden Belegen Lindn; Knowledge of .lohn (wie Anm. 1) .321 f. 
und l'OIl Jloos, Geschichte als Topik (wie Anm. 7) 420f. 
j2 Vgl. VIIl/wIII/, Policr. in the Later MA (wie Anm. 1) 522, wo es heißt: "Peter of Blois was, as 
his epistolary output may indicate, not uninfluenced by Jolm, but more one cannot say". 
JJ Vg1. dazu als erste Orientierung !lIt/x iHill/i/ills, Geschichte der lateinischen Literatur des Mit­
telalters (Handbuch der Altertumswissenschaft IX,2, München 1931) Be!. 111, 809 f. 
5,' Vg1. dazu mit den näheren Belegstellen Une/CI; Knowledge ofJohn (wie Anm. 1) 322 bzw. /11/­
drf 130lltemy (Ed.), Nigellus de Longchamp dit Wireker, Tome I: Introduction. Tractatus contra 
Curialcs et Officiales Clericos (Universitc libre de Bruxelles, Travaux de la Facultc de Philosophie 
et Lettres 16, Paris 1959) 182ff. u. 186f. 
35 Vg1. Lilclrhol,'cn, Enthet. maior and minor (wie Anm. 2) 1,66 u. 75. In der älteren Edition der 
satirischen Werke des Nigellus (vg1. 7!Jomas J//'/'ight, Ed., The Anglo-Latin Satirical Poets and 
Epigrammatists of the Twelfth Century. !Zer. Brit. SS 59, London 1872, vo1. I, 231-239) erscheint 
der Entheticus minor auch als ein '\(Ierk des Nigellus: "Nigelli versus ad dominum Gulielmum 
Eliensem", die dieser dem Wilhelm von Longchamps, in den Jahren 1189-1197 Bischof von Ely, 
gewidmet habe. Auch ll[illlitillS hat diese falsche Zuschreibung des Entheticus rninor übernom­
men; vg!. wie Anm. 33, 8l3. Über die Benutzung des Entheticus minor durch Nigellus in dessen 
versmäßiger Einleitung zum "Tractatus contra curiales" s. LiltlJ'hoCClI, a.a.O. 
56 Vg1. dazu Linder, Knowledge of .lohn (wie Anm. 1) 322 f., wo vermutet wird, daß Lothar von 
Segni entweder in Paris oder Rom an den Policraticustext gekommen sei, vielleicht aber auch bei 
seiner Pilgerreise zum Grab des Th0111as Becket in CanterbUlY. Im einzelnen handelt es sich um 
Policr. 1I, 6 u. VIlI, 11, die in dem Lothartraktat I, 28 u. I, 17 herangezogen wurden; vg1. dazu 
/lIiche/1' il[ocmrronl' (Ed.), Lotharii Cardinalis (Innocentii 1II) de miseria humanae conditionis 
(Thesaurus mundi. Bibliotheca scriptorum latinorum mediae et recentioris aetatis 6, Lucani 1955) 
34,20 u. 24,2. 
37 V g1. dazu Wi/hdm BI'IRI'J, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters (Schriften der 
MGH 2, Leipzig 1938) 295 f. 
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ehen Literatur".l8, wiihrend man andererseits gerade hier eine wichtige Vermittlungsstufe der po-

l
, ' ehen Lehren des Policraticus vermutete'w, Mit der Corpus lehre Pseudo-Plutarchs, mit der 
IUS I . I I' I 0' 'I I I d '" Vorstellung vom Staat a s elllem natunec 1t Ie len rganlsmus, mIt (er c ee von er "aequltas 

I
' b Hclinand der jungen Staatstheone FrankreIchs beI111 Aufbau des schon welt ausgebIldeten 

la c .10 
Nationalstaates geholfen ' 

Ob nun Plagiat oder nicht, hier in dem Helinandschen Fürstenspiegel oder genauer 
in dessen Fragmentstücken, die uns der Dominikaner Vinzenz von Beauvais in der 
Mitte des 13, jahrhunderts überliefert hat, deutet sich ein Wandel in Einfluß und Ver­
breitung des Policraticus an, Aus der eher spärlichen handschriftlichen Überlieferung, 
auS der nur vereinzelten Benutzung, aus der eigentlich nur seltenen Erwähnung dieser 
Schrift'l1 entwickelt sich eine imponierende Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des 
policraticus, die vor allem danach fragen läßt, wie aus einem fast vergessenen bzw, 
weitgehend übersehenen Autor mit einem Mal eine viel gefragte und vielfach heran­
gezogene Autorität werden konnte, Die hier wichtigsten Gründe lassen sich in folgen­
den drei Faktoren bzw, in deren Verknüpfung andeuten und fassen 42

: zunächst in 
dem um die Mitte des 13, jahrhunderts wachsenden verfassungspolitischen Interesse 

Englands, das insbesondere während der dortigen baronialen Rebellion und Reform 
unter König Heinrich III, (1216-72) aufkam, zweitens in der neuen intellektuellen 
Ausrichtung der sich entfaltenden englischen Universitäten und hohen Schulen sowie 
drittens in der kontinuierlichen Bedeutung, die dem john of Salisbury als dem einsti­
gen Gefährten des Thomas Becket in dessen Exil sowie als einem Zeugen bei dessen 

Martyrertod und danach bei dessen kultischer Verehrung zukam, 
Bekanntlich hatte sich in den 50er jahren des 13, jahrhunderts in England eine 

Oppositionsgruppe um den Anglofranzosen Simon von Montfort - Schwager König 
Heinrichs IIL und Graf von Leicester - herausgebildet, die den englischen Herrscher 
dazu bringen wollte, in einem Reformprogramm nicht nur die Magna Ch\lrta zu bestä­
tigen, sondern sich vor der Entscheidung aller wichtigen Fragen mit den Großen des 

So der Untertitel der Studie von Elalls Elu!JlodJfl; Helinand von Froidmont und sein Verhält­
nis zu Johannes von Salisbllry, Ein Beitrag zur Geschichte des Plagiates in der mittelalterlichen 
Literatur (Regensburg 191.3), V gL zu dieser "oberlehrerhaften Kritik" Hllblochers 1'IJ11 ,Hor)J, Ge­
schichte als Topik (wie Anm, 7) 139 ff. mit I\nm .. 3.37, 
;9 VgL !3l'lgcs; Fürstenspiegel (wie Anm, .37) 78 L 
'lO V gL zur Bedeutung Hclinands für die Wirkungsgeschichte des Policraticus auch UlldO', 
Knowlcdgc of .lohn (wie Anm. 1) 324L und Ul!lIltlllll, Polier. in the Latcr MA (wie Anm, 1) 
522 ff. Zu dieser Rezeptionsgeschichte zuletzt 1'()// ')[oos, Geschichte als Topik (wie Anm. 7) 139, 
wo es heißt: "Der wichtigste Kanal für die ungeheure stoffliche Verbreitung der Polier. Exempla 
waren zweifellos die Kompendien des Hclinand von Froidmont: Dieser Zisterzienser verwertete 
.,. den Polier. so ausgiebig, daß er sich einen Ehrenplatz in der ,Geschichte des Plagiates' im Mit­
telalter verdiente, Denn Vinzenz von Beauvais übernahm, wohl ohne den Polier. und dessen Au­
tor zu kennen (also bon" fidel, die Helinand-Exzerpte in größtem Ausmaß in sein Speculul11 
!:laius, cl. h. in eines der meistbenützten Werke der europäischen Bildungsgeschichte. Zahlreiche 
Exempla Johatms sind auf diesem Umweg als herrenloses Erzählgut in das spätere Mittelalter 
und in die Neuzeit gelangt." 
'" Vgl. dazu Ulldcl; Knowledge of .lohn (wie Anm. 1) 323 L, wo auf das Obituar des Robert von 
St. Marian in Autun (MGH SS XXVI, 24.3) sowie auf die Chronik Alberichs von Trois Fontaines 
(MGH SS XXIII, 844) verwiesen wird, 
" Vgl. dazu ausführlich Lindn; Knowledge of .lohn (wie Anm. 1) 325-333, 
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Reiches zu beraten bzw. diese bei der Besetzung der höchsten Reichsämter auch zu 
hören. 1258 erzwang diese Opposition im Parlament die Kapitulation des Königs und 
den Erlaß der "Provisionen von Oxford", die die königliche Handlungsfreiheit stark 
einschränkten und eine langfristige Einwirkung der Barone auf die Regierungsaus­
übung vorsahen"5 Im gleichen Jahr 1258 richteten nun diese englischen Barone unter 
Führung des Si mon von Montfort auch ein Schreiben an Papst Alexander Iy' 44

, in 
dem sie diesen aufforderten, bei der Besetzung des Bischofssitzes von Winchester auf 
einen gewissen Aymerius, den bisherigen Administrator des Bistums, zu verzichten, 
weil dieser sich schlimme Verfehlungen habe zuschulden kommen lassen und deshalb 
als Unruhestifter und Schismatiker, als "homo dissensionis et scandali" nicht länger 
tragbar sei. Die englischen Barone fühlten sich zu ihrem Vorgehen berechtigt, weil sie 
das Gemeinwesen als eine Art Körper betrachteten, der durch das göttliche Gnaden­

geschenk belebt werde, sich nach dem Geheiß der höchsten "aequitas" bewege und 
den die Vernunft wie ein Steuer leite. Deswegen - so sagen sie - sei es unerträglich, 
daß in einem Körper Unstimmigkeit zwischen den Gliedern hetTsche45

. Was die eng­
lischen Barone hier als Begründung anführen, ist bekanntlich nichts anderes als jene 
berühmte Definition des Gemeinwesens aus der Institutio Traiani bzw. aus dem 
Policraticus46

, die Wilhelm Berges als eine der geistvollsten Staatsdeutungen über­
haupt bezeichnet hat47

. 

·U Vgl. zu dieser Kennzeichnung die hier übernommene Zusammenfassung bei Kar! .\'hnith. 
England von der normannischen Eroberung bis zum Ende des Hundertjährigen Krieges 1066-
1453, in: !'erdinand Sei!;t (Hg.), Europa im Hoch- und Spätmittclalter (Handbuch der europäi­
schen Geschichte Bel. 2, StLlttgart 1987) 825 H. und Batie IVilkinJolI, Constitutional History of 
Medieval England 1216-1399 with Select Documents. Vol. I: Politics and the Constitution 
1216-1307 (London 1948) 131-186 sowie als kritische Studie zu Simon von Montfort zuletzt 
Clit,1' H. Knonlf.1; Simon de Montfort 1265-1965 (The Historical Association, G. 60, London 
1965) mit den entsprechenden Hinweisen auf die ältere Literatur. Vgl. zum historischen Hinter­
grund auch Kurt KI/lxl'lZ.. Geschichte Englands (Stuttgart '1976) 78-84 sowie il[{llIria Po wicke. 
The Thirteenth Century 1216-1307 (The Oxford History of England, Oxford 21962) Vol. IV, 
136-141. 
H Hg. von IlelllJ Lllard (Ed.), Matthaei Parisicnsis Monachi sancti Albani Chronica maiora 
(Rolls Series LVII, 6, London 1882) 400-405 als Nr. 205 der dortigen Additamenta; vgl. zu den 
letzteren allgemein Ri,bill<! Vaugban, Matthew Paris (Cambridge Studics in Medieval Life and 
Thought, New Sc ries 6, Cambridge 1958) 78-91. 
4' Vgl. Ed. LII{lIif (wie Anm. 44) 402 t 
·16 Darauf haben neben Lilld{l; Knowledge of John (wie Anm. 1) 326 auch Ilalls Klo/!, Corpus 
rei publicae. Bemerkungen zur Institutio Traiani und zur organologischen Staatsauffassung im 
Mittelalter, in: Walfgang Sdmller (Hg.), Antike in der Moderne (Konstanzer Althistorische Vor­
träge und Forschungen 15, Konstanz 1985) 137f. sowie hLPlltl 11 11, Rezeption d, Ins!. Traiani (wie 
Anm. 1) 105-108 verwiesen. Vgl. zu dieser Herrschaftsdefinition aus Polier. V, 2 (Ed. Webb, wie 
Anm. 7, I, 282, 11-14) auch iHax Kc/'lw; Die Institutio Traiani spätantike Lehrschrift oder 
hochmittelalterliche Fiktion?, in: Fälschungen im Mittelalter (MGH Schriften 33,1, Hannover 
1988) 721ft 
107 Vgl. BClgeJ; Fürstenspiegel (wie Anm. 37) 138. S, auch Tilmann Stmre. Vita civilis naturam 
imitetur ... Der Gedanke der Nachahmung der Natur als Grundlage der organologischen Staats­
konzeption Johar1l1S von Salisbury, in: HJb 101 (1981) 342. 
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Aber nicht nur an offizieller Stelle erinnerte man sich in der Mitte des 1.3. Jahrhun­
derts an die politische Theorie des Johar1!1es von Salisbury. Im Kreis der politischen 
sympathisanten Simons von Montfort ist nach 1265, also nach der Schlacht von Eves­
ham, in der Simon unterlag und den Tod fand, ell1 Traktat uber dIe tyran111sche Herr­
schaft, ein "Liber de tyrannis et motte ce saris et aliorum principum et tyrannorum", 
entstanden, der weitgehend aus dem Policraticus stammt, von einem unbekannten Zi­
sterzienser verfallt sein dürfte und bis heute allein in der Cambridger Handschrift 469 
des Corpus Christi College aus dem 13. Jahrhundert überliefert ist48 

Auch der englische Kronrichter Heinrich de Bracton (1" 1268) dürfte sich in seinem 
um 1250 verfaßten Hauptwerk "De legibus et consuetlldinibus Angliae" des Policrati­
cus bedient haben, als er daraus seine Überlegungen zur tyrannischen Herrschaft oder 
zum Widerstandsrecht ableitete49

. Mit einem Wort: der Übergang des hochmittel­
alterlichen England zum ,modernen' Staat hat bei verschiedenen Gelegenheiten zwei­
felsfrei zu einer Wiedererinnerung an die politische Theorie des Policraticus, vor allem 
an dessen Tyrannenlehre und Organologie, geführt. 

Aber nicht allein dieser verfassungspolitische Zusammenhang, der in Theorie und 
Praxis auf den Policraticus zurückgreifen ließ, ist für dessen jetzt stärkere Rezeption 
wichtig gewesen, sondern auch der Aufschwung der englischen Universitäten, d. h. vor 
allem der um 1200 nach dem Pariser Vorbild konstituierten hohen Schule zu Oxford 
und des bald darauf begonnenen Studiums in Cambridge50

. Hier waren es gelehrte 
Mendikanten, die wi1hrend der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nach England ka­
men und dort die universitäre Entwicklung energisch voranbrachten, nicht zuletzt 
auch die Grundausbildung an den Artistenfakultäten, in deren Curricula jetzt auch die 
klassische Literatur und Philosophie der Antike aufgenommen wurden. Da es aber auf 
diesem Gebiet an entsprechenden Hand- und Textbüchern mangelte, mußten solche 
aus den verfügbaren Quellen geschaffen und etwa auch aus dem Policraticus des John 
of Salisbury zusammengetragen werden. Auf diese Weise wurde das Hauptwerk des 
Johal111es zu einer Exzerptgrundlage zunächst in Oxford, dann in Paris und später in 
anderen Universitäten des Kontinents 51 

Eine bedeutende Rolle in dieser Entwicklung spielte der englische Franziskaner 
]ohn of Wales (t 1285), der als Regens um 1260 am franziskanischen Studienzentrum 
in Oxford lehrte sowie 20 Jahre später auch in Paris, wo er mehrfach als Universitäts­
predigel' auftrat)2. Auf dem homiletischen Gebiet scheint dann auch der Schwerpunkt 

;, Vgl. dazu mit allen Einzelheiten 111111/0/1 Lil/dn;John of Salisbuly's Policraticus in Thirteenth­
Ccntury England: The Evidence 01 Ms. Cambridge Corpus Christi College 469, in:Journal 01 the 
Warburg and Courtauld Institutes 40 (1977) 276-282. 
';') Vgl. dazu mit den näheren Quellenstellen LindE/; Knowledge 01 Jolm (wie Anm. 1) 326 I. 
50 Vgl. daZLI neben der älteren Handbuchdarstellung bei IIaslingJ RilJbda/!. The Universitics 01 
Europc in the Middle Ages. Vol. III: English Universities Student Lile (cd. by F ill. POll'icke 
and A. Ei. Emdm, Oxford 21936) 1-48 u. 27411. sowie der knappen Überblicksskizze bei I!dme 
lI'''il'rus:zoll'ski, The Medieval University. Masters, Students, Learning (Princeton, New Jersey 
1966) 52-61 als jüngste Studie.f I Callo (Hg.), The History 01 the University of Oxlord. Vol. I: 
The Early Oxlord Scl100ls (Oxlord 1984). 
51 Vgl. dazu Lindt'/; Knowledge 01 John (wie Anm. 1) 327 f. 
" Vgl. dazu /lndml' G. Lillle, Franciscan School at Oxlord, in: AFH 19 (1926) 845 f. und vor 
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seiner Lehre gelegen zu haben: hier kommentierte er die Hl. Schrift, und hier hinter­
ließ er einen Matthäuskommentar, der repräsentativ für seine Lehre gewesen zu sein 
scheint53

, bzw. ein Predigerhandbuch, eine "Summa collationum" (auch "Communilo­
quium" genannt), die in zahllosen spätmittelalterlichen Handschriften und vielen 
frühneuzeitlichen Drucken verbreitet wurde5;'. In dieser "geistlichen Bildungslehre 
des Mittelalters", wie man die "Ars praedicandi" des John of Wales genannt hat55

, ist 
der Policraticus nicht allein an mehr als 100 Stellen zitiert, sondern weitgehend auch 
als konzeptionelles Modell übernommen worden 56, etwa dort, wo die Struktur des Ge­
meinwesens nach der pseudo-plutarchischen Organologie formuliert und mit inter­
essanten Ergänzungen versehen wurde 57

. Wenn etwa die Provinzvorsteher Pseudo­
Plutarchs ("praesides provinciarum")58 um die "potestates civitatum", um die "prae­
positi populorum" und "ballivi villarum" erweitert werden, also um die "prevots" und 
die "baillis"59, dann scheinen diese wirkungsvollen örtlichen Vertreter des französi-
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allem BeI)'/ Smal/e); English Friars and Antiquity in the Early Fourteenth Century (Oxford 1960) 
51-55. 
53 So sicht es LimiCl; Knowledge of Jolm (wie Anm. 1) 327. 
51 Vg!. dazu /lndrew G. Litt/e, The Grey Friars in Oxford (Oxford 1892) 143-151, R. G,Ilh, Eine 
geistliche Bildungslehre des Mittelalters. Aus der Geschichte der Predigt, in: ZKG 31 (1910) 
528-531 und Pa/emon G/oriclü; Repertoire des maitres en theologie de Paris au XIII" siede (Pa­
ris 1933) Bd. II, 114 f. mit Ergänzungen bei Viäorin Doucct. Maitres franciscains de Paris, in: 
AFH 27 (1934) 550f. Zu den spanischen Handschriften des Communiloquium ist Cllrt lViII/in, 
La Summa de Colaciones de Juan de Gales en Cataluiia, in: Estudios Franciscanos 72 (1976) 
190 H. heranzuziehen. Die entsprechenden Frühdrucke hat eigens behandelt v: Scbo/dl'/'eI; The 
Early Editions of Johannes Vallensis, in: Journal of the National Library of Wales .3 (1944) 76-79. 
55 Vg!. dazu die in Anm. 54 zitierte Studie von Gell/I'. 
56 Vg!. Gell/I', Geistliche Bildungslehre (wie Anm. 54) 551 sowie Ul/mtllln, Polier. in the Later 
MA (wie Anm. 1) 524 f., wo es heißt: "but a cardul perusal of this work, wh ich in modern termi­
nology might weil be called a textbook on socicty, its structurc, its government and aims, revcals 
an even greater influence by the Policraticus, precisely because it is not always mentioned by 
name". Auf die Benutzung des Polier. im Communiloquium des John of Wales hatte schon früh 
V{t!mlin ROJe, Die Lücke im Diogenes Laertius und der alte Übersetzer, in: Hermes 1 (1866) 
394 f. aufmerksam gemacht, wo auch die benutzte Zitierweisc "ut ait policraticus" bzw. "ut dici­
tur in policratico" angeführt wird. 
" Dies hat unter Hinweis auf eine Anregung von U//mllllll (wie Anm. 1,524: ,,'" and on ce more 
it was Ps. Plutareh who had the lion's share") ausführlich E/S/l/clnll, Rezeption cl. Inst. Traiani (wie 
Anm. 1) 96-104 dargelegt. Vgl. auch K/o!i, Corpus rei publicae (wie Anm. 46) l53f. Von den 
sieben Teilen des Communiloquium (vgl. dazu ausführlich Anclrcw C: Lill/e. Studies in English 
Francisean History, Manchester 1917, 177-181) folgt vor allem der erste über die Zusammenset­
zung des Gemeinwesens der ps. plutarchischen Organologie, was bereits die einleitenden Sätze 
dieses ersten Teiles (Pars 1 Pro!.) andeuten: "Quoniam res publica, ut dictum est, est universale 
quoddam corpus compagiatum ex membris, princeps enim vel donans obtinet locum capitis, pre­
positi et iudices sunt ad modum aurium et oculorum. Senatus sive collectio sapientum et consi­
liariorum ad modum cordis. Milites protegentes ad modum ll1anuum. Laborantes sive agricole 
solo inherentes ad modum pedum, prout dicit Plutarcus libro qui intitulat instructio Traiani" (zi­
tiert nach der Paderborner Druckausgabe :jo!JanneJ C;a//ensi,\; Summa de regimine vitae humanae 
seu communiloquium seu Margarita doctorull1, Lugdunum 1511). 
;8 V g!. zu diesen Kernet; Inst. T raiani (wie Anm. 46) 721 f. 
59 Hier zunächst die entscheidende TextsteIle aus dem Communiloquium, Pars 1,4 "de inforll1a-
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sehen Königs bzw. die hoehmittelalterlichen Repräsentanten seiner Souveränität und 
Staatshoheit jene durch die Institutio Traiani vorgegebene organologische Herr­
schaftsstruktur ergänzt und aktualisiert zu haben. 

Aber auch über diese Rahmenvorgabe hinaus hat JOl111 of Wales den Policraticus 
weiter verwertet: als eine Fundgrube für entsprechend beispielhafte Geschichten, 
Handlungen und Vorschriften der Antike, in seiner Predigtlehre genauso wie in sei­
nen sonstigen Schriften, also etwa dem Breviloquium (einer Art fürstenspiegel) oder 
dem Compendiloquium, einer Anthologie antiker MorallehrenGO. Hier beutete er den 
policraticus geradezu aus und brachte ihn, wie Beryl Smalley dies genannt hat, breit 
unter die Leute. Wörtlich heißt es bei Smalley: "All the friar doctors of the classicising 
group followed John of Wales in prizing it as a Golden Treasury of excerpts. They 
used it as their gateway to antiquity, admitting to a knowledge of the classics a far 
wider circle than its author could have dreamt of reaching."61 

Diese neue Reichweite des Policraticus bestand dann aber nicht nur darin, daß spä­
tere Autoren aus den Werken des John of Wales zahlreiche Textstücke des Policrati­
cus ihrerseits übernahmen und verarbeiteten, wie etwa Engelbert von Admont oder 
Heinrich von Rimini dies taten, sondern daß die mit John of Wales gegebene neue 
Qualität der Policraticusrezeption - d. h. gedacht als Exempelsammlung antiker Per­
sonen und Situationen sowie geeignet für entsprechende Predigt- und Lehrzweeke -
offenkundig auch Schule machte. So z. B. bei dem Franziskaner Thomas Docking, der 
ebenfalls in Oxford lehrte und den Policraticus bei seinen theologischen Vorlesungen 
heranzog, oder auch in dem "Speculum laicorum", das um 1290 von einem engli­
schen Mendikanten verfaGt wurde, oder in der "Tabula exemplorum secundum ordi­
nem alphabeti", die fast gleichzeitig von einem französischen Franziskaner angelegt 
wurde62 

Nach Ansicht von Amnon Linder aber wäre diese vornehmlich franziskanische so­
wie die vorher skizzierte, vor allem baronialc Auswertung des Policraticus kaum mög­
lich gewesen, wenn nicht gleichzeitig John of Salisbury den eigenen Zeitgenossen wie 
den späteren Generationen als einer der engsten Weggefährten des Thomas Becket 
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tionc corum qui sunt presides provinciarum", wo es einleitend heißt: "Unde enim tactum est 
supra, presides provinciarum et iudices ac legisperiti vendicant sibi officium aurium, oculorum et 
linguc. Et loqucndo per appropriationem presidcs provinciarum sive potestates civitatum sive 
prepositi populorum sive ballivi villarum habe nt se ad modum aurium" (zitiert nach Ausgabe, wie 
Anm. 57). Zur verfassungsgeschichtlichen Orientierung mag hier der Hinweis auf FmlillC/nd Lol 
11. Roberl hlll'lit/; Histoire des institutions fran<;aises au moyen iige II: Institutions royal es (Paris 
1958) 141-156 genügen. 
60 Vgl. hierzu William ,;1. Panlin, .lohn of Wales and Medieval Humanism, in: Medieval Studies, 
Presented to Aubrey Gwynn (Dublin 1961) 297-319, insbes. 304, Peler .\;hmidl, Das Compendi­
loqllium des .loha!1!1es Vallensis - die erste mittelalterliche Geschichte der antiken Literatur?, in: 
From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass. Studies in LiteratlIre in Honour of Lconard 
Foerster (Saecula Spiritalia 5, Baden-Baden 1982) 109-123 und /Jon ilIom; Geschichte als Topik 
(wie Anm. 7) 140f. 
(>1 Vgl. S/lw!/e); English Friars (wie Anm. 52) 55. 
62 Diese Beispiele sind von Linder, Knowledge of .lohn (wie Anm. 1) 327 f. übernommen, wo 
sich auch die näheren Belege sowie weitere Namen finden. 
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und seines Martyrertodes gegolten hätte63 . Zu dieser, wenn man so will, hagiographi­
schen Bedeutung des Saresberiensis hatten nicht zuletzt dessen bekannter Brief an 
den Bischof Johannes von Poitiers von Anfang 1171 "de passione gloriosi martiris 
Thomae Cantuariensis archiepiscopi"G4 sowie die daraus hervorgegangene Becketvita65 

entscheidend beigetragen. Denn beide Texte haben den hoch mittelalterlichen Marty­
rerkult Beckets grundlegend mitbestimmt: nicht nur weil sie die früheste Diskussion 
über dessen Status als Martyrer darstellten66

, sondern weil sie sich im 12./ 13. Jahrhun­
dert auch kontinuierlich ausbreiteten. Dies belegen die Handschriften der Becket­
vita67 genauso wie die Überlieferungszeugnisse der genannten Passionsepistel, die in 
verschiedenen hochmittelalterlichen Lektionarien und Martyrologien vor allem auf 
dem französischen Kontinent überliefert wurde68 Vor diesem Hintergrund wirkt es 
dann auch kaum verwunderlich, wenn die späteren Briefe des John of Salisbury eben­
falls unter der Flagge dieses Becketkultes auftraten, "pro causa praescripti martyris 
declaranda", wie es in einer heute Oxforder Handschrift (St. John's Col!. 126) aus dem 
beginnenden 13. Jahrhundert heißt69 

Man wird deshalb die angedeutete verfassungspolitische und wissenschaftsge­
schichtliche Bedeutung des Policraticus seit der Mitte des 13. Jahrhunderts im Zusam­
menhang mit der Verbreitung und Akzeptanz des Becketkultes in England und auf 
dem Kontinent sehen müssen: da Johannes als Freund und Begleiter des Martyrers 
Thomas Becket geachtet war, hatten seine politische Theorie sowie die Rezeption 
antiker Philosophie und Literatur in seinem Policraticus als vertrauenswürdig und 
unverdächtig zu gelten, als Textmaterial, das man mit Geltungsanspruch für eigene 
Zwecke nutzen konnte. 

Dies hat man dann auch fleißig getan, was bereits an der wachsenden Zahl der 
heute bekannten Policraticushandschriften abzulesen ist. Waren es im 12. und 13.Jahr­
hundert jeweils etwa zehn Textzeugen gewesen70

, so hat man bis jetzt für das 14.Jahr­
hundert knapp 30 Manuskripte7I und für das 15. Jahrhundert stattliche 52 Manu­
skripte72 zusammengetragen. Bei dieser handschriftlichen Verbreitung tritt England 
deutlich hinter den Kontinent zurück. In England sind es nur noch wenige Zeugnisse, 

6, VgL Linde!; Knowledge of Jol1l1 (wie Anm. 1) .330 ff. 
61 Ed. Brooke, Later Letters (wie Anm. 9) 724-7.38 (Nr. 305). Die zitierte TextsteIle findet sich am 
Anfang des Briefes (vgL Ed. Brooke 7241.). 
65 VgL dazu oben Anm. 8. 
66 VgL dazu fInne Duggall, John of Salisbury and Thomas Becket, in: World of John (wie 
Anm. 2) 427 f. 
67 VgL dazu die Textzeugen bei Lim/er Nrr. 151-167 (12.Jh.) und Nrr. 168-180 (13.Jh.). 
68 VgL dazu die näheren Belege bei f)uggall. Becket (wie Anm. 66) 427 f. mit Anm. 3 u. 4. 
69 VgL zu dieser Hs. Hohen/eulflCl; Briefsammlung (wie Anm. 18) 21 f. Nach Brooke (vgl. Later 
Letters, wie Anm. 9, LI) handelt es sich bei dieser "defloratio epistolarum Joannis Saresberiensis" 
(so der Titel in der Oxfordcr Hs.) um ein Florilegium von Johannesbriefen, das sich der Prior 
Guy von Southwick um 1200 aus der Sammlung des Alan von Tewkesbury anlegen ließ; vgL 
dazu im einzelnen f)uggall. Textual History (wie Anm. 18) 94-98. 
70 VgL Limler Nrr. 4-21, vgl. auch oben Anm. 21-28. 
71 VgL Lim/er Nrr. 22-50. 
72 VgL Linder Nrr. 51-95a. 
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die auf den Policraticus verweisen 73, während bei der kontinentalen Ausbreitung Frank­
reich mit fünf Handschriften aus Paris74

, mit zwei Handschriften aus Avignon75 sowie 
mit je einem Text aus Beauvais, Bourges, Cambrai, Cerisy, Reims und Tours76,also mit ins­
gesamt dreizehn spätmittclalterlichen Textzeugen des Policraticus an der Spitze liegt, 
gefolgt von Italien77

, Spanien78
, Deutschland79

, Polen80 und der Tschechoslowakei81
. 

7J VgI. dazu Lim/er, Knowledge of John (wie Anm. 1) 336 f., wo auf eine Kopie der Calderinus­
tafel (vgI. dazu unten 43 f.), die aus Chichester stammt und dem 14.]h. angehört (heute: Oxford, 
Merton College 234), sowie auf ein vollständiges Policr.-Exemplar aus Glastonbury (heute: 
Oxford, Bodl. Lauel. 4) bzw. auf eine entsprechende Exzerptfassung aus Ely (heute: Cambridge, 
Corpus Christi College 335) - beide aus dem 15.Jh. - hingewiesen wird. 
74 Vgl. [inder Nrr. 23, 32, 34, 35 u. 42. VgI. zu diesen Policr.texten, die aus den verschiedensten 
Bibliotheken etwa König Karls V., weiter des Herzogs von Guyenne oder auch des Jean le Be-

gue - stammen, unten 39 ff.. .. . ... 
7; VgI. Lim/er Nrr. 20 u. 52 mIt dem Hmwels, daß belde Manusknpte m AVIgnon gekauft wor­
den seien. Dies läßt sich gut an Nr. 52 (heute: Berlin, StaatsbibI. 922, theol. foI. 161, s.Xy) 
belegen; denn am Fuß der letzten Seite dieser Hs. - eines Policr.textes in Verbindung mit der 
Calderinustafel (vgI. dazu unten Anm. 124) - findet sich der Hinweis: "Hunc librum emi ego AI­
fonssus Cardinalis sti statii in Avinion vigilia 6 P ad vincula"; vgl. dazu Va/elltin ROJe, Verzeichnis 
der lateinischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin 11, 3 (Berlin 1905) 1132. 
76 VgI. Limler Nrr. 70, 67, 55, 78, 76 u. 28. In Nr. 70 (heute: Paris, BN lat. 6422, ehemals aus 
Beauvais, s. XV) lautet das Kolophon auf foI. 149B: "Iste !iber fuit scriptus et completus in vigilia 
beate cecilie virginis per manum fratris Guidonis lathomi de Conventu belvacensi. ordinis fra­
trum prcdicatorum. Anno domini Millesimo Quadrigentesimo undecimo. Scriptor de cetero 
quiescat. Amen"; vgI. 5: HarriJon TbolllJon, Latin Bookhands of the Later Middle Ages 1100-
1500 (Cambridge 1969) 23. 
77 VgI. Lindl'l' Nrr. 36, 85 u. 46. Nr. 36 (heute: Paris, BN lat. 6417, s.XIV) enthält das Policr.­
Exemplar aus der Bibliothek der Herzöge von Mailand (vgl. dazu unten Anm. 97). Nr. 85 (heute: 
Berlin, Hamilton 254) stellt eine in Oberitalien in der Mitte des 15.]h. geschriebene Hs. aus dem 
Besitz des Bischofs Pietro Donato von Padua dar, mit den verschiedensten Collectanea, darunter 
auch frg. I der Institutio Traiani aus dem Polier. (vgl. dazu Kerner, Inst. 'rraiani, wie Anm. 46, 
719ff.); vgI. dazu [fe/mut Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Ber­
lin (Wiesbaden 1966) 125 H. Nr. 46 (heute: London, BM Add . .35325, s. XIV) enthält ebenfalls 
Polier. Exzerpte und stammt aus Rimini. 
78 VgI. Lintler Nr. 57. Es handelt sich hier um die heute Madrider Hs. (BN lat. 10 143, s.XV), die 
von einem gewissen Garsias, einem "familiaris arehiepiscopi toletani" (= des Eb. Alfonso Ca­
rillo), im Jahre 1452 geschrieben worden ist; so jedenfalls lautet die Schlußbemerkung auf der 
Rückseite des letzten Folio; vgl. dazu TlJoliIson, Latin Bookhands (wie Anm. 76) 130. 
79 Vgl. Lintler Nr. 56 mit Hinweis auf Hans FisdJe/; Die lateinischen Pergamenthandschriften 
eIer Universitätsbibliothek Erlangen (Erlangen 1928) 286f., wo die heute Erlanger Policr.Hs. 
(UB 237, s.XV) kurz beschrieben und als "Iiber hic est Sancte dei genitricis Marie in Heyls­
brunn", also der ehemaligen Zisterzienserabtei Heilsbronn bei Ansbach, ausgewiesen ist. Auf 
BI. 236 V findet sich eIer Hinweis, daß der Ordensbruder Johannes Leuchtenfels de Spalt 1474 die­
Sen Policraticustext angefertigt hat. Heilsbronn gehörte bekanntlich zu den "produktivsten" 
deutschen Skriptorien, was die mehr als 600 Pergamentbiinde der einstigen mittelfränkischen Zi­
sterzienserabtei, die sich heute in der Erlanger Universitätsbibliothek befinden, bestens belegen; 
vgl. dazu LlIdlc(r; Lekai, Geschichte und Wirken der weißen Mönche. Der Orden der Cistercien­
ser (Köln 1958) 184 f. 
80 V gl. Lintler Nrr. 55 a-e mit Hinweis auf R)Jztlrd Pa/acl;, Les manuscrits du "Policraticon" de 
Jean de Salisbury en Pologne, in: Mediaevali~ Philosophica Polonorum 10 (1961) 56ff., wo die 
heute Krakauer Policr.Hss. (BibI. Jagiellonska ms. 479-483, s.XY) näher gekennzeichnet sind: 
Nr. 55 a = Krakau 479 von einem Magister Joharmes Dabrowka, "collegiator" des Krakauer Kol-
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Aber der Policraticus ist im späten Mittelalter nicht allein von England auf den 
Kontinent gewandert, sondern zunehmend auch von den kirchlichen Institutionen 
und monastischen Einrichtungen in den Besitz einzelner Kleriker und Laien. Natür­
lich werden auch jetzt noch Exemplare des Policraticustextes in klösterlichen Skripto­
rien hergestellt oder erworben, so in St. Martin-des-Champs in Paris82 oder von den 
Dominikanern in Beauvais83 oder in St. Maria in Heilsbronn84 oder auch im engli­
schen St. Albans85

. Die Mehrheit der Manuskripte jedoch befindet sich nun in der 
Hand von Klerikern aller höheren kirchlichen Grade: sozusagen vom Papst86 über die 
Kardinäle 87 bis zu den Bischöfen88 

Ein gutes Beispiel hierfür ist Johal1l1 von Neumarkt, langjähriger Kanzler Karls IV. 
und nacheinander Bischof von Naumburg, Olmütz und Breslau. Er nämlich hatte eine 
verbesserte Ausgabe des Policraticus veranstalten lassen, von der die Kirche St. Peter 
und Paul in Liegnitz eine 1394 angefertigte Kopie besaß8

9. Wir sehen hier - so hat es 
Konrad Burdach ausgedrückt90 

- den Hofkanzler Karls IV. "als eine Art Philologen 
tätig und spüren etwas von dem neu erwachten Sinn für Textkritik, von jener Sorgfalt, 
mit der Petrarca zuerst und seine Schule der stumpfsinnigen Schludere i der mönchi­
schen Lohnschreiber entgegentraten". Johann von Neumarkt sei deswegen gut mit 
zwei anderen zeitgenössischen Kanzlern zu vergleichen: mit dem Florentinischen 
Staatskanzler Coluccio Salutati, der sich ähnlich über die Fahrlässigkeiten und Betrü­
gereien der Kopisten ereifert und beispielsweise eine Textausgabe von Ciceros Briefen 
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legs, 1435 geschrieben, Nr. 55 b = Krakau 480 von einem Magister Nikolaus Bilina, Krakauer 
Theologieprofessor, 1457 käuflich erworben, Nr. 55 c = Krakau 481 aus dem gleichen Jahr 
(1457) stammend und dem Magister Johannes Inowroclaw gehörend, einem Mitglied und Dekan 
der Krakauer Artistenfakultät, Nr. 55 d = Krakau 482 im Besitze des Artistenmagisters und 
Dekans Bernhard de Nysa und 1464 fertiggestellt und schließlich Nr. 55 e = Krakau 483 ein 
Policr.text von 1435 und im Besitz des Theologieprofessors Stanislaus Florian Szadek. 
81 Vgl. Linder Nr. 27. Diese heute Liegnitzer Hs. enthält einen Policr.text, dessen Vorlage von 
Bischof.Johann von Neumarkt, dem Kanzler Karls IV., durchgesehen und überprüft worden war; 
vgl. dazu unten 39. 
82 Vgl. Linder Nr. 35, wo auf einen gewissen Stephan, Mönch in St. Martin-des-Champs, ver­
wiesen wird, der 1380 diese Polier. Hs. (heute: Paris, BN lat. 6416) kopierte. Später ist dieses 
Policr.-Exemplar in die Bibliothek des .Jean le Begue gelangt; vgl. dazu unten Anm. 100 sowie 
Linder (wie Anm. 1) 337. 
83 Vgl. zu dieser Hs. (= Linder Nr. 70) oben Anm. 76. 
83 Vgl. Linde!' Nr. 56 sowie bereits oben Anm. 79. 
85 Vgl. dazu LinderNr. 78a, wo dies aus der Ausgabenliste des Abtes Joharm Wethamstede von 
St. Albans (,,!tem in factura Polycratici Johannis Sarisberiensis LX s.") geschlossen wird. 
86 Vgl. dazu LinderNr. 49: Paris, BN lat. 2074 = Reg. Peniscola. Vgl. zu den Policr.-Exemplaren 
in den päpstlichen Bibliotheken des Spätma. auch flIC/nitiw; Lat. Literatur (wie Anm. 33) 262. 
87 Vgl. dazu Lineler Nrr. 30 u. 52 sowie zu Nr. 52 bereits oben Anm. 75. Linde/' Nr. .30 (hcute: 
Oxford, Balliol Coll. 300B, s.XIV) stammt aus NOf\vich ("Liber ecclesie Norwicensis"), wohin die 
Hs. durch Kardinal Adam Easton gekommen ist; vgl. dazu Rage/' JlJynon, Catalogue of the Ma­
nuscripts of the Balliol College Oxford (Oxford 1963) 320 f. 
88 Vgl. dazu Linder Nrr. 28f., 48,51,55,67,76,85; vgl. zu Nr. 85 bereits oben Anm. 77. 
8'1 Vgl. dazu bereits oben Anm. 81. 
90 Vgl. Konmd Bun/ac/;, Zur Kcnntnis altdeutscher Handschriften und zur Geschichte altdeut­
scher Literatur und Kunst, in: Centralblatt für Bibliothekswesen 8 (1891) 442 f. 
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neu kollationiert habe, oder auch mit dem französischen Kanzler König Karls VI., 
Jean de Montreuil, der zwei Monate lang Petrarcas Schrift "De remediis utriusque 
fortunae" textkritisch zu verbessern suchte. Man wird Amnon Linder zustimmen 
müssen, wenn es bei ihm heißt: "The inclusion of John [of Salisbury) in this group of 
,authoritative' writers is a valuable indication of the high esteem, in wh ich he was held 
among intellectuals by that time."91 

Interessanter ist aber noch die spätmittelalter!iche Verbreitung des Policraticus im 
Bereich der Nichtkleriker und Laien. Hier kann zunächst jene Büchersammlung ge­
nannt werden, die sich der bibliophile französische König Kar! V. (1364-80) anlegen 
ließ und deren Inhalt wir aus den entsprechenden Inventaren kennen92

. Für diese kö­
nigliche Bibliothek hatte Char!es le Sage auch verschiedene Übersetzungen anfertigen 
lassen, darunter eine Übertragung des Policraticus ins Französische, die 1372 der Pariser 
Mendikant Denis Foulechat vornahm und die uns heute in einer kleinen Anzahl von 
Handschriften erhalten ist9J . Diese Übersetzung benutzte wenig später eine der be­
deutendsten Frauengestalten des späten Mittelalters, gemeint ist Christine de Pisan 94, 
als sie zu Beginn des 15. Jahrhunderts in ihren Prosaschriften - d. h. in ihrem Stände­
spiegel "Ie livre du corps de policie" von 1404/07 genauso wie in ihrer Friedensschrift 
von 1412/14, "Ie livre de la paix"9O, - auf den Policraticus und die dortige Institutio 

91 Vgl. LindC/; Knowledge of John (wie Anm. 1) 339. 
92 Vgl. dazu L[opold De!is!t; Recherehes sur la librairie de Cbarles V, roi de France 1337-1380, 
2 Bck. (Paris 1907), wo auch in Bel.!, 85 f. u. 263 f. auf die frz. Policr.-Übersetzung des Denis 
Foulechat verwiesen ist sowie in Bd.lI, 85 als Nrr. 500 f. die entsprechenden lat. u. frz. Policr.­
Exemplare verzeichnet sind. 
93 Darüber informieren die genauen Studien von CharIes Brucker, Le Policratique: un fragment 
de manuscrit dans le Ms. BN Fr. 24287, in: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, Travaux 
ct documents 34 (1972) 269-273 und den., Apropos de quclques hellenismes de Jean de Salis­
bury et de leur traduction au XIVe siede, in: Archivum Latinitatis medii aevi. Bulletin du Cange 
39 (197.3/4) 85-94. Vom gleichen Verf. stammt auch die kritische Ausgabe dieser Policr.-Über­
setZlIng des Denis Foulechat von 1372, die bisher vorliegt für die Policr. Bücher I-III, IV u. VIII: 
Le Policraticus de Jean de Salisbury, traduit par Denis Foulechat en 1372, Livres I-III. Edition 
critique avec introduction, notes et glossaire (ms. Dr. These, Nancy 1%9) sowie Le Policraticus 
de Jean de Salisbury traduit par Denis Foulechat 1372 (Manuscrit n° 24287 de la BN), Livre IV, 
prcsentc par CharIes Bl'IIcker (Nancy 1985) und schließlich Denis Foulecbat, Tyrans, princes et 
pretres (Jean de Salisbury, Policratique IV et VIII) par C!Jarles Bruder (Le moyen fran<;ais 21, 
Montreal 1987). 
'H Vgl. daZll als allgemeine Orientierung: Pb. August Bake!; Christi ne de Pizan, in: Zeitschrift 
für französische Sprache und Literatur 54 (1931) 129-164, Ihtrik L. Gabriel, The Educational 
Ideas of Christine de Pisan, in:Journal of the History of Ideas 16 (1955) 3-21 und Dietmar Rie­
gl'l; Die französische Dichterin im Mittelalter. Marie de France - die "trobairitz" - Christine de 
Pisan, in: Die französische Autorin vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von Rene/le 13i1ader 
u. lJietllwr Fricke (Wiesbaden 1979) 42-48. 
'" Vgl. dazu mit den näheren Stellenangaben Ulllllc1 11 11, Polier. in the Later MA (wie Anm. 1) 
529f. mit den Anm. 72-75 sowie Elsmmlll, Rezeption d. Inst. Traiani (wie Anm. 1) 157-166. Bei 
dem letzteren sind auch die Policr.-Übernahmen in einem weiteren Werk der Christine de Pisan 
vermerkt: in deren "livre du chemin de longue estude" von 1402/3, einer allegorischen Traum­
reise unter Führung der kumäischen Sibylle und über die Möglichkeit einer Vernunftherrschaft 
auf Erden. Vgl. dazu im einzelnen Christine de Pisan, Le livre du chemin de longue estude, ed. 
Robert Piiscbel (Berlin 1887) 182, 184, 187, 190,228,242 u. 250. 
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Traiani zurückgriff% Aber es ist nicht allein die königliche Bibliothek Frankreichs, wo 
der Policraticus nachweisbar ist, auch in der Bibliothek der Herzöge von Mailand, der 
Visconti und Sforza, war er im 15. Jahrhundert in zwei Exemplaren vorhanden97 oder 
auch in dcr Bibliothek des Charles de France, des Herzogs von Guyenne98 

In diese Liste der Laienbesitzer des Policraticus gehören aber schließlich vor allem 
die Graduierten der Universitäten, so etwa in Wien und Krakau99

, und verschiedene 
Humanisten des 15. Jahrhunderts, wie Jean le Begue, "greffier de la Chambre des 
Comptes" in Paris 100, oder vielleicht auch Pico della Mirandola 101 bzw. Heinrich Neit­
hart aus Ulm 102 und Hartmann Schedel aus Nürnberg lOJ

• In der Bibliothek des letzte­
ren befanden sich zudem drei humanistische Anthologien italienischer Herkunft l04

, 

in denen das erste Fragment der Institutio Traiani - genauer der angebliche Brief 
Plutarchs an den Kaiser Trajan - als eigenständiges Textstück überliefert ist, eine 
Überlicferungsform, für die sich dann im 15. Jahrhundert gut 50 weitere Textzeugen 

96 Vgl. dazu Rober' lf. Ll/ulS, der in der Einführung zur Ausgabe des "livre du corps de policie" 
(Textes litteraires franfais 145, Genf 1967) XXI bemerkt: "Dans sa structure generale le Livre du 
corps de policie s'inspire du Policraticus de John de SalisbLllY, L'image d'un corps politique est 
tiree de la lettre inconnue de Plutarque a I'Empereur T rajan, nous dit John de Salisbury". 
97 Vgl. Lil/{Ier Nu. 36 u. 41 mit Hinweis auf Elisabetb Pellegrin, La bibliothcque des Visconti et 
des Sforza, Ducs de Milan au XVc siede (Publications de l'institut de recherche et d'histoire des 
textes 5, Paris 1955) 110 u. 213. Danach handelt es sich um die heutige Hs. Paris BN lat. 6417, 
s.XIV, die ein gewisser "Armannus de Alemania" kopierte und die italienischer Herkunft sein 
dürfte, sowie um die heutige Hs. Paris BN lat. 6424, s.XIV, die aus Frankreich stammen könnte. 
98 V gl. dazu Uojiold v: De!is!lj Le Cabinet des Manuscrits de Bibliothcque Imperiale I (Paris 
1868) 84 f. sowie Linder Nr. 42. 
99 Vgl. dazu Lindn; Knowledge of John (wie Anm. 1) 339 f. sowie zu den Krakauer Policr. Hss. 
oben Anm. 80. 
100 Vgl. dazu Linder Nr. 35 mit Hinweis auf Elimbetb flallaire, Quelques manuscrits de Jean le 
Begue, in: Scriptorium 8 (1954) 291 f.; vgl. zu dieser Policr.Hs. (heute: Paris BN lat. 6416) auch 
oben Anm. 82. 
101 Vgl. dazu Linder Nr. 84, wo auf Pearl Kibr", The Librmy of Pico della Mirandola (New York 
1936) 58 f. u. 271 verwiesen wird. Nach dem "inventarius librorum" hat sich in der Bibliothek des 
Pico della Mirandola als Nr. 1183 ein "Policratus extractus ex philosophis" befunden, was auf 
eine Exzerptsammlung aus dem Polier. deuten könnte, von Kibre aber eher verneint wird. 
102 Vgl. dazu Linder Nr. 79 sowie Pali! LeblllCllln, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutsch­
lands und der Schweiz 1 (München 1918) 342. Danach hat sich im Katalog der Neithartschen Fa­
milienbibliothek von 1465 folgender Hinweis auf den Policr. finden lassen: "Repertorium super 
pollicraticon Saribinensis". 
10'; Vgl. dazu Linder Nrr. 19 u. 66. Der Katalog der Bibliothek Hartmann Schedels (heute: Mün­
chen Clm 263) enthält den Hinweis auf einen "Liber Pollicraticus de nugis curialium et vestigiis 
philosophorum Johannis, episcopi Salesbericnsis"; vgl. Le!J1/wnll, Ma. Bibl.kataloge (wie Anm. 
102) III (München 1932) 828. Paul Lehmann hat auch die Belege Hans Tuchers d.Ä. über die 
Aufwendungen für die Nürnberger Ratsbibliothek in den Jahren 1486-1488 ediert (a.a.O., !II , 
788), unter denen sich ebenfalls der Policr. notiert findet: "Policraticus de nugis curialium et ve­
stigiis philosophorum fl. y,". Vorhanden war der Polier. in Nürnberg zudem in der dortigen Kir­
chenbibliothek von St. Sebald, was dem entsprechenden Katalog des Sigismund Meisterlin allS 

dem endenden 15.Jh. zu entnehmen ist; vgl. Le/J/lWllll, a.a.O., IH, 712. 
104 Vgl. München Clm 78, 362 LI. 504 sowie dazu Catalogus codicum latinorum Bibliothecae 
Regiae Monacensis (München 1892) vol. 1,1, 17-20, 94 f. u. 140·-143. 
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haben finden lassen 105. Dies zeigt an, daß sich die pseudoplutarchische Institutio 
Traiani im Spätmittelalter ganz aus dem Kontext des Policraticus gelöst und zu einer 
offenkundig eigenständigen Schrift entwickelt hatte. Man kann heute diese Loslösung 
zeitlich genau beschreiben. Wenn beispielsweise in der Mitte des 13. Jahrhunderts der 
Franziskaner Guibert von Tournai in seinem Erziehungstraktat "Oe modo addiscendi" 
den policraticus des John of SalisblllY und Plutarchs Lehrschrift an den Kaiser Trajan 
als zwei separate pädagogische Handbücher zur Lektüre empfiehlt l06

, oder wenn zu 
Beginn des l4. Jahrhunderts der italienische Frühhumanist Wilhelm von Pastrengo in 
seiner großen Enzyklopädie "Oe originibus rerum libellus" Plutarch als den Autor der 
Institutio anführt l07

, dann dokumentieren diese und weitere l08 Belege den angedeute­
ten Loslösungsprozeß, der insgesamt um so wichtiger ist, als im ganzen Spätmittelalter 
Plutarch eben weitgehend kein anderer war als der durch .lohn of Salisbury bekannt 
gewordene Philosoph und Lehrer Kaiser Trajans l09

. 

Von dieser Institutio Traiani hatte der Policraticus sechzehn meist kürzere Textaus­
züge - mehr dem Inhalt als dem Wortlaut nach - überliefert, und von diesen 16 latei­
nischen Fragmenten hatte das spätere Mittelalter lediglich die ersten vier Texte - ge­
nauer die Ausführungen Pseudo-Plutarchs über eine moralisch-philosophische Herr­
scherbelehrung (frg. I), über den organologischen Aufbau des Gemeinwesens (frg. II), 
über die wichtigsten Verhaltensnormen für den Herrscher (frg. III) und schließlich 
über den Senat als das Herz des Gemeinwesens (frg. lV)I 10 - übernommen. Allein bei 
Petrarca war ein weiteres Textstück aufgetaucht, das seinerseits allerdings auch im Po­
licraticus gefehlt hatte 111

• Wie wir bereits sahen, hatten diese Institutiofragmente nicht 
zuletzt bei der organologischen Herrschaftsdebatte des späteren Mittelalters mitge­
wirkt, allerdings in einer auffälligen Ausrichtung, die hier weiter präzisiert werden 
kann: während noch im 12./13. Jahrhundert die Überordnung der Priesterschaft, orga­
nologisch gesprochen der "anima", immer wieder betont wurde, verlor diese seit dem 
14. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. 

105 Dies hat !:'I.WWIlIl, Rezeption d. Inst. Traiani (wie Anm. I) als App. II seiner Diss. zusammen­
getragen. Die meisten dieser Textzeugen sind auch bei Palll Osk"r Krütellcr, !ter Italicum, 2 Bdc. 
(London-Leiden 1963-7) verzeichnet. Nach Elsmanns Ergebnis ist der ps. plutarchische Brief an 
Kaiser Trajan in diesen Textzeugen meistens in humanistische Anthologien oder auch in ent­
sprechende lateinische Übersetzungen genuiner plutarchischer Schriften eingebunden, aber auch 
in verschiedene andere Überlicferungsformen. 
lOG V gL dazu mit den Einzelheiten Kerner, Inst. T raiani (wie Anm. 46) 727 f. mit Anm. 46. 
107 VgL dazu Klo/t, Corpus rei publicae (wie Anm. 46) 151 mit Anm. 69 (= TextsteIle). 
108 VgL dazu das Anm. 105 genannte Ergebnis der Diss. ElslIlallll. Letzterer verwies bei seinen 
Rezeptionsüberlegungen zur Inst. Traiani zudem auf ein merkwürdiges Textzeugnis aus dem 
CümmuniloCjuium des Augustinerchorherrn Michele da Massa (tI337), nach dem nicht 
Plutarch, sündern der Policraticus selbst als Lehrmeister Trajans (" ... habeat magistros suos sic 
Trajanus Policraticum, Nero Senecam et I\lexander Aristütelem", zitiert nach der Bamberger Hs., 
Staatsbibliothek Ms. theol.lat. 325, fol. 9r + v) angesehen wurde. VgL zu MicheIe da Massa auch 
Sl/wl!t)', Friars and Antiquity (wie I\nm. 52) 265 f. 
109 VgL dazu Konl'tlt ZieglCl; Plutarchos von Chaironeia (Stuttgart 1964) 311 f. u. 315 f. 
110 Vgl. zu diesen Fragmenten der Inst. Traiani mit den näheren Einzelheiten KernC/; Inst. 
Traiani (wie I\nm. 46) 719-729 sowie Klo/t, Corpus rei publicae (wie Anm. 46) 151-154. Aus­
führlich behandelt ist dieses Rezeptiünsergebnis in der Schlußbetrachtung der Anm. 1 zitierten 
und bis jetzt unveröffentlichten Diss. Eis 111 cl 11 11. 

111 Vgl. dazu mit den näheren Hinweisen Kemt'l'. Inst. Traiani (wie Anm. 46) 716 mit Anrn. 5. 
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Dies lag nicht zuletzt an den spätmittelalterlichen Besonderheiten von Einfluß und 
Verbreitung der Institutio Traiani wie auch des Policraticus l12 . Hier im Spätmittelalter 
wurde nämlich die soziale Ethik dieser Schriften, genauer die dortige organische 
Strukturierung des gesellschaftlich-politischen Lebens oder auch die grundsätzliche 
Unterscheidung von legitimer und tyrannischer Herrschaft weniger von den Theolo­
gen als von den Juristen und politischen Theoretikern verwertet. Die Theologen die­
ser Zeit benutzten die Texte des John of Salisbury - die ihnen häufig nur über ent­
sprechende Zwischenstationen bei Vinzenz von Beauvais oder auch bei John of Wales 
bekannt waren - in der Regel als Materialstücke für eine Geschichte antiker Philo­
sophie, Literatur und Moral. Ein bekanntes Beispiel dieser Art ist das offenbar viel 
benutzte, weil weit verbreitete und übersetzte Handbuch für spätmittelalterliche Phi­
losophie- und Theologiestudenten, das zu Beginn des 14. Jahrhunderts Waltel' Burley 
(t1344) als "librum de vita et moribus philosophorum poetarumque veterum ex mul­
tis libris tractum" verfaßte l13 und das den Policraticus an zahlreichen Stellen mit her­
anzog ll4 . Ähnlich verfuhren jene Bibelkommentare, die sog. "Moralitates", für die ein 
wenig später der Dominikanertheologe Thomas Waley (t 1348/9) aus dem Policrati­
cus moralische Sinnsprüche und nachahmenswerte Exempla sammelteli'. Immer 
wieder lassen sich im Spätmittelalter für diese moral theologische Rezeptionsform 
wichtige Vertreter finden und benennen, so etwa der Zisterzienser Peter Ceffons von 
Clairvaux oder der Pariser Theologe Jean de Hesdin, aber auch der Oxforder Domini­
kaner Robert Holcot bzw. der Cambridger Regens Thomas Ringstead 116 

Anders ausgerichtet ist, wie angedeutet, die Beschäftigung mit dem Policraticus bei 
den spätmittelalterlichen Juristen. Waltel' Ullmann hat gezeigt, wie grundlegend die 
politischen Ideen des Saresberiensis den Rechtskommentar des Lucas Penna (t nach 
1382) aus Neapel zu den justinianischen "Tres Libri Codicis" beeinflußt haben 117. 
Wörtlich heißt es bei Ullmann: "In more than one respect ... Aristotle and Cicero re­
cede into the background in favour of John of Salisbury."118 Immer dann, wenn es um 
die fundamentalen Rechtsgrundsätze und Gesetzesregeln sowie die ihnen zugrunde-

112 Vgl. dazu Linde!; Knowledge of John (wie Anm. 1) 341 H. und Ulfllltlnn, Polier. in the Later 
MA (wie Anm. 1) 525 ff. 
113 Vgl. dazu mit allen nötigen Hinweisen auf die ältere Literatur über Leben und Werk des 
Walter Burley Rainer lI/edlel; Walter Burleys "Liber de vita et moribus philosophorum poeta­
rumque veterum" in zwei deutschen Bearbeitungen des Spätmittelalters (ms. Diss., Heidelberg 
1%9) 2-29. 
114 Vgl. dazu Gualteri Burlaei liber de vita et moribus philosophorum, mit einer altspanischen 
Übersetzung der Eskurialbibliothek, hg. von llerllltlllll KIll/St (Tübingen 1886) 433 (= Register 
zu den Parallelstellen) u. insbes. 22, 58, 126, 216, 226 f. u. 364 ff. 
115 Vgl. Linde!; Knowledge of John (wie Anm. 1) 342 mit Hinweis auf SIlIalk); Friars and Anti­
quity (wie Anm. 52) 85 u. 102. 
116 Vgl. dazu mit allen Einzelheiten LindCl; Knowledge of John (wie An111. 1) 342. 
117 Vgl. dazu Waltel' UlIlIlt/llll, The Influence ofJohn of Salisbury on Medieval ItalianJurists, in: 
EHR 59 (1944) 384-392 (jetzt auch in: Dc/'j~, The Church and the Law in the Earlier Middle 
Ages, London 1975); den., The Medieval Idea of Law as represented by Lucas de Penna. A Study 
in Fourteenth-Century Legal Seholarship (London 1946) und do:r., Polier. in the Later MA (wie 
Anm. 1) 527. 
118 Vgl. Ul!lIIt/nn, Influenee of JOl111 (wie Anm. 117) 385. 
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lie enden staatsrechtlichen Theorien ging, scheint der neapolitanische Jurist und Le-
. ~ auf den Policraticus bzw. dessen organologische Herrschaftskonzeption und Ty­

;~:1llenlehre zurückgegriffen zu haben. Ähnliches gilt für einen anderen wichtigen 
Vertreter der Rechtsschule von Neapel: für Paris de Puteo und dessen Traktat "Oe 
s ndicatu" bzw. dessen Schrift "Oe re militari" 1 19. Aber auch weiter nördlich ist der 
70licraticus im juristischen Umfeld zu finden: so in Bologna bei dem schon genann­
ten Frühhumanisten und Rechtsprofessor Wilhelm von Pastrengo (t 1336), einem 
Freund Petrarcas l20

, oder auch bei Pierre Flamenc (t 1424) in Montpellier l21 . 
Wie intensiv und systematisch die juristische Verwertung des Policraticus im Spät­

mittelalter sein konnte, zeigt uns schließlich das Beispiel des Bologneser Kanonisten 
Johal1l1eS Calderinus (t 1365) in der 1. Hälfte des 14.Jahrhunderts l22. Er - der Verfas­
ser eines Klementinenkommentars und mancher juristischer Fallstudien und Trak­
tate l23 - hatte sich zum besseren Verständnis des Policraticus eine alphabetische Tafel 
mit den wichtigsten Sachwörtern, einen "index rerum memorabilium quae sunt in Po­
licratico" angelegt 1 24. In diesem Index von weit über 100 Kolumnen sind die verschie­
densten Dinge unter Verweis auf die jeweilige TextsteIle im Policraticus aufgelistet: 
die Arten von Tieren (vgl. "apis, canis, leo, pis cis" etc.) genauso wie die Grundbegriffe 
auS Politik und Gesellschaft (vgl. "princeps, miles, papa" oder auch "labor")!25. An den 
Anfang dieses interessanten Sachregisters hat Calderinus seine Wertschätzung für den 
policraticus gesetzt und geschrieben: "Oelectatus in insigni opere policratici copiosam 
satis tabulam attemptavi componere"126. Offenbar gedacht als ein Hilfsmittel für die 
Ausbildung der Rechtsstudenten in Bologna, ist diese Calderinustafel schon bald auch 
über Italien hinaus verbreitet gewesen t27 und zu einem allgemeinen Lese- und Ar­
beitsinstrument für die Lektüre des Policraticus geworden. 

ll9 Vgl. mit den näheren Belegen UI/mollll, Polier. in the Later MA (wie Anm. 1) 527f. 
120 Vgl. UI/m(lIIn, Polier. in the Later MA (wie Anm. 1) 527. 
121 Vgl. Lindo; Knowledge ofJohn (wie Anm. 1) 343 mit Hinweis auf Nicbo/as ,1101111, Le recueil 
de Pierre Flamene, in: Scriptorium 24 (1970) 329-336. Danach finden sich Verweise auf den 
Polier. in der Papierhs. des XIV.-XYJh. mit den Opera Petri Flamenehi (Autograph), die sich 
heute in Marseille, Archives dcpartementa!cs des Bouehes-clu-Rh6ne (fonds Saint Victor, 1. 
H.(78) befindet; s. dort foll. 19,21,26 u. 53. 
J22 Vgl. ODe 2 (1937) 1191. 
123 Vgl. Job. Frieelricl) l'OIl Seim/tc, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen 
Rechts (Stuttgart 1877) Bd. Il, 247-253. 
l2.j So die Kennzeichnung bei Lindi'l; Knowledge of Jolm (wie Anm. 1) 334. In der von mir ein­
gesehenen Berliner Hs. (StaatsbibI. 922, theol. fol. 161, s.XV; vgl. bereits dazu oben Anm. 75), die 
das Calderinus-Rcgister in Verbindung mit einem vollständigen Policr.text enthält (vgl. Limler 
Nr. 52; ähnlich auch Limler Nr. 26 = Florenz, BibI. Riccardiana, Ms. lat. 800, s.XIV), lautet die 
Überschrift: "Tabula mei lohannis calclerini super policraten qui in titulatur Oe mlgis curialium et 
vestigiis philosophorum"; vgl. Rose, Lat. Hss. Berlin (wie Anm. 75) 1132. 
125 Vgl. zu diesen Beispielen UI/mcl 11 n, Polier. in the Later MA (wie Anm. 1) 526 f. Ähnlich auch 
10/"111(/1111, Rezeption der Inst. Traiani (wie Anm. 1) 127ff. u. Anm. 399 mit weiteren Hinweisen. 
12(, Vgl. Rose, Lat. Hss. Berlin (wie Anm. 75) 1132; dort auch der Hinweis auf die Sehlußformel 
dieser Calderinustafcl, die den Horazversen aus Ep. 1,4, 13 f. ("omnem crede diem tibi diluxisse 
supremum ... ") entnommen ist. 
127 Vgl. oben Anm. 124 uncl Lim/er Nrr. 47 (heute: Neapel, BN VIII.G.24, s.XIV) u. 92 (heute: 
Paris, SN lat. 4678, s.XV). 
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Die größte Bedeutung hat das Hauptwerk des John of Salisbury aber schließlich in 
der politischen Theorie wie Praxis des ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jahr­
hunderts erfahren. Hier waren es nicht nur Nikolaus Oresme (t 1382)128, der etwa in 
seinem Kommentar zur aristotelischen Politik oder in seinem Geldtraktat "De mo­
neta" an die Organologie Pseudo-Plutarchs anknüpfte 129, oder auch Coluccio Salutati, 
der die Tyrannenmordlehre des Policraticus sowie die dortige Kennzeichnung Cäsars 
als eines Tyrannen verwarf lJo

. Hier waren es vor allem zwei berühmte Theologen der 
Pariser Universität, die den Policraticus in den Vordergrund einer leidenschaftlichen 
Debatte rückten: Gemeint sind Jean Gerson und Jean Petit, die beide in einen grund­
sätzlichen Theorienstreit über die Legitimität eines Tyrannenmordes gerieten 131. Ver­
anlaßt wurde dieser Grundsatzstreit bekanntlich durch den Tod Herzog Ludwigs von 
Orleans, des Bruders Karls VI. von Frankreich, der im Auftrag seines Vetters und poli­
tischen Rivalen, des burgundischen Herzogs Johann Ohnefurcht, am 23.11.1407 in 
Paris umgebracht und dessen Ermordung ein knappes halbes Jahr später (8.3.1408) 
von Jean Petit öffentlich gerechtfertigt worden war 132. Aus dem historischen Umfeld 
dieser berühmten ,Justification du Duc de Bourgogne" stammen die letzten wichtigen 
Hinweise einer spätmittelalterlichen Wirkungsgeschichte des Policraticus. 

Zunächst aber hatte der Kombattant Jean Petits, der Kanzler der Pariser Universität 
Jean Gerson, bereits einige Jahre vor dem tödlichen Anschlag von 1407 das Problem 
einer legitimen Herrschaft in Staat und Kirche mehrfach angesprochen: in seinen Pre­
digten genauso wie in seinen Schriften. Bei all diesen Gelegenheiten war Gerson im 
wesentlichen der aristotelischen Argumentationslinie gefolgt, die er dann allerdings in 
einer seiner bekanntesten Reden, genauer in seiner politischen Predigt vor dem kö-

128 Vgl. zu einer kurzen Kennzeichnung dieses bedeutendcn Gelehrten des Spätma. Benzbard 
Gcyer (Hg.), Friedrich Ueberwegs Grundriil der Geschichte der Philosophie C 11927 ND Darm­
stadt 1967) Bd.II, 599f. sowie die jeweiligen Einführungen der Anm. 129 genannten Literatur. 
129 Vgl. dazu A/bert DOllg/m ilJenut, Maistre Nicole Oresme: Le Livre de Politiques d'Aristote 
(Published from the Text of the Avranches Manuscript 223, with a Critical Introduction and No­
tes), in: Transactions of the American Philosophieal Society 60 (Philadelphia 1970) 209; S/lJtl/l 111. 

Babbitt, Oresme's Livre de Politiques and the France of Charles V, in: Transactions of the Ameri­
can Philosophical Society 75 (Philadelphia 1985) 54, 71, 77 u. 95 sowie Charlesjobnson (Ed.), The 
"De Moneta of Nicolas Oresme" and EngIish Mint Documents (Medieval Texts, London 1956) 
43. Ähnlich bereits E!Jma 11 11, Rezeption der Inst. Traiani (wie Anm. 1) 136-141. Herangezogen 
hat Nikolaus Oresme den Polier. auch in seiner Abhandlung gegcn die Astrologie, genauer in sei­
nem "Traite de divinations"; vgl. dazu GeOlge IV: Cooj,/and (Ed.), Nicole Orcsmc and the Astrolo­
gers. A Study of his Livre de Divinacions (Liverpool 1952) 72ff., 80,112 mit Anm. 245 u. 127. 
uo Vgl. dazu mit den näheren Einzelheiten und weiterer Literatur Lindo; Knowledge of John 
(wie Anm. 1) 346f. sowie Ul/man11, Polier. in the Later MA (wie Anm. 1) 528f. und ElslIlclnn, 
Rezeption der Inst. Traiani (wie Anm. 1) 147 f. 
131 Vgl. dazu wiederum Lint/I'/; Knowledge of John (wie Anm. 1) 348-352 mit Hinweis auf die 
immer noch wichtige Studie von A/ji'cd COl'ille, Jean Petit. La qucstion du tyrannicide au com­
mencement du XV" siedc (Paris 1932). 
<32 Vgl. dazu ausführlich FriedricJ; ScboeJlstcdt, Der Tyrannenmord im Spätmittelalter. Studicn 
zur Geschichte des Tyranncnbegriffs und der Tyrannenmordthcorie insbesondcre in Frankrcich 
(Neue Deutsche Forschungcn, Abt. Ma. Geschichte 6, Bcrlin 1938) 5-25 sowie mit Hinwcis auf 
die ältere Literatur joba11 !les Sj)ör!, Gedankcn um Widcrstandsrecht und Tyrannenmord im Mit­
tclalter, zuletzt in: Ilrtbllr Kall/;I/ann (Hg.), Widerstandsrecht (Wege der Forschung 173, Darm­
stadt 1972) 109 ff. 
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niglichen Hof am 7. November 140? .("Vivat rex"), durch pseudoplutarchische Anleh­
nungen ergänzt hatte!3.l. Johan HUlzmga hat dIesen mutIgen AuftrItt Gersons naher 
beschrieben !J4: Unter dem Eindruck der jämmerlichen Verwüstung und Unsicher­

heit, die der hundertjährige Krieg über das Land gebracht habe, stehe der geplünderte, 

ebrandschatzte und mißhandelte Bauer im Vordergrund der ergreifenden Klage Ger­
;ons; von den eigenen und feindlichen Kriegerbanden getreten, seiner Pflugtiere be­

raubt und von Haus und Hof verjagt, bedürfe er (der Landwirt) der besonderen Für­

sorge des Königs und Herrschers, dem Gerson schließlich in Anspielung auf das 
Beispiel Plutarch-T rajan in allem Freimut die Wahrheit sagen möch te !J5. 

Weniger um die Institutio Traiani als vielmehr um die Tyrannenmordlehre des Po­

licraticus ging es dann in der genannten Verteidigungsschrift des Jean Petit, die An­

fang März 1408 dem königlichen Hof vorgelegt und propagandamäßig verbreitet 

wurde 136 Darin wird John of Salisbury als "sacre theologie eximius doctor" mit seinen 

wichtigsten Argumenten zur Legitimität des Tyrannenmordes ausführlich zitiert, wo­
gegen im September des gleichen Jahres der Abt Thomas von Cerisy als Vertreter der 

Orleansseite Stellung bezog, auch hier unter Verweis auf den Policraticus IJ7
. 

Die Angelegenheit der Justification ist dann einige Jahre später auf Initiative Ger­

sons auf einem Pariser Konzil (1413/4) diskutiert worden. In einer Konzilsvorlage 
hatte Gerson gebeten, den ihm aus dem Policraticus bekannten Zusammenhang von 

Tyrannis und Schmeichelei diskutieren zu lassen, was dann auch geschah und was die 

burgundische wie die orleanistische Seite dazu brachte, sich wechselseitig auf den 
Saresberiensis als theologische Autorität zu berufen 138 Hier sei nur der Bischof von 

Nantes, Heinrich le Barbu, erwähnt, der sich gegen die falsche Auslegung des Policra­

ticus durch Jean Petit wandte, indem er meinte: "Quod autem imposuit proponens 

Salberiensi, fuit male impositum et contra eius intentionem et de textu truncato 
sumptum, ad doctoris iniuriam et offensionem."139 Am Ende verurteilte dann auch 

die Pariser Synode die Justification des Jean Petit, ein Urteil, das seinerseits wenig spä­
ter auf dem Konstanzer Konzil 1415/6 wieder relativiert wurde 140

. Auch hier bei der 

133 Vgl. dazu mit den näheren Hinweisen Linde!; Knowledge of John (wie Anm. 1) 348 f. 
IH Vgl.joball Illlizinga. Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 
14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden (hrsg. v. Kurt Ko'stl'l; Stuttgart 
81961) 78f. 
I Jj V gl. zu dieser Anspielung auf Plutarch-Trajan die bei Lindn; Knowledge of John (wie 
Anm. 1) 349 mit Anm. 262 zitierte Textstelle der Gersonredc. Vgl. zum Zusammenhang von 
Bauernklage und Organologie Ke/'lle/; Natur und Gesellschaft (wie Anm. 7) 181 f. u. 200. 
136 Vgl. dazu Cbarit)' Cannon JVillard, Thc Manuscripts of Jean Petit's Justification: Some Bur­
gundian Propaganda Methods of the Early Fifteenth CentuIY, in: Studi francesi 13 (1969) 271-
280. 
137 Vgl. zu den einzelnen Belegstellen Lindl'l; Knowledge of Jol111 (wie Anm. 1) 349 f. 
138 Vgl. Linde!; Knowledge of Jol111 (wie Anm. 1) 350f. mit Hinweis auf C. Kamm, Der Prozcß 
gegen die ,Justificatio Ducis Burgundiae" auf der Pariser Synode 1413-1414, in: Römische Quar­
talsschrift 26 (1912) 3-19, 37-57, 97-113 u. 159-186. 
139 Vgl. Acta Concilii Parisiensis, in: J. Gersonii Opera (Antwerpen 1706) Vol. V, 286; zitiert 
nach Lindl'l; Knowledge of John (wie Anm. 1) 351. 
l-iO Vgl. dazu ausführlich Bembard Bes,; Die Lehre vom Tyrannenmord auf dem Konstanzer 
Konzil, in: ZKG .36 (1936) 1-61. 
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Konstanzer Debatte berief man sich mehrfach auf den Policraticus und dessen Lehre 
vom berechtigten Tyrannenmord, auf Jolm of Salisbury als kompetente theologische 
Autorität"l. 

Damit sind wir an das Ende der spätmittelalterlichen Wirkungsgeschichte des 
Saresberiensis gekommen. Viele Autoren und zahlreiche Schriften des Spätmittel­
alters sind bei diesem rezeptionshistorischen Überblick angeführt worden, manche 
Aspekte sicherlich aber auch ausgespart geblieben l42 . Will man nun all diese Vielfalt 
in einigen abschließenden Thesen zusammenfassen, dann wird man folgendes festhal­
ten können: 

daß erstens die meisten Werke des John of Salisbury im späteren Mittelalter nur 
wenig, der Policraticus dagegen erstaunlich weit verbreitet waren, letzterer sich in 
dieser Breite allerdings erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts durchsetzte, 
daß zweitens für diesen eigenartigen Rezeptionsschub verschiedene verfassungspo­
litische, wissenschaftshistorische und kulturgeschichtliche Gründe und Faktoren in 
der Zeit um 1250 wahrscheinlich gemacht werden können, 
daß drittens die spätmittelalterlichen Textzeugen des Policraticus weniger in Eng­
land als auf dem Kontinent zu finden waren und dort mehr bei den verschieden­
sten Einzelpersönlichkeiten des kirchlichen und vor allem gelehrten Lebens als 
etwa in den großen klösterlichen Bibliotheken, 
daß viertens im ausgehenden Mittelalter die Theologen und Juristen sowie die Ver­
treter der politischen Theorie und Praxis den Policraticus in unterschiedlichster 
Weise heranzogen und dabei je nach Lage moralphilosophische oder verfassungs­
rechtliche Absichten, staatstheoretische oder humanistische Anliegen verfolgten, 
und daß schließlich fünftens die spätmittelalterliche Wirkungsgeschichte des Johan­
nes von Salisbury am Ende ein eigenes "Publikationssystem"l43 erbracht hat, das in 

l·i1 Vgl. LindC/; Knowlcdge of John (wie Anm. 1) 352 f. 
l·ll So etwa die Diskussion um die literarische Rezeption des Policraticus bei Oante oder Chau­
cer; vgl. dazu lindre Phard, Du "Policraticus" a la "Divine Comedie", in: Romania 70 (1948/9) 
1-36 u. 163-191 und llIilhael !/7ilks; Chaucer and the Mystical Man'iage in Medieval Political 
Thought, in: Bulletin of thc John Rylands Library 44 (1961/2) 489-530 mit entsprechenden Hin­
weisen auf die ältere Literatur; vgl. auch Lilliier. Knowledge of John (wie Anm. 1) 345 f. Über die 
oben im Text dargestellte politische, juristische und theologische Rezeption des Policraticus im 
späten Mittelalter hinaus gibt es sicherlich noch zahlreiche Belegstellen einer Wirkungsge­
schichte, die nicht einmal angedeutet werden konnten; so machte mich beispielsweise während 
des Münchener Kolloquiums Constantin Fasolt auf eine Übernahme von Policr. IV,11 (cd. WeM, 
wie Anm. 7, 1,275 f.) bei Wilhelm Ourant d.]. in dessen "Tractatus de modo generalis concilii ce­
lebrandi" (vgl. Pars I, tit. 3; in der Pariser Ausgabe von 1671 p. 13 f.) aufmerksam, wofür ich 
Herrn Fasolt sehr dankbar bin; vgl. als Orientierung zu Durants Konzilientraktat Comtantin 
Pt/solt, Die Erforschung von Wilhelm Durants d.]. "Tractatus de modo generalis concilii cele­
brandi", in: AHC 12 (1980) 205-228. 
143 Vgl. zu diesem BegriffJiilgen iHiethke, Marsilius und Ockham. Publikum und Leser ihrer po­
litischen Schriften im späteren Mittelalter, in: Estratto da Medioevo. Rivista di storia della filoso­
fia mcdievale 6 (1980) 566 f. 
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seiner unterschiedlichen Ausprägung weit von den genuinen Absichten des Sares­
beriensis wegführte, das aber andererseits in seiner Breite und Vielfalt ohne das 
sichtlich gelehrte und merkwürdig vielschichtige Werk des "vir eruditissimus" aus 
SalisbuIY (Salutati)H4 nicht hätte entstehen können. 

\." V gl. dazu die näheren Belege bei Lim/er, Knowlcdgc 01 Jolm (wie Anm. 1) 346 f. 



Kurt- Victor SeIge 

Die Überlieferung der Werke Joachims von Fiore 
im 14./15. Jahrhundert 

Datierung undatierter Handschriften ist ein Geschäft mit Fehlerquellen. Denn das Al­
ter des Scriptors, der seine littera vielleicht zwanzig, vielleicht fünfzig Jahre lang nicht 
wesentlich veriinderte, ist unbekannt. "Scriptor sum, talis monstrat me littera qualis", 
schrieb Ende des 12. Jahrhunderts ein anonymer Scriptor am Ende seiner Arbeit'. Ist 
die littera chronologisch annähernd eingeordnet, was auch nur auf den Raum einiger 
Jahrzehnte möglich ist, bleibt das Alter der Handschrift, sofern nicht weitere Indizien 

vorliegen, nur im Zeitraum eines halben Jahrhunderts bestimmbar. 
Ebenso fehlerträehtig ist die Lokalisierung der Handschrift, wenn nicht - bei 

Papierhandsehriften - das Wasserzeichen des Papierproduzenten einen unsicheren 
Hinweis gibt. Denn der französische Zisterzienser in einem italienischen Kloster, der 
oft versetzte Bettelmönch - ihre einmal erworbene littera brachten sie mit. Und das 
Wasserzeichen für sich allein sagt nur, wann und wo das Papier produziert, nicht aber, 

wohin es verkauft wurde und wie lange es vor der Beschriftung lagerte. 
Daß Joachims Werke, die echten wie die pseudonymen, bis ins frühe 16. Jahrhun­

dert abgeschrieben wurden, bis sie in Venedig - von 1516 bis 1527 - gedruckt wur­
den 2

, zeigt ein Blick auf die Überlieferung, ebenso wie es sich aus der kleinen Joa­
chi rn-Renaissance im Umkreis des Augustinereremitengenerals Aegidius von Viterbo 
(1469-15.32), des Freundes von Marsilio Ficino undJohannes Reuchlin, ergibt, aus der 
die venezianischen Drucke mit hervorgingenJ Aber die Altersangaben in der Hand-

I Kurt- Vietor Sdgl', Die ersten Waldenser. Mit Edition des Liber antiheresis des Durandus von 
Osca (Arbeiten zur Kirchengeschichte .37 I/Il, Berlin 1967) II 257. Der Scriptorvers geht noch 
weiter: "Scribere qui ncscit, nullum putat esse laborem. I Tres digiti scribunt, vix omnia membra 
quiescunt. I Laus tibi sit, christe, quoniam cessat labor iste." 
1 Super Hieremiam (Venedig 1516 und 1525); Super Esaiam (Venedig 1517); Concordia novi ac 
veteris testamenti (Venedig 1519); Expositio in Apocalypsim und Psalterium decem cordarum 
(Venedig 1527). 
J IlIm:iorie RCCL·l'.I; The Influence of Prophecy in the Later Middlc Ages (Oxford 1969) 268 gibt 
aus der Widmungsvorrede des Apokalypsenkommentars an Aegidius von Viterbo (1527) wieder, 
daß der Editor seit 1516, fr. Silvester Meucci, diesem die ersten Drucke vorgelegt hat und von 
ihm zur Fortsetzung dieser Tätigkeit, insbesondere zur Edition des Apokalypsenkommentars, 
aufgefordert worden ist. Über die Beziehungen Aegidius' z. B. zu Marsilio Ficino vgl. ebd. 433. 
Vgl. ferner Bl'I'IltIrd ,HcGinn, Circoli gioachimiti veneziani (1450-1530), in: Cristianesimo nella 
Storia 7 (1986) 19-.39 (auf S. 32), und demnächst LH. Rl'i'm; I1 Cardinale Egidio da Viterbo e 
l'Abate Gioacchino, in: Continuita e diversita nel profetismo gioachimita tra '400 e '500 (Atti de1 
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schriftenliste von Marjorie Reeves" - die nicht vollständig ist - sind vage und bestäti­
gen sich nicht durchweg. Einen krassen Fall stellt die schöne großformatige Hand­
schrift des Werkes der "Concordia Novi ac Veteris Testamenti" aus Padua dar (BibI. 
Antoniana 328). Da sagt Frau Reeves:,,1. Hälfte 13.Jh.", weil die littera auf den ersten 
Blick ähnlich aussieht wie die der anderen Paduaner Miscellaneahandschrift (an der 
mindestens zehn Scriptoren gearbeitet haben), die in der Tat in diese Zeit gehört. 
Aber näheres Zusehen zeigt: der Schenkungsvermerk, nach dem der Petrarca nahes te­
hende Bischof Ildebrandinus Conti (gest. November 13 53) den Codex zu seinen Leb­
zeiten dem Konvent des HI. Antonius vermachte, ist vom Scriptor des ganzen Codex 
angefertigt worden, und zwar fand die Schenkung am 26. September 1352 statt. Der 
Codex dürfte also wenig älter und vom Bischof für seinen eigenen Gebrauch in Auf­
trag gegeben worden seinS. 

Über die Motive, aus denen Bischof Ildebrandinus Wert darauf legte, diesen Codex 
anfertigen zu lassen, ist damit nichts gesagt. Und was mag später den Paduaner Bürger, 
Herrn Jacob de S. Cruce, an ihm interessiert haben, unter dessen Büchern er bei sei­
nem Tode von dem Rechtsgelehrten Herrn Paganinus a Sala aufgefunden wurde und 
der ihn dann später seinerseits dem "frater" Bartholomaeus de S. Georgio anvertraute? 
Durch ihn ist er dann wohl an den Konvent des Santo zurückgelangt6 
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:3 0 Congresso Internazionale di Studi gioachimiti, S. Giovanni in Fiore 17-21 settembre 1989) 
(erscheint 1991). 
" A.a.O. 512 H. 
5 Fol. 1': "Hunc librum concordanciarumJoachim. noui ae ueteris testamenti. Dedit Venerabilis 
/ pater et Dominus dominus Ildebrandinus episeopus paduanus (sie!) conuentui Beati Antonii de 
padua. / ipso uiuente. Sub modo et forma qui in fine libri continetur." Fol. 139m notiert der 
Schreiber, daß er zu geringen Lohn erhalten habe: "Huius erat preeium scripture tam male stric­
tum / Quod potui miserum uix hinc acquirere uictum. / Supplico si placeat. aliqualis gracia fiat." 
Der Scriptor war also kein Mönch. - Fol. 139rb steht der Schenkungsvertrag: ,,Anno domini mil­
lesimo. CCc. Llj. die xxxvj". / septembris. Venerabilis pater et dominus / dominus Ildebrandinus 
dei gratia episcopus pa/duanus nomine donationis inter uiuos. De/dit et donauit hunc librum. 
Fratri Johanni de / monte sancto tune sacri conuentus Beati Antonii / guardiano. recipienti no­
mine et uice dicti con/uentus. hiis condieionibus appositis. Videlicet quod (in) ! ttsum dieti libri 
si bi retinuit in uita sua tantum. ! Ita quod quandocunque predictus dominus uellet dictum li­
brum. / Guardianus et fratres dicti conuentus ipsum si bi concedere / teneantur. Et quod predic­
tum librum non possint ipsi / fratres. uendere. impignorare alicui obligare. ! uel appropriare. sed 
sem per remaneat in supradicto sacro loeo ad comodum et utilitatem fratrum / inhibi comoran­
tium et quod si secus factum fuerit ! exnunc prout extunc ipsos fratres dicto libro priuat ! et 
priuatos esse uult et mandat. ac ipsum donat / et dat eapitulo canonicorum eeclesie maioris dc ! 
padua. Actum in palatio scpedicti domini in camera sua. Presentibus Domino Nicolao ! abbatc 
Sancte Justine de padua. [Lücke 1 / [Lücke 1 priore cruciferorum. et fratre Antonio de eortarodulo. 
Et aliorum. ete." L. LlIl~,ello, G. Ab'lte, Codici c manoscritti della Biblioteca Antoniana di Padova 
(Vicenza 1975) 290ff.; vgl. Art. "Conti, Ildcbrandino", in: Dizionario biografieo degli Italiani 28 
(1983) 438-440 (13. G: Kohl); L. Luiselto, Ildebrandino Conti e i suoi codici donati alla Biblioteca 
Antoniana di Padova, in: Almanacco dei Biblioteeari Italiani (1952) 195-198; Alltanio 111ori(/ 
Adarisia, Codici latini calabrcsi (Roma 1986) 27. 
6 Fol. 139va : "Egregius legum doetor dominus Paganinus / a sala. Asignauit hune librum fra tri 
Bartho/lomeo de sancto Georgio. quem habuit cx sua solici/tudinc. de libris inuentis post mor­
tem domini Ja!cobi dc saneta entce. Quem librum dedit venera/bilis pater et dominus yldebran-
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Die Geschichte der Lektüre der Codices aufzuhellen, für die Besitzvermerke und 
Randnotizen im besten Fall karge Hinweise geben, ist also eine weitere Aufgabe, die 
zu unserem Thema gehört. Sie ist nicht in Angriff genommen, und ich kann nur spo­
radische Notizen mitteilen. Die Handschriften sind noch nicht einmal für die Edition 
der in ihnen enthaltenen Joachim-Texte auch nur annähernd genügend ausgewertet 
worden. Es gibt, so kann man mit Gewißheit sagen, kaum eine einzige Edition eines 
Werkes Joachims, die kritischen Ansprüchen voll genügte. Bestenfalls kann man sa­
gen, daß "lesbare Texte" vorliegen. Ediert ist fast alles, aber wie! Die ganze reichhaltige 
Joachiminterpretation ruht damit auf einem in vielen Einzelheiten unsicheren Grund 
und kann der Forschung nur deshalb genügen, weil sie literarhistorisch-philologisch 
allzu bescheiden ist und es so genau eigentlich nicht wissen wilF. 

Ich lasse es, weil mehr hier nicht möglich ist, bei einem "Entertainment" mit eini­
gen Details bewenden, die sich mir bei der Arbeit an den Handschriften beiläufig 
ergeben haben. 

Zunächst die Zahl der Handschriften. Reeves führt für die echten Werke etwa 50 
Handschriften auf - ein im ganzen schmaler Bestand für drei Jahrhunderte, auch 
wenn er sich vermehren läßt und die Textgeschichte auf einen beträchtlichen Eisberg 
unter Wasser schließen läßt. Von diesen ca. 50 Handschriften wird etwa die Hälfte auf 
das 14. und 15.Jahrhundert datiert, was nur approximativ richtig sein wird; eher 
gehören einige weitere Codices, die dem 13. Jahrhundert zugewiesen sind, auch ins 
14. Jahrhundert. 

Ich lasse jetzt die sechs Handschriften beiseite, die mit Sicherheit in die erste Hälfte 
des 13. Jahrhunderts gehören, ja bis an den Anfang des Jahrhunderts gerückt werden 
müssen8

. Damit ergibt sich jedenfalls ein Übergewicht der erhaltenen Überlieferung 
von der 2. Hälfte und eher vom Ende cles 13. Jahrhunderts an. Dafür mögen zwei 
Codices als Beleg dienen: der eindeutig aus dem Kreis der italienischen Franziskaner­
spiritualen stammende Miscellaneakodex Vat.lat. 3822 - der auch viel Pseudo- und 
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dinus episcopus paduanus ! conuentui paduano. sicut continetur in principio. et in fine! dicti li­
bri." Zu dem 1352-1388 tätigen Rechtsgelehrten Paganinus a Sala, der an der Universität lehrte 
und in diplomatischer Mission für die Carrara wirkte, aber schließlich als Verräter an den Mai­
länder Visconti gehängt wurde, vgl. /lndrea Gloria, Monumenti della Universita di Padova II 
(padova 1888) Nr. 318-325. Ein Abt Bartholomäus von S. Giorgio (Venedig) wird im Umkreis 
Ildebrandinos als Visitator der Benediktinerklöster 1339 genannt. Paolo SClIllbin, Un amico dei 
Petrarca, Ildebrandino Conti e la sua attivita spirituale e culturale, in: Miscell. di Studi e memorie 
della Dep. di storia patria per le Venezie 8 (1952) 3-56, auf 15. 
7 !ferbert C;rundmann, Studien über Joachim von Floris (Leipzig 1927, Stuttgart 21985) hat zwar 
die allgemeine Zuverlässigkeit der venezianischen Drucke festgestellt; das bezieht sich aber nur 
auf die Authentizität und den allgemeinen Inhalt, nicht auf die Einzeltexte, bei denen zahllose 
Korruptelen vorliegen. "Lesbar" sind auch die weiteren neuedierten Texte - mit Ausnahmen!-, 
aber eben nicht durchweg im Detail zuverlässig. Vgl. demnächst mein Verzeichnis der Werke 
lind Editionen im Artikel ,Joachim abbas de Flore" des Repertorium Fontium Historiae Medii 
Aevi VI und in: Florensia 3 (1989, erscheint 1991). 
8 Vgl. K.- V SeZr;e, L'origine delle opere di Gioacchino da Fiore, in: L'attesa della fine dei tempi 
nel Medioevo (Quadern i dell'lstituto Storico Italo-Germanico in Trento 28, 1990) 129 Anm. 91, 
une! unten Anm. 29. 
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Nachjoachimitisches enthält9 
- und der komplett wohl aus einem französischen Origi­

nal abgeschriebene Dresdner Codex, der zwei Schriften Joachims als "Vorrede" und 
als ,,2. Buch des Evangelium aeternum" oder "Evangelium des Hl. Geistes" bezeich­
nee o Das lokalisiert dieses neue Interesse an Joachims Endzeitexegese einigermaßen 
genalt. Es ist aber nicht der einzige Überlieferungsträger; denn die Mehrheit der 
Handschriften aus dieser und der Folgezeit trägt ein solches Signum nicht und ent­
stammt also eher einem normalen, sicher vorwiegend monastischen Überlieferungs­
strom, an dem jedenfalls der Zisterzienser- und der Franziskanerorden 11 in seiner 
konventualen Mehrheit und später auch der Karmeliterorden beteiligt sind. Wie weit 
der Augustinereremitenorden, aus dem die Drucke hervorgehen, beteiligt ist, läßt sich 
bisher nicht erkennen. Und da die Überlieferung aus dem Anfang des 13. Jahrhun­
derts meist nicht die Archetypen der späteren Texte bietet 12

, darf man sich von den 
Handschriftenzahlen auch nicht zu falschen Schlüssen verleiten lassen: Es hat in der 
ersten Jahrhunderthälfte eine große Menge Joachim-Handschriften gegeben, die die 
Texte in dem normalen Überlieferungsstrom im Florenser-, Franziskaner- und Zister­
zienserorden der Folgezeit überliefert haben; vielleicht hat es einen Produktions knick 
und auch Vernichtung von Texten in der Zeit der Kämpfe um das Evangelium aeter­
num und um die "Spiritualen" gegeben, die dann ihre eigene Überlieferungstradition 
schufen. Aber ob irgendeine erhaltene spätere Handschrift aus den genannten Hand­
schriften, die diesem Spiritualenmilieu entstammen, abgeschrieben worden ist, weiß 
ich nicht. Ildebrandinus von Padua jedenfalls hatte um 1350 eine ausgezeichnete Vor­
lage für seine "Concordia", die auf alte Tradition zurückgehen mag und keine Fort­
spinnung des Textes im Geist der Spiritualen enthält, wie sie sich in der genannten va­
tikanischen Handschrift findet. 

Daß die Joachitica im 14. Jahrhundert fromme und gelehrte italienische Bürger und 
einzelne konventuale Franziskaner interessierten und ein wechselseitiger Austausch 

9 JertnlU' B<r;IlClllli-OdiC/; Notes sur deux manuscrits de la Bibliotheque Vaticane, in: Mclanges 
d'Archcologie et d'Histoire 54 (1937) 211-241. Aus Spiritualenkreisen stammt, wie ich nach 
einer erneuten Durchsicht aufgrund verschiedener Indizien glaube, auch der ebenfalls in sehr 
kleiner Schrift geschriebene Pariser Codex B.N. lat. 10453, der die "Concordia" enthält. V gl. den 
Christuskopf auf f. 65'" (zu einem Text, der auf den künftigen Ordo verweist) und die in größerer 
Schrift abgefaßten Passagen auf f.89 rb/ va , in denen von den endzeitlichen Spiritualen und der 
Verheißung eines neuen Herzens und eines neuen Geistes die Rede ist. 
10 Sächsische Landesbibliothek A 121. - Herbert GrundmaIlII, Neue Forschungen über Joachim 
von Fiore (Marburg 1950) 27 f. und oben Anm. 8. 
II Aus der Bibliothek von Clairvaux stammt der grolle Codex in Troyes, Bibliothcque munici­
pale 249, der u. a. zwei ursprünglich selbständige Codices der "Concordia" und der "Expositio in 
Apocalypsim" (aus dem 13. Jahrhundert) vereinigt. Geschrieben sind die Texte vermutlich an 
anderem Ort. Das besondere - vorwiegend kritische - Interesse des Zisterzienserordens an der 
Produktion Joachims, das auch hinter der Verurteilung der Trinitätslehre Joachims durch das 4. 
Laterankonzil 1215 stehen dürfte, ergibt sich aus der gesamten Frühgeschichte Joachims; vgl. nur 
den heftigen Angriff des ehemaligen Sekretärs und Biographen Bernhards von Clairvaux, Gaufrid 
von Auxerre, gegen Exegese und Person Joachims. Herbert C;rulldlllclllll, Ausgewählte Aufsätze, 
Teil 2: Joachim von Fiore (Stuttgart 1977) 324-338. 
12 Eine Ausnahme scheint der durch korrigierte Text des "Psalterium decem cordarum" im Cod. 
322 der Biblioteca Antoniana in Padua zu sein, der aus dem 1. Viertel des 13. Jahrhunderts 
stammt und ausdrücklich als "Exemplum", d.h. als Musterexemplar, bezeichnet wird (fol. 42 rb). 
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stattfand - wie es in dem geschilderten Fall aus Padua gewesen zu sein scheint -, zeigt 
auch schön ein Vermerk in einer Handschrift des Concordienbuches in der Biblioteca 
Laurenziana, die aus dem Franziskanerkonvent von S. Croce stammt (plut. 8 dex.10): 
"Am 16. Juli 1393 hat Herr Domenico Allegri, gesunden Geistes doch körperlich hin­
fällig, mir, dem Bruder Thedaldus, in Gegenwart des Notars der Arte della Lana dies 
Buch Joachims der Concordia des Alten und Neuen Testaments geschenkt, damit ich 
für seine Seele zu Gott bete; und ich habe mich dazu frei angeboten und verpflichtet, 
weil ich schon lange den Wunsch gehegt hatte, dies Buch zu haben, das ich mit großer 
Mühe endlich zu lesen gelernt habe."13 

Die Pointe liegt auch darin, daß dieser Thedaldus della Casa, ein wohlbekannter 
Abschreiber und Büchersammler aus dem Umkreis Coluccio Salutatis, offenbar den 
Codex früher selbst im Auftrag des Herrn Allegri geschrieben hat. Er hat sich offenbar 
lebhaft für Joachim interessiert; denn ein anderer Codex von S. Croce (plut. 9 dex. 11) 
enthält in seiner Schrift die Inhaltsangabe: ,Joachim, Super Jeremiam" usw., und eine 
Notiz aus dem Jahr 1406 sagt: "Dies Buch war ad usum" - d. h. praktisch: es gehörte, 
es war ihm geschenkt worden - "des frater Thedaldus de Casa; er hat es zu Lebzeiten 
der Bibliothek des Florentiner Konvents der Fratres minores übergeben"14. 

Ich gebe ein neues Beispiel. Im Generalarchiv der Karmeliter befindet sich ein Mis­
cellaneakodex, der z. T. um 1480 in Rom "auf dem Campus f10rum im Hause des 
Herrn Magister Petrusleonis von Spoleto", der "aller Artes liberales peritissimus" ge­
nannt wird, geschrieben wurde. Es handelt sich um den bekannten Freund Marsilio 
Ficinos und Leibarzt Lorenzos des Prächtigen; er hat in dem Codex auch seine Margi­
nalien hinterlassen. Ich komme hierauf noch einmal zurück. Der Codex ist aber aus 
einer Vorlage vom Anfang des 14. Jahrhunderts abgeschrieben; denn er enthält neben 
sechs Werken Joachims von Fiore vor allem eine Reihe von Hauptwerken Arnolds 
von Villanova, ein Fragment von Ubertino von Casales "Arbor vitae crucifixae Jesu", 
weitere Joachitica und Exegetica und große Teile von Hauptwerken des Pariser Bi­
schofs und Magisters Wilhelm von Auvergne aus dem 13. Jahrhundert. Die Hand­
schrift zeigt eine einheitliche Schrift, und keiner der Texte ist später als Anfang des 
14. Jahrhunderts zu datieren, das in einem der Antichristtexte Arnolds als das "Saecu­
lum quod nunc currit" bezeichnet wird: in ihm soll nach einem Ende des 13.Jahrhun­
derts erschienenen Propheten der "maximus Antichristus" erscheinen. Die Abschrift 

13 Fol. 168v
: "Nota quod Anno domini MCCCLXXXIII. die XVI. Jlllii ser Dominiclls Allegri, sa­

llllS mente sed corpore langlIens presentibus ser francisco [Lücke] notario artis lane et nicholo 
clclbene michi fratri thedaldo donauit et libere largitus est hunc librum concordie Joachim ueteris 
ct noui testamenti, ut ego pro eius anima rogarem deum. et ego ad hoc me Iiberc obtuli et obli­
gauL quia a diu clesideraueram hunc librum habere. quem quamuis difficlllter. tandem tamen 
legere clidici." Über Thedaldus als Abschreiber antiker, humanistischer und theologischer Texte 
vgl. schon G. VOI/il, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums I ('1893 = 41960) 397 f. 
li Fol. JFb: "In hoc libro continetur abbas Ioachim super Ieremiam prophetam. Oe ultimis tribu­
lationibus. Oe articulis fidei ad fratrem Iohannem. N. LXXXXII." Das ist offenbar die Lokalisie­
rUllg im Armarium des Florentiner Konvents. - Daß Thedaldus della Casa auch in der Überliefe­
rung der \Verke Ockhams erscheint, vermutet zumindest A. JU. Bandini, Catalogus codicum 
latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae IV (Florentiae 1777) coI. 716 f. (zu Ms. Florenz, 
BibI. Med. Laur., S. Croce, plut. XXXVI dextr., c. 11); freilich bleibt das problematisch. 
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von Joachims "Liber exhortatorius Iudeorum" ist in dieser Vorlage am 2. März 1304, 
dem 1. Tag der Fastenzeit, beendet worden, und die Abschrift 180 Jahre später gibt 
das getreulich wieder '5 . Diese erste Vorlage dürfte, wenn in ihr das Jahr nach dem 
Calculus Pisanus geziihlt wurde (1304 = 25.3.1304-24.3.1305), in Mittelitalien ent­
standen sein. Hat Pierleoni sie in Pisa gefunden, wo er jahrelang Lehrer der Medizin 
war?'6 

Ein weiteres Beispiel. Es gibt neben der endgültigen Einleitung, dem "Liber intro­
ductorius" zu Joachims Apokalypsenkommentar, vier vollständige Zeugen für eine 
erste ausführliche Fassung dieser Einleitung, "h'llcbiridion super Apocalypsim" ge­
nannt '7 . Sie liegen in Paris (2. Hälfte 13.Jh.), Pavia (Anfang 13.Jh.), Weimar (13.Jh.) 
und Rom, hier in einer Handschrift aus dem Besitz der Königin Christina von Schwe­
den. Diese letztgenannte Handschrift stammt aus Böhmen und ist datiert. Der dem 
Enchiridion vorangehende Text, der Werke Augustins und das "Elucidarium" des Ho­
norius Augustodunensis enthält, an dessen Ende die Schriftgelehrsamkeit und Verfüh­
rungskraft des Antichrist besonders für die Mönche beschrieben wird, endet mit der 
Angabe: "Im Jahr 1346 sind diese Hefte geschrieben worden per manus conradi, in­
dignissimi eruditoris parvulorum scole pilgrimensis civitatis", also des Lehrers der 
Stadtschule von Pelhrimov '8 . Die Schrift ist extrem schnörkel reich, steil und eckig, 
großformatig und reich wie der ganze Prachtkodex, und dieselben Charaktere weist 
auch das anschließend von ähnlicher Hand geschriebene "Enchiridion" Joachims auf '9 . 

Es bestand ein Bedarf an Kurzfassungen des riesigen Apokalypsenkommentars, von 
dem uns ja auch viele Exzerpte und eine ganze eigene Kurzfassung überliefert iseo. 
Daher also die Sonderüberlieferung des eigentlich nach Abschluß des Hauptkommen­
tars überflüssigen "Enchiridion". Man kann vielleicht auch einen Zusammenhang se­
hen zwischen der Paduaner "Concordia" des Bischofs I1debrandinus Conti um 
1340/50 und dem böhmischen Prachtkodex mit dem Enchiridion. Es ist die Zeit 
Karls IV. und des frühen Humanismus, der das "Avignoneser Exil" als babylonisches 

15 Es dürfte sich nach dem hier wohl verwendeten Calculus Pisanus Qahresanfang 25. März des 
Vorjahres) um den 2. März 1305 handeln, der in diesem Jahr der Vorabend des Aschermittwoch 
war, 

16 Vgl. meine Beschreibung des Codex: Un codice quattrocentesco dell'Archivio Generale dei 
Carmc\itani, contenente opere di ArmlIdo da Villanova, Gioacchino da Fiore e Guglielmo da Pa­
rigi, in: Carmelus 36 (1989) 166-176 uncl 37 (1990) 170-172. - Pierleoni von Spo\eto hat sich 
1475,1478-1482 und 1487-1490 vorwiegend in Rom aufgehalten. Dazwischen lehrte er in Pisa, 
anschließend in Padua. L. G'uerm-Co!JjJiolt; M. 0 Pierleone da Spoleto, medico e filosofo. Note bio­
grafiche con documenti inediti, in: Bollettino dclla Regia Deputazione cli Storia Patria per rUm­
bria 21 (1915) 387-431. - Das im Codex angegebene Datum dieser Abschrift ist Dienstag, 4.Juli 
1480. 
17 Unzureichend ediert von HelwiI/,! Ki/iall BlIIgn; Joachim of Fiore. Enchiridion super Apoca­
Iypsim (Stuclies and Texts 78, Toronto 1986). 
18 Biblioteca Vaticana, Reg.lat. 132, fol. 48 rb Andrem lVi/metr!, Codices Reginenses latini I (Citta 
deI Vaticano 1937) 308 H. 
19 Die ungewöhnliche Schrift gleicht der dreier in Prag geschriebener Briefe des Cola cli Rienzo 
von 1350; Faksimile in: KO/lJ'{1i1 Burdi1c/; (Hg.), Vom Mittelalter zur Reformation 11, .3 (Berlin 
1912) Tafel 111. 
10 Die sogenannte "Apocalypsis nova"; vgl. mein oben Anm. 7 genanntes Werkverzeichnis und 
oben Anm. 10. 
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Exil der Kirche bezeichnete und damit ein von den Franziskanerspiritualen gebildetes 
Stichwort mit kirchenkritischer Spitze aufnahm"'. 

Im vergangenen Jahr bin ich nach Basel und Köln gereist, um mir die dortigen 
Handschriften von Joachims Apokalypsenkommentar anzusehen. Der Basler Codex 
ist 1434 vom dortigen Kartäuserkonvent erworben und vcrmutlich kurz zuvor am sel­
ben Ort geschrieben wordcn 22

. Der Kölncr Codex entstammt dem dortigen Karmeli­
terkonvent und ist, wie die Textfehler zeigen, eine Abschrift des Basler Codex. Diese 
Abschrift ist am 9.2.1435 - sicher in Basel - von dem Kölncr Studenten Heinrich 
von Osnabrück, der noch jahrzehntelang später als Schrciber bezeugt ist, abgeschlos­
sen worden 25 Der Besitzcr des Codex, Heinrich de ludeis, ein Kölner Rechtsgelehrter 
und Pfarrer, der ihn später den Karmelitcrn vermacht hat, war 1434 auf dem Basler 
Konzil. Er hat sich den Text wohl von Heinrich von Osnabrück anfertigen lassen und 
ihn später dem Konvent des Abschreibers vermachr"4. Die Textcmendationen des 
Kölner Codex zeigen nun, daß in Basel weitere Exemplare des Apokalypsenkommen­
tars zur Verfügung standen, und eine Notiz zum Anfang des Prologs beweist, daß auch 
Joachims "Enchiridion", die Erstfassung dcr Einleitung, 1434 in Basel vorhanden 
war25 Eine Marginalic zum Thema des Büchermarktes des Basler Konzils und ein In­
diz dafür, daß der aus dcm Besitz Pierleonis von Spoleto stammende römische Codex, 
der mit Sicherheit im 18. Jahrhundert bci den römischen Karmelitern von S. Maria 
Traspontina vorhanden war26

, ihnen schon jahrhundertelang gehört haben kann und 
eventuell ein im ganzen 15. und 16. Jahrhundert bestehendes Interesse in diesem Or­
den an apokalyptisch-exegetischen Texten, dic abseits der kirchlichen Normaleschato-

21 Vgl. den berühmten Brief (Ep. sine nomine 8) Petrarcas an Ildebrandino Conti aus Avignon 
1351 und die Zeugnisse über das Interesse an Joachitica im Kreis Cola di Rienzos, Briefwechsel 
des Cola di Rienzo, hg. v. KOlllml Burel"cI; u. [JI/Ill Pilll; 4 und 5 (Vom Mittelalter zur Reforma­
tion, hg. v. B/lrdilch, 11,4, 1912 und Il,5, 1929) passim. 
22 Basel, Universitätsbibliothek B III 19, fol. 240 (236)'l': ,,1434 Liber Cartusiensium Bas."; Deck­
blatt AV Besitzvermerk: "Iste liber est Carthus. bas. comparatus sub priore et patre albertho buer 
de traiecto inferiori / et continet Joachim super apocalipsim" (gleichzeitige Handschrift). 
lJ Köln, Stadtarchiv W 267, fol. 168": "Explicit expositio libri Apocalipsis joachim abbatis finita 
anno d. MOCCCCXXXV ipso die s. Apolonie virg. et mart. per H. de Osnabrugis." 
2-1 Besitzvermerk des 15. Jahrhunderts auf der Innenseite des Vorsatzblattes. JOi/chilll Vellne­
bIlJc!;, Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Teil 11: Handschriften der Samm­
lung Wallraf (Köln-Wien 1986), mit Abbildung 8. Über den Abschreiber Heinrich von Dissen 
(bei Osnabrück) vgl. NDB 3 (1957) 743f. Er ist 1415 in Osnabrück geboren; 1437 legt er in der 
Kölner Kartause St. Barbara die Profcß ab, 1484 ist er in Köln gestorben. Er ist als Abschreiber 
bis nach 1480 bezeugt. - Der getaufte .Jude Heinrich dc Judaeis ist 1421 (und erneut 1434?) in 
Köln immatrikuliert, Doctor decretorum, Pfarrer von St. Martin 1431-1473, 1434 in Basel. Er 
hat den Kölner Kartäusern auch die Decreta concilii Basiliensis geschenkt: f!CrtlWIlIl Keussen, 
Die Matrikel der Universitiit Köln I (Bonn 1928) Nr. 129,11 und 182,27. 
25 Fol. 1 va: "Alii habent sic. Prologus in enchiridion Joachim super apocalipsirn. Quam propen­
sioribus studiis a viris catholicis et orthodoxis certatlllTI est, ut lactentis et adhuc rudis ecclesie 
fundamenta iacerent et eius deo dicatam infanciam lactis potu nutrirent illorurn que per cursum 
ipsum ad nos derivata sunt opera celestium etc." Vgl. BlIIger(oben Anm. 17) S. 9 Z. 1-5 und den 
abweichenden endgültigen Text der Expositio in Apocalypsim (Venedig 1527, Neudruck Frank­
furt a. M. 1964) fol. 1 vb 

26 N Antollio, Bibliotheca Hispana Vetus (Madrid 1788) 118. Die Kenntnis dieses Zeugnisses 
verdanke ich Robert Lerner. 
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logie lagen, bezeugt. Hiervon aber wäre es nicht schwer, eine Brücke zu schlagen zu 
dem Interesse an Bibelexegese, Judaica und Apokalypse, das sich in den Marginalien 
Pierleonis von Spoleto - dem Freunde Marsilio Ficinos und florentinischen Zeitge­
nossen Savonarolas - sowohl zu dem römischen Karmeliterkodex wie zum aus dem 
13. Jahrhundert stammenden Manuskript des Apokalypsenkommentars in der Vati­
kanbibliothek zeigt. Ich wollte auf diese Marginalien in den Büchern Pierleonis noch 
einmal zurückkommen 27 Ihn interessiert die Methode der Schriftauslegung. Viele sei­
ner Notizen betreffen die Hermeneutik28

: "Optima regula interpretandi sacras litteras" 
(ehig. 39V

). Er notiert Historisches: "Zur Zeit Joachims haben die Sarazenen viele Spa­
nier getötet" (87'). Ihn interessiert Hebräisches - "Adonaj - das Tetragrammaton" 
(26'): "Adonaj ist mein Name, heißt: mein Name ist Dominus". Er notiert sich, daß 
eine Passage "gegen die Astronomen" gerichtet sei, und ihn interessiert Kirchenkri­
tisch-Eschatologisches. 

Es handelt sich bei diesem Apokalypsenkommentar aus der Vaticana um eine der 

ältesten Joachim-Handschriften überhaupt, wahrscheinlich aus dem Besitz des Klo­
sters S. Giovanni in Fiore29

. Nur ein Leser hat 200 Jahre vor Pierleoni seine Notizen in 
ihr hinterlassen, und sie sind von ganz anderer Art. Da hat ein Erzbischof, wohl von 
S. Severina, die Texte auf offenbar heftige Konflikte bezogen, in denen er mit Suffra­
ganen und Fürsten stand, und Recht und Unrecht zu finden gesucht: "gegen die Dia­
lektik, gegen die Rechtsgelehrten, gegen den Bischof von S. Leone, für mich, den Erz­
bischof", aber auch: "gegen mich, den Erzbischof", gegen den Grafen von S. Agata, 
den Herzog von Andria, und "contra karolum" - gegen den König Karl. Er, der Erzbi­
schof, muß, bedrängt, bußfertig bleiben, damit er nicht von Gott gänzlich vernichtet 
werde30

. Das ist eine ziemlich authentische Weise,Joachim zu lesen, im Süditalien des 

27 lose Rllpsc!;aert, Nouvelles recherches au sujet de la bibliotheque de Pier Leoni, mcdecin de 
Laurent Je Magnifique, in: Academie royale de Belgique, Bulletin de Ja Classe des Lettrcs ct des 
Sciences morales et politiques, Sc serie, t. 46 (1960) 37-65 (Tafeln II b, III alb); den'." Constantino 
Gaetano, O.S.B., chasseur de manuscrits, in: MeJanges Eugcne Tisserant VII (Studi e Testi 237, 
Citta deI Vaticano 1964) 261-326, auf 272f. und 289 (Nr. 231: Codex Chigi A.VIII. 231, hier 
jedoch irrig auf das 14. Jahrhundert datiert); C'iolgio Radelt/; Un' aggiunta alla biblioteca di Pier­
lconi da Spoleto, in: Rinascimento 16 (1965) 87-99. 
28 Ich gebe hier nur Belege aus den Randnotizen Pierleonis zum Apokalypsenkommentar 
Joachims, BibI. Vat., Chig. A. VIII. 231. 
29 Der Schreiber ist mit dem des Codex der BibI. Corsiniana (Rom), 41 F 2, identisch, der einen 
Besitzvermerk des Klosters S. Giovanni in Fiore enthält. Die IdcntiÜit der Handschrift ist von Fa­
bio Troncarelli festgestellt worden und wurde mir auch auf meine Bitte von EmmarlUele Casa­
massima bestätigt. F honmrel!I; Nuove reliquie dello "Scriptorium" di Fiore, in: .11. Cmao (Hg.), 
L'Eta dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel Gioachimismo 111edievale (Atti 
del 11 congresso Internazionale di Studi Gioachimiti 6-9 settembre 1984, S. Giovanni in Fiore 
1986) 319-329, auf 319f. Die weitergehende kulturhistorische Interpretation dieser Schrift, der 
ein quasi geschichtstheologisch-trinitarischer "kaleidoskopartiger" Charakter zugeschrieben wird, 
scheint mir übertrieben zu sein. Vgl. die Abbildungen in /I, 111. /ldorisio, Codici latini calabresi 
(Rom 1986). 
JO Diese Randbemerkungen bedürfen eines eigenen Studiums; sie beginnen auf fo1. 1 b ("Oe i111-
piis", "Oe veritate contra infideles") und enthalten Personenangaben, z. B. srb : "pro archi(epi­
scopo)", ,,111archio et co(mes) 1110(ntis) al(ti); 7va : "Rex Ka(rolus)"; 50v,,: "contra 10. de plan. per to­
turn"; 79rb : "contra cp(iscopum) Sancti Le(onis), pro mc archiepiscopo"; 60vb : "pro domo s(ancte) 
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spiiten 13. Jahrhunderts - eine andere Art als die mehr gelehrt-kirchenkritische Lek­
türe durch Bürger, Mönche, Humanisten im 14. und offenbar verstärkt im Umkreis 
von Rom, Florenz, Venedig am Ende des 15. Jahrhunderts. Von den für diese späte 
Zeit angeführten Zeugnissen führt eine Brücke zum Interesse des Augustiner­
eremitenkreises um den Ordensgeneral Aegidius von Viterbo am Druck dieser Werke 
ab 1516, ferner zur Anfertigung der beiden prächtigen Handschriften der beiden 

Hauptwerke Joachims, des "Liber Concordiae" und der "Expositio super Apocalyp­
sim", die in den achtziger Jahren des 1 5. Jahrhunderts in Rom auf venezianischem 
Papier und vielleicht von einem deutschen Scrip tor geschrieben wurden und heute in 
der Biblioteca Casanatense liegen3

!, und schließlich auch zu einem letzten Beispiel für 
das Interesse des frühen 16. Jahrhunderts an den apokalyptischen Zeichen der Zeit, 
mit dem ich diese fragmentarische Skizze abschließen will. 

In der Stadtbibliothek von Todi liegt ein schöner alter Codex des Apokalypsen­
kommentars Joachims vom Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts32

. Die 
Akten des Rates der Stadt Todi enthalten einen Schriftwechsel33

. 1522 erbat sich der 
Florentiner päpstliche Kardinalpönitentiar, Kardinal Lorenzo de' Pucci, von den 
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s(everine?) contra ali(os)"; 61,a: "contra comitem S. Agathes"; 15"': "contra ka(rolum)"; 66va : 
"contra dyalecticam", "contra legis peritos". Persönlich spricht der Erzbischof sich an zwei Stel­
len aus: 46,b "Non est magnum habere caritatem in prosperis nisi qllis fortis maneat in adversis" 
und 60,b "contra me archiepiscopum" (Glosse zu dem Text: "ne forte ex aliqlla sui parte des ti tu­
tus corruat et putans se esse aliquid redigatur ad nichilum"). Offenbar steht ein Erzbischof von 
S. Sevcrina im Konflikt mit seinem Suffragan, dem Bischof von S. Leone, und verschiedenen 
Potentaten. Möglicherweise handelt es sich um Rogerius Stephanicius (1272-1295, 1288-1295 
vertrieben), vgl. !Vorherl Kami', Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 1,2: 
Apulien und Kalabrien (München 1975) Nr. 119 S. 891. Er wurde 1296 noch Erzbischof von 
Coscnza und fiel im selben Jahr im Kampf gegen die Aragonesen. 
\! Casanat. 1411 (Expositio super Apocalypsim) und 1412 (Concordia). Am unteren Rand des 
Cod. 1411 steht in alter Handschrift: "Ad usum S. Mariae Pacis de Urbe". Das Wasserzeichen 
findet sich auf Papier des Staatsarchivs Venedig wieder und weist auf die Jahre 1475 bis 1495. 
Vgl. C 111. Briquel, Les Filigranes 1 (Leipzig 21923) 40 und Nr. 461. Antonio Maria Adorisio 
(Rom) meint, es handle sich um zwei in Rom tiitige deutsche Scriptoren, und verweist auf Bri­
quet Nr. 45963. 
52 Todi, BibI. com. ms. 43. Loren:w LcOlll; Inventario dei Codici deHa Comunale di Todi (Todi 
1878). 
l3 Stadtarchiv Todi, Liber Reformationum Iohannis Fabritii Ofredutii de attis de Tudeto anni 
MOCCCCCXXII (sie!) p. 67": "Copia litterarum R.mi Card.lis S.torum quatuor." Der Original­
brief ist erhalten unter der Signatur: Lettere ai Priori, fase. 1518-22, NI'. 227: "Magnifici Domini, 
Amici nostri charissimi. Salutem. Alias quondam Petrus de' Todi concivis vester librum habuit 
Abbatis Joachim, super apoealypsi ex libraria Domus S. ti Franeisei Tudertine, ad certum tempus, 
eumque accommodavit Magistro Petro Galatino ordinis minorum professori, Capellano nostro. 
Cum autem dictum tempus iam affluxerit, nosque librum ipsum ad manus nostras receperimus, 
ut eum transcribi faciamus, eonveniens fore duximus, id vobis qui diete domus patroni estis per 
litteras nostras signifieare in fide nostra promittentes, quod quamprimum liber ipse transcriptus 
fuerit, eum ad vos transmittemus curabimusque ut quantocius fieri poterit, transcribatur. Et bene 
valete: Rome ex Poenitentaria apostolica. Die XXVa, mensisJunii MDXXIIo Vester tanquam fra­
ter Laur. Car.lis Sanetorum Quattuor manu propria." Die Adresse des gefalteten und gesiegelten 
Briefes lautet: "Magnifieis Dominis Prioribus populi et comunis Civitatis Tudertine, Amicis no­
stris charissimis." 
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Priori del po polo von Todi eine Verlängerung der Ausleihe dieses Codex, der den 
Franziskanern von S. Fortunato gehörte und früher von dem römischen Senator Pe­
trus de Corradis, einem Bürger von Todi, nach Rom entliehen worden war. Dieser 
hatte ihn seinerseits dem Franziskaner Petrus Galatinus, dem orientalistisch gebilde­
ten Humanisten und Freund Johannes Reuchlins, überlassen, und nach mehreren Be­
mühungen um Rückgabe war der Codex dem Kardinal übergeben worden, der ihn ab­
schreiben lassen wollte J4

. 

Petrus Galatinus aber verfaßte in den Folgejahren eine Reihe von - bis heute unge­
druckt und fast unstudiert im Vatikan liegenden - Büchern, darunter einen riesen­
haften eigenen Kommentar zur Apokalypse, den er keinem Geringeren als Kaiser 
Karl V. widmete35 . Der Kaiser wird das Opus nie zu Gesicht bekommen haben. Am 
Druck apokalyptischer Werke bestand in Rom 1540, als Petrus Galatinus starb, be­
greiflicherweise keinerlei Interesse mehr. Die drei Jahrhunderte lang schlafenden, aber 
auch immer einmal sich räkelnden, aufwachenden und bellenden Hunde der ekklesio­
logischen Unruhe, die die Apokalyptik seit der Zeit Joachims in die Christenheit ge­
tragen hatte, waren vernehmlich aufgewacht und hatten sich zur Meute zusammen­
gerottet. Luther hatte den endzeitlichen "Antichrist" im römischen Papsttum identifi­
ziert und geißelte ihn in der bekannten Weise bis zu seinem Tode. Genügend Men­
schen auch in Italien bis in hohe Kreise auch der Kirche - z. B. der Bischof Pierpaolo 
Vergerio - ließen sich davon beeindrucken, und so wurde die Eschatologie besser ge­
genreformatorisch domestiziert. Ketzerrecht und gesunde Lehre für eine diesseitige, 
dauernde Kircheninstitution, die sich pastoral reformierte, waren die römischen Waf­
fen für die neue Zeit. Vom Antichrist redeten die Protestanten, besonders auch die 
westeuropäischen Calvinisten, die anders als die deutschen Lutheraner nach 1555 
jahrzehntelang im Kampf standen. Aber auch in der protestantischen - besonders lu­
therischen - Orthodoxie nach 1560 verlagerte sich das Gewicht auf die reine Lehre für 
das Diesseits und auf die Hoffnung für die jenseitige Ewigkeit nach dem Tode und am 
fernen Ende der Tage. Die apokalyptischen, teils gelehrten, teils kirchenkritischen 
und kirchenreformerischen Interessen des Spätmittelalters bekommen in der Perspek­
tive des 16. Jahrhunderts fast etwa Idyllisches. Aber es ist klar, daß ihre Existenz 
neben der offiziellen scholastisch-kirchlichen Lehre von den letzten Dingen ein Fer-

34 Über die Rückgabeverspreehungen finden sich im Stadtarchiv Todi weitere Eintragungen, auf 
die mich Roberto Rusconi hinweist: 10./11. November 1521 (Memorie della chiesa e convento di 
San Fortunato, Arm. IV, cas. XII; Riformanze Nr. 110 col. 89 und Nr. 125 col. 100') 
3; Vat. lat. 5567. Nach der Widmung an Kar! V. hat Petnls Galatinus den Kommentar "nupcr­
rime" auf Aufforderung seitens des Kardinals (seit 1527) Francisco Quifiones, tit. S. Crucis, ver­
faßt (fol. I-lI). Quifiones (1475-1540) war zweimal Generalminister der Franziskanerobservanten. 
Die Vorrede gibt einen Blick auf die Auslegungsgeschichte bis zu Haymo von Auxerre und AI­
bertus Magnus (beider Auslegungen werden als "konfus" bezeichnet). "At Abbas Joakim ipsum 
prae / eaeteris eleganter et spiritualiter elueidat." Weiter werden "Petrus Iohannes" (Olivi), Ugo 
Cardinalis (von St. Cher), Albertinus und Lyra genannt (der elen Text "per singula verba pulchre 
ae mirifiee clariorem rcdelit"). Keiner aber "verum ae proprium eius Intellectum ... attingere po­
tuit". Da die Zeit der endgültigen Enthüllung aller Geheimnisse nun schon nahe bevorstehe, 
habe Petrus Galatinus sich an elie Auslegung gemacht (fol. lIJV). Vgl. auch Roberto RlISwni, Colle­
zionismo e eircolazione eli testi profetici tra '400 e '500: la figura eli Pietro Galatino, in: Conti­
nuitii e diversita (oben Anm. 3). 
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ment war, aus dem die Kirchenrevolution des 16. Jahrhunderts ideologisch auch er­
wuchs. Ohne die Diagnose des Papstes als des Antichrist durch Luther hätte es keine 
Reformation gegeben. Die Anwendung der Endzeittexte der Bibel auf die konkrete Ge­
gC!llI'{/r/ der Kirc!Je ist ein Element, das sich bei Augustin noch nicht findet, aber im 
Mittelalter von Bernhard von Clairvaux bis zu Joachim und besonders zu den Spiritua­
len hoch entwickelt worden ist. Die humanistisch-kirchenreformerische Verbreitung 
und Abflachung der hier entstandenen Vorstellung von der "babylonischen Gefangen­
schaft der Kirche" und von einer besseren, erneuerten Kirche liegt der Reformation 
als ein Ertrag des Mittelalters voraus, als eine neue Waffe, zu der auch gegriffen wer­
den konnte und die sich dann als sehr scharf erwies. 
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Die Rezeption der Traktate des Wilhelm Durant d.]. 
im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit 

Wilhelm Durant d. J. wurde um 1265 in Puimisson in der Nähe von Beziers geboren 
und war von 1296 bis zu seinem Tod 1330 Bischof von Mende und Graf von Gevau­
dan, einem weit ausgedehnten Territorium im Süden des Massif Central'. Er ist nicht 

1 Dieser Aufsatz ist eine erweiterte Fassung des Vortrags, den ich in München gehalten habe. 
Jürgen Miethke möchte ich herzlich für seine Einladung danken, im Rahmen dieses Kollo­
quiums über die Rezeption von Durants Ideen zu berichten. Ebenfalls danken möchte ich den 
Teilnehmern an der Diskussion für ihre wertvollen Hinweise und Beobachtungen. - Mehrmals 
benutzte Titel werden nur einmal vollständig zitiert, danach nur mit dem Nachnamen des Autors 
und Schlüsselwort des Titels. Die beste Ausgabe von Durants Traktat stammt von Jean Cr{'Jpill 
(Ed.), Tractatus de modo generalis concilii celebrandi (Lyon 1531). Ich zitiere unter Hinweis auf 
TMA (Tractatus Maior) oder TMI (Tractatus Minor), Teil und/oder Kapitel in der Originalfas­
sung, in eckigen Klammern Teil und Kapitel in den Druckausgaben (nur wenn deren Zählung 
von der Originalfassung abweicht) und Folio mit recto und verso (I' oder v) sowie Spalte (a oder b) 
nach der Ausgabe von 1531: z. B. TMA 2.78 [3.9], fol. 22 va. Zu den Abkürzungen für Rechtszi­
tate s. Stcpbal/ Kuttllcr; Notes on the Roman Meeting on Planning and Method, in: Traditio 11 
(1955) 431-439, und Xal'erio O(bo(/ und /lloisio Dio;, Indices canonum, titt.Ilorum et capitulorum 
Corporis Iuris Canonici (Rom 1964) i-v. Für alle Fragen, die den Text von Durants Traktat betref­
fen insbesondere die Unterschiede zwischen der Originalfassung und den Druckausgaben, die 
Unterscheidung von Tractatus Maior und Tractatus Minor, die Struktur dieser Traktate, die Art, 
die Herkunft und das Stemma der Handschriften und der Drucke -, möchte ich den Leser ein 
für alle Mal auf meine folgenden Veröffentlichungen aufmerksam machen, um Platz zu sparen 
und unnötige Wiederholungen zu vermeiden: The Manuscripts and Editions of William Durant 
the Younger's ,:rractatus de modo generalis concilii celebrandi", in: Annuarium Historiae Conci­
liorum 10 (1978) 290-309; A New View of William Durant the Younger's "Tractatus de modo 
generalis concilii celebrandi", in: Traditio 37 (1981) 291-324; William Durant the Younger's 
"Tractatus de modo generalis concilii celebrandi" (Ph. D. Thesis, Columbia University 1981) 18-
157. Dort sind ausführliche bibliographische Angaben zu allen Einzelheiten zu finden. - Zu 
Werk und Person von Durant siehe P'IIII Viollet, Guillaume Durant le jeune, eveque de Mende, 
in: Histoire litteraire de la France 35 (1921) 1-139; Briall Tierne); Foundations of the Conciliar 
TheOI'Y (Cambridge 1955) 190-199; [JermclIlIlJOJe/Siebell. Die Konzilsidee des lateinischen Mit­
telalters (Paderborn 1984) 317-321, .? 51-3 57; für weitere Hinweise auf die Sekundärliteratur: 
COIlJtalltin Fmolt, Die Erforschung von Wilhelm Durants d. J. "Tractatus de modo generalis con­
cilii celebrandi": Eine kritische Übersicht, in: Annuarium Historiae Conciliorum 12 (1980) 205-
228. Zur Namensform (in der Literatur finden sich Durant, Durand, Durandus, Durantis, Duran­
dis, Duranti und Durandi): Rlidol/ VOll Hecke!, Eine Kanzleianweisung über die schriftmäßige 
Ausstattung der Papsturkunden aus dem 13. Jahrhundert in Durantis speculum iudiciale, in: 
Festschrift für Georg Leidinger (München 1930) 109-118, hier 110 n. 4, weist "Duranti" als die 
korrekte Namensform nach. (Für den Hinweis auf diesen oft und auch von mir bisher übersehe-
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zu verwechseln mit seinem Onkel, Namensvetter und Vorgänger als Bischof von 
Mende, dem Autor so berühmter Werke wie des Speculum iudiciale und des Ratio­
nale divinorum officiorum 2

• 

Der jüngere Durant ist vor allem durch einen großen Traktat zur Kirchenreform 
bekannt, den er dem Konzil von Vienne 1311-1312 einreichte. Darin stellte er die 
Forderung auf, in Zukunft alle zehn Jahre ein allgemeines Konzil zu versammeln und 
dem Papst nicht mehr zu erlauben, ohne die Zustimmung eines solchen Konzils neue 
Gesetze zu erlassen3 Damit nahm er die entscheidenden Bestimmungen der Kon­
stanzer Konzilsdekrete "Haec sancta" und "Frequens" um mehr als hundert Jahre vor­
weg und erwarb sich unter Historikern mit Recht den Namen eines Vorläufers der 
konziliaren Bewegung. Er beschränkte sich aber ganz und gar nicht darauf, eine neue 
Rolle in der Verfassung der Kirche für allgemeine Konzile zu beanspruchen, sondern 
machte eine wahre Unzahl von teils mehr teils weniger beachtlichen, teils weit ver­
breiteten teils für ihn persönlich charakteristischen Vorschlägen, die zwar allesamt ei­
ner "reformatio ecclesie in capite et membris" dienen sollten - ein Begriff, den er als 
erster öffentlich ins Feld geführt zu haben scheint4 

-, die aber ganz unterschiedlicher 
Natur waren. Um nur einige Beispiele zu nennen: Neben der fast selbstverständlichen 
Kritik an Pluralismus, Nepotismus und Absentismus verlangte er, ein Zehntel des 
Einkommens von allen Pfründen sowohl der Welt- wie auch der Ordensgeistlichen 
zur Studienförderung armer Studenten abzuführen'; der Priesterzölibat wäre abzu­
schaffen6

; die Finanzen des Papsttums müßten systematisch überholt werden, aller­
dings nur unter der Voraussetzung, daß der Papst sich bereit erkläre, die plenitudo 
potestatis den Wünschen des Konzils gemäß auszuüben 7 ; die Kirche habe der Münz­
verschlechterung durch weltliche Herren Einhalt zu gebieten8

; die weitgehend über­
flüssige und für Studenten ganz unerschwingliche Glossenliteratur sei radikal zu be­
schneiden und durch knapp gefaßte Handbücher sowie bindende Entscheidungen des 
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nen Aufsatz bin ich Reinhard Elze zu Dank verpflichtet.) Ich folge dennoch Viollet, Guillauml' 
Dwant 2 n. 2, in seiner Entscheidung, die modernisierende Form "Durant" vorzuziehen, obwohl 
er gut über "Duranti" unterrichtet war. 
2 Louis l~i//e!fi, Guillaume Durand, in: Dictionnaire de droit canonique 5 (1953) 1014-1075 . 
.l "Item quod [Romana ecclesia] nulla iura generalia deinceps conderet nisi vocato concilio gene­
rali, quod de decennio in decennium vocaretur." TMA 2.96 [3.27], fol. 59 ra. 
<\ So Job 11 1: fHcNeill, The Emergence of Conciliarism, in: Medieval and Historiographical Essays 
in Honor of J. W. Thompson (Chicago 1938) 298 f., und JOJejJ/J Lrdl'!; Le pape ou le concile? 
(Le Chalet 1973) 49. Gert Melville macht mich darauf aufmerksam, daß der Begriff der "refor­
matio in capite et membris" schon bei Nikolaus IV. vorkommt; vgl. Franz Neiske, Reform oder 
Kodifizierung, in: AHP 26 (1988) 74 n. 18. 
) TMA 2.38, fol. 32 va. 
G TMA 2.46, foU 5 va. 
7 "Item quod de bonis ecclesiasticarum personarum superabundantibus talis provisio fieret su­
pradicte Romane ecclesie quod absque omni taxationis nota et infamia posset communitcr et di­
visim honorabiliter vivere (et) onera incumbentia supportare, proviso tamen quod ultra et contra 
predicta et alia que concilio rationabilia viderentur contra divinas Cl humanas leges non posset 
absque generali concilio habenas extendere plenitudinis potestatis." TMA 2.96 [3.27], fol. 59 rb. 
Die Textverbesserung nach clm. 6605, fol. 56 ra. 
s TMA 2.93 [3.24], fol.57va. 
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Papstes zu allen strittigen Rechtsfragen zu ersetzen9
; neumodische Motetten müßten 

verboten werden 10; das Papsttum habe die Rechtsprechung über örtliche Streitigkei­
ten den Provinzkonzilen zu überlassen 11; das Theologiestudium solle sich auf die Bi­
bel und "vera theologia" konzentrieren l2

; Exemtionen seien zu beseitigen l3
; verarmte 

Bistümer sollten mit anderen Bistümern verschmolzen werden 14 und so weiter. 
Durants Traktat unterscheidet sich also in mancher Hinsicht von den Texten, de­

nen das Hauptaugenmerk dieses Kolloquiums gilt: er ist eine Gelegenheitsschrift zur 
Kirchenreform, die sich keineswegs systematisch mit etwas befaßt, das man politische 
Theorie nennen könnte. Das bedeutet nicht, daß Durant nicht Aussagen von zum Teil 
erheblicher Bedeutung für das Verständnis des politischen Denkens seiner Zeit ge­
macht hätte. Es bedeutet auch keineswegs, daß er Monarchist oder Anti-Aristoteliker 
gewesen wäre - das Gegenteil war eher der Fall. Es bedeutet aber sehr wohl, daß er 
sich um die Verwirklichung eines Ordnungsverständnisses bemühte, das auf dem 
Recht basierte und nicht geeignet war, die Autonomie der Politik zu unterstützen, we­
der in der Theorie noch in der Praxis. Er beharrte vielmehr auf der Unterordnung aller 
Machtausübung unter das Recht und hatte dementsprechend wenig Verständnis für 
die Untersuchung der Politik als eines Gegenstandes sui generis. Er hielt es ebenfalls 
für ziemlich selbstverständlich, daß alle staatliche Gewalt der Kirche untergeordnet 
war, nicht etwa weil er die Selbständigkeit staatlicher Einrichtungen an sich bezweifelt 
hätte, sondern weil die Kirche göttliches, d. h. höheres Recht ins Feld führte, dem 
Staat und Kirche gleichermaßen verpflichtet wareni). Die Prinzipien dieses Ord-

<) "Item cum nimia prolixitas et etiam similitudo confusionem inducant, sicut habetur prohemio 
decretalium, et ut alibi scribitur: ars longa, vita brevis, et experimentum difficile et divcrsitas in­
terpretantium frequenter confusionem (et) materiam litium et discordiarum inducunt, viderctur 
utilc quod de qualibet faeultate sumere!Jtur literati et experti viri et arbitri, ad quorum iudieium 
per Sllmmllt11 pontificem omnes probabiles dubitationes circa quaslibet scientias exorte, resecatis 
omnibus similibus ct superfluis, re manen ti bus tamen ipsarum scientiarum textibus originalibus, 
tollerentur." TMA 2.7.3 [3.4), fol. 53 ra-b. Die Textverbesserung nach BN Ms. lat. 1443, fol. 79vb. 
Das ist in erster Linie gegen die Glossen- und Kommentarliteratur gerichtet, wie die Parallele in 
TM! 22 [3.45), fol. 68 vb, bestätigt: "Quod diversitas glossarum et scriptorum que est in singldis 
faeultatibus, que diversitas et varietas cum multiplicitate et prolixitate ae similitudine dictorum et 
recitatorum studentium sensus ebetat, tempus et faCLdtates consumit, confusionem ct ignoran­
tiam indueit, eum ex hoc textuum ct originalium contemnatur, redueeretur per certos magistros 
in qualibet faeultate approbatos et deputatos, resecatis superfluis, similibus, et contrariis, ad com­
pendium veritatis, quod eompendium approbaretur per apostolicam scdem." 
10 TMA 2.68, fol. 45rb; TMA 2.75 [3.6), fol. 53va-b. 
11 TMA 2.11, foI.18rb-va; TMA 2.32, fol.28va. 
12 TMA 2.85 [3.16), fol. 55 vb. 
13 TMA 1.4 rubrica de exemptionibus, fols.8rb-Urb. 
l' TMA 2.7, fo1.17va; TMA 2.91 [3.22), fo1.56va-b. 
\j Einerseits insistierte Durant deshalb feierlich auf gebührendem Respekt vor dem König und 
auf der Verpflichtung der Geistlichen, dem König ihre Treue zu wahren; TMA 2.6, fol.16 rb; 
TMA 2.71 (dieses Kapitel ist in den Drucken zerstückelt; die Bruchstücke finden sich dort am 
Anfang von 2.71, in der Mitte von 3.30 und am Ende von 3.1, fols.49rb-51 va, 60va-61 rb und 
52 rb-vb, in dieser Reihenfolge), mit häufiger Berufung auf wisigothische Texte. Andererseits be­
harrte er aber auch energisch auf der Überordnung der Kirche und zitierte die entsprechenden 
klassischen Texte von der Konstantinischen Schenkung (0.96 c.13-14) über Nikolaus' Il. "Om­
ncs" (D. 22 c.1), Innozenz' IIl. "Solite" (X. 1.33.6) und "Novit" (X.2.1.13, die berühmte Grundlage 
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nungsverständnisses fand er einerseits in dem bekannten gelasianischen Kanon über 
die zwei Gewalten, den er übrigens in königsfreundlichem Sinne absichtlich falsch zi­
tierte, gewissermaßen im Gegenzug zu Gregors VII. unvollständigem Zitat desselben 
Kanons in papstfreundlichem Sinne 1G

, und andererseits im dreizehnten Kapitel des 
Römerbriefs, das nach Durants Meinung alle Gewalten zu absoluter Unterwerfung 
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für kirchliches Eingreifen in weltliche Belange "ratione peccati") bis zu Nikolaus' III, "Funda­
menta militantis ecclesie" (VI.1.6,17); s. TMA 2,9, fols, 17 vb-18 ra; TMA 2,93 [3,24), fols, 57 va-
58ra. Durant vertrat also eine ausgesprochen charakteristische Verbindung vom Dualismus der 
Gewalten mit einem monistischen Ordnungsbegriff, aus dem die Überordnung der Kirche 
folgte: "Videretur ideo utile, si absque scandalo fieri posset, hec taliter secularium principum au­
ribus inculcari quod cognoscerent nullam si bi fieri iniuriam cum ecclesia se de aliquibus casibus 
sccularibus intromittat, ct quod distinguerentur iura ecclesiastica et secularia, cum hoc videatur 
eonsonum iuri, x, di. quoniam, xcvi. di. cum ad verum, et ca. duobus," TMA 2,9, foL 18 ra; vgL 
D,10 c.8, D,96 e6, D.96 el0. Diese Verbindung ist in seiner entscheidenden Forderung nach all­
gemeinen Konzilen bezeichnenderweise am deutlichsten formuliert, wo er einerseits von einer 
einzigen res publica spricht und andererseits Papst und Könige genau gleich behandelt: "Videre­
tur esse salubre consilium pro re publica et pro dictis administratoribus rei publice quod sic sub 
ratione, ut premissum est in rubricis proximis, limitaretur potestas eorundem quod absque certo 
consilio dominorum cardinalium dominus papa, et reges ac principes absque aliorum proborum 
consilio, sicut hactenus in re publica servabatur, non uterentur prerogativa huiusmodi potestatis, 
pütissimc aliquid conccdendo contra concilia et contra iura approbata communiter, ct quod con­
tra dicta concilia et iura nihil posse nt de novo statue re vel concedere nisi general i concilio convo­
eato, cum illud quod omnes tangit seeunclum iuris utriusque regulam ab omnibus debeat comm­
unitel' approbari." TMA 1.4, foL 7 rb. 
16 Im Decretum Gratiani, D.96 el0., heißt es: "Duo sunt quippe, inperator auguste, quibus prin­
cipaliter hic mllndlls regitur: auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas. In quibus tanto gra­
vius est pondlls sacerdotllm, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino sunt reddituri 
exarninc rationcm." Gratians Version beruhte wiederum auf Gregors VII. Auslassung der beacht­
lichen Einschränkung, die Gelasius in seinem Brief an Kaiser Anastasius seiner Erklärung prie­
sterlicher Überordnung hinzugefügt hatte: "Si enim quantum ad ordinem pertinet publicae disci­
plinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque pa­
rent rcligionis antistites, ne vel in rebus mundanis exclusae videantur obviare sententiae; quo, oro 
te, decet affectu eis obedire, qui praerogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis?" Vgl.Jiilgen 
iHil'lbkc und AmoU !3iibler, Kaiser und Papst im Konflikt (Historisches Seminar 8, Düsscldorf 
1988) 20 f., 63, mit H, IV und /1.]. Carlvlc, A History of Mediaeval Political Theory in the West, 6 
Bde. (Edinburgh-London 1903-1936) 1, 191 n, 1. Durant dagegen schreibt in TMA 1.2, fol.4vb: 
"Si itaque duo a quibus regitur humanllm genus sicut a ministris dei, vidclicet ecclesiastica aucto­
ritas et regalis potestas, sicut Gelasius papa scribit Anastasio irnperatori, xcvi. distinctione, duo 
sunt, vellent intendcrc ad dictam reformationern et salubre regimen hurnani generis, .... " Er er­
setzt also "principaliter" durch "sinIt a ministris dei" und "auctoritas sacra pOl1tificum" durch 
"ecclesiastica auctoritas" und läßt den Rest weg. Das ist eine ziemlich deutliche Spitze gegen 
"Unam sanctam". Nicht unähnlich schreibtJo!;anncs 1/01/ Paris, De regia potestate et papal i c. 10 
(cd, hitz l3Icicmtcin, Stuttgart 1%9) 11 0 f., 113: "Sic SUl1t distinctae [spiritualis potestas et secllla­
ris] quod una in aliam non reducitur, sed sicut spiritualis immediate a Deo, ita et temporalis. '" 
Dicit enim Apostolus Ad Romanos xiii (4-6) de rege et principe: ,Si malefeceris, time' Non enirn 
sine causa gladium portal. Dei enim minister est, vindex malorum in ira' etc. Et infra: ,Ideo pra­
estatis tributa. Ministri enim Dei sunt.' Non dicit ,papae' sed ,Dei'!" Im Tractatus Minor, TMI 8 
[3,31), fol.61 vb, unterließ es Durant bezeichnenderweise, den Text in seinem Sinne zu ändern: 
"Duo a quibus seCUndlllTI Gelasium papam principaliter hic mundus regitur, videlicct auctoritas 
sacra pontificum et regalis potestas " .. " 
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unter das Recht verpflichtete, nicht obwohl, sondern weil sie von Gott eingesetzt 
waren!7. 

Dieses Ordnungsverständnis war so weit gefaßt, daß es ohne weiteres Positionen 
miteinander verbinden konnte, die aus moderner Sicht unvereinbar zu sein scheinen: 
der "Konziliarist" Durant war in der Lage, die "papalistische" Schrift seines Erzbi­
schofs Aegidius Romanus "De ecclesiastica potestate" zweimal nicht nur zu erwähnen, 
sondern seinen Lesern nachdrücklich als unüberholte Darstellung des Verhältnisses 
der kirchlichen zur weltlichen Gewalt zu empfehlen!8. Daraus folgt keineswegs, daß 
Durant unfähig gewesen wäre, die Unvereinbarkeit seiner "konziliaren" mit Aegidius' 
"papaler" Theorie zu erkennen !9. Es folgt vielmehr, daß er die offensichtlich zuneh­
menden Spannungen zwischen Weltklerus und Papsttum wie auch zwischen staatli­
cher und kirchlicher Gewalt als eine tödliche Gefahr für die Kirche ansah; denn wie 
Gregor VII. und Aegidius war er davon überzeugt, daß die Freiheit der Kirche von 
ihrer Einheit abhing - nur daß er das Papsttum für die Uneinigkeit der Kirche ver-

17 "Quod dominus papa et reges debeant servare premissa in lege et in evangelio, conciliis, et 
iuribus approbatis contenta, de facili potest ostendi. Nam potestas eorum a deo est et gue ab cis 
ordinata sunt a deo ordinata existunt sicut ait Apostolus ad Romanos xiii., xi. g. iii. gui resistit, et 
c. imperatores, x. di. guoniam idem mediator, xcvi. di. Clun ad verum, xxiii. g. iiii. qucsitum. Ordo 
<lutCll1 ll1elior non potest esse in regimine eorundell1 quam quod in corUll1 regimine deo, a quo 
corum proccssit potestas et cuius regirnini debet conformari rcgimcn orbis, lxxxix. di. ad hoc, xvi. 
q. i. ad hoc, inquantum possunt sunt conformes." TMA 1.3, foI. 5 ra. VgI. C.ll q.3 c.97-98, D.I0 
e.8, D.96 c.6, C.23 q.4 c.45, D.89 c.7, C.16 g.1 c.63. 
18 "De potestate ecclesiastica super temporales dominos el dominia temporalia. Istam rubricam 
non proscquor nee etiam lxxii. de presenti propter librum quem de contentis in dictis duabus ru­
bricis reverendus in Christo frater Egidius Bituricensis archiepiscopus, in quo profunditas et sub­
limitas vigent scientie, copiose et utilitcr edidit, in quo plcnius videri possunt pertinentia ad istas 
duas rubricas quam posset hic explicari." TMA 2.95 [3.26), foI. 58 rb-va. V gI. die Parallele in TMA 
2.72 [3.3), fols. 52 vb-53 ra. AndrCClJ Poscb, Die Rcformvorschläge des \Xlilhclm Durandus jun. auf 
dem Konzil von Viennc, in: MÖIG Erg. Bel. 11 (1929) 2891., und Ell'ald fHiiller, Das Konzil von 
Vienne, 1311-1312: Seine Quellen und seine Geschichte (Münster 1934) 596 n. 40, gingen 
offensichtlich fehl darin, diese Stelle als Hinweis auf Aegidius' "De regimine principum" Zll 

in terpretiercn. 
19 Ebensowenig wie der "Papalist" Aegidius davon Abstand nahm, auf dem Konzil von Vicnne 
zusammen mit Durant gegen Exemtionen zu kämpfen, wie er es schon seit den 1280er Jahren 
getan hatte; vgI. tIlii//CI; Vienne 495 f.; Yl'es /l[.j. COligill; Aspects ecclesiologigues de la querelle 
cntre mcndiants et seculicrs dans la see(ll1de moitie du XIW siecle et le debut du XIV<, in: 
AHDLM 36 (1961) 1411.; /)aimcl DOllie, Thc Confliet bctwecn the SeCLtlars and the Mendicants 
at the University of Paris in thc Thirteenth Century (London 1954) 28 und n. 3; P. Gm/ien, Hi­
sloire de la fondation et de l'evolution de l'ordrc des Frcres Mineurs au XIW siede (Paris 1928) 
349; und insbesondere folgende von COllgcll; Aspects 142 n. 358, zitierte Stelle aus Aegidius' 
Traetatus contra exemptos c . .3 (Rom 1555) foI. 23 v: "Summus Pontifex intelligitur ordinarius 
ubique et posse ad se reservare ordinariam et immcdiatam cognitionem cujuslibet Ecclesiae. Hoc 
lamen non obstante quilibet praelatus in dioecesi habet cognoseere causas illius dioecesis, et est 
ordinarius in tota sua dioecesi: quod ideo contingit quia praelati sunt assumpti in pm-tem sollici­
llldinis; sed Summus Pontifex assumptus cst in totalem plenitudinem potestatis. Et qllia totum 
stat simul cum parte, ideo sinll!1 stat immediata jurisdictio, etiam ordinaria, Summi Pontificis, 
cum ordinaria jurisdictione cujllscumquc praelati. Et quia cxemptio hoc tollit, ct privat jurisdic­
tioncm mediam praelatorum, ideo quaedam inordinatio dici potest: quia faeit de jure praelato­
rum non jus." Das war auch Durants Ansicht. 
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antwortlich machte. Der Sinn seiner Konzeption war, die Gegensätzlichkeit der in der 
Kirche miteinander konkurrierenden Positionen durch eine Reform an Haupt und 
Gliedern aufzuheben. Dieser Sinn ist durch Begriffe wie "konziliaristisch" und "papa­
listisch" nicht zu erfassen, da sie eben jene Polarisierung bereits voraussetzen und 
implizit bestätigen, die sich Durant zu verhindern bemühte20 

Damit sind die entscheidenden Probleme genannt, die sich jedem in den Weg stel­
len, der die Rezeption von Durants Traktat erforschen möchte: seine begriffliche 
Grundlage ist so breit, und die darauf ruhenden Vorschläge sind so umfassend und 
vielgestaltig, daß es kaum eine Episode in der Geschichte der Kirchenreform des spä­
ten Mittelalters und der frühen Neuzeit gibt, bei der eine Beziehung zu Durant nicht 
denkbar wäre. Die Konstanzer Konziliaristen, die sich mit "Frequens" seine Zehnjah­
resperiode für allgemeine Konzile zu eigen machten, die Protestanten, die den Prie­
sterzölibat beseitigten, aber auch die Väter von Trient, die Priesterseminare einrichte­
ten, trafen Maßnahmen, auf deren geistige Urheberschaft Durant einen gewissen An­
spruch erheben kann. Dem steht aber auf der anderen Seite die Tatsache gegenüber, 
daß der Traktat eben eine Gelegenheitsschrift war, die in keine der Überlieferungstra­
ditionen paßt, die diesem Kolloquium zum Gegenstand dienen. Er ist kein Werk der 
Schule und keines, an dem ein spezifisches berufliches Interesse hätte bestehen kön­
nen. Dementsprechend schwierig ist es, seine Rezeption zu verfolgen. 

Diese Schwierigkeit wird noch in ganz erheblichem Grade durch Durants Schreib­
methode vergrößert. Er bemühte sich nämlich mit großem Erfolg darum, seine Ge­
danken so vollständig wie möglich in die Worte des Kirchenrechts zu kleiden. Sätze, 
die er selbst verfaßt hat, sind relativ selten bei ihm zu finden, häufig aber eine derartige 
Masse von Zitaten des kirchlichen und weltlichen Rechts, vor allem aus der Samm­
lung Pseudo-Isidors, dem Dekret Gratians und dem Liber Extra, daß sein Werk eine 
Art kanonistischer Cento genannt werden kann 21 Nun bewies er bei der Auswahl die­
ser Zitate ebenso große Kenntnisse des Rechts wie Originalität in seiner Anwen­
dung22

. Es ist deshalb durchaus denkbar, daß seine größte Bedeutung in der Art und 

20 Auch "Episkopalismus" führt meiner Meinung nach nicht viel weiter, da dieser Begriff nur ei­
nen Teil des Ganzen erfaßt, das Durant mit "salubre regimen humani generis" oder "res publica" 
oder "monarchia" oder, in Anlehnung an Gregor l. und D.89 c.7, als "magnus ordo differentic" 
bezeichnete. 
2t Der Tractatus Maior enthält mehr als 2000 Zitate. Etwa die Hälfte stammt aus Gratians De­
kret. Der Rest stammt, mit abnehmender Häufigkeit, aus Pseudo-Isidor, dem Liber Extra, der Bi­
bel, dem Corpus luds Civilis und dem Liber Sextus. Die bloße Häufigkeit, mit der Durant seine 
Quellen benutzte, läßt natürlich nicht eindeutig auf die Bedeutung schließen, die er ihnen bei­
maß. Er betonte ganz entschieden die Kanones der Konzile des Altertums. Ebenso finden sich in 
der Rubrik "De limitanda potestate superiorum", TMA 1.3, fols. 5 vb-6 vb, Zitate aus Augustin. 
De civitate dei, Valerills IH{/.X'illlllJ~ facta et dicta memorabilia. Cicero, De officiis, und in einem 
bisher unerkannten Einzelfall aus jobanlleJ L'OII Sälüblil)~ Policraticus 4.11, die zwar dem Aus­
maß nach kurz, der Substanz nach aber ganz entscheidend wichtig für Durants Gedankengänge 
sind. 
22 So urteilt Brian Tierney: "Guilielmus Durantis displayed a familiarity with Decretist literature 
exceeding that of any contemporary except Guido de Baysio, and an ingenuity in marshalling the 
Decretist texts in support of his own views that was quite unparalleled." Tiernt:J; Foundations 
191. 
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Weise liegt, in der er nicht nur die Benutzung dieses oder jenes Kanons in seinem 
Sinne beeinflußt haben mag, sondern die Perspektive auf das Kirchenrecht im ganzen 
veränderte, vertiefte und vor allem historisierte. Aber gerade dieser Einfluß ist der Na­
tur der Sache nach besonders schwer nachweisbar: es mag zwar durchaus jemand 
durch Durant davon überzeugt worden sein, sich zum Beispiel auf den Kanon "De 
quibus causis" oder auf die wisigothischen Konzile der Antike zu berufen, um für eine 
größere Rolle der Konzile in der Kirche einzutreten, aber er wird, sich dann eben auf 
"De quibus causis" und die wisigothischen Konzile selbst berufen und kaum auf Du­
rant, so daß es so gut wie unmöglich ist, festzustellen, ob Durant seine Finger dabei im 
Spiele hatte23 Es mag auch durchaus sein, daß von Durants Versuch, das päpstliche 
Dekretalenrecht init Hilfe der pseudo-isidorischen Konzilskanones historisch aus den 
Angeln zu heben, eine gerade Linie zu dem Nachweis Lorenzo Vallas führt, daß die 
pseudo-isidorischen Papstbriefe gefälscht waren. Aber wie man eine solche Linie 
empirisch verfolgen soll, ist mir ganz unklar. 

Manchmal hat man natürlich Glück. Nicolaus Cusanus zitiert in seiner Concordan­
tia catholica zum Beispiel die Kanones "In novo testamento" von Pseudo-Anaklet 
(D.21 c.2) und "Loquitur Dominus ad Petrum" von Cyprian (C.24 q.l c.18), um zu be­
weisen, daß Petrus keine größere Macht von Christus erhalten hätte als die anderen 
Apostel 24

. Das sind Allerweltskanones25
. Dennoch hat sein Herausgeber Gerhard Kal­

len völlig recht, wenn er in einer entsprechenden Fußnote auf Durants Traktat als 
Quelle verweist, denn erstens spielen diese beiden Kanones in der Tat eine entschei­
dende Rolle für Durants Argumentation gegen das Papsttum, und zweitens wissen 
wir, daß Nicolaus eine Handschrift von Durants Traktat besaß, die cl' nicht nur sorg­
fältig genug las, um sich über den Kopisten zu beschweren, sondern in der er auch 

2j In TMA 1.4, fol. 7 rb, zitiert Ourant "Oe quibus causis" (0.20 c.3) neben 0.21 c.2, X.1.29.21, 
Cod. 6.42.32.1 und Cod. 7.14.3, als Hauptgrundlage für seine Forderung nach allgemeinen 
Konzilen. Für seine positive Einstellung zu den wisigothischen Konzilen vgl. insbesondere 
TM!\ 2.11, fols.18rb-21ra, und TMA 2.71 [2.71, 3.30, 3.1], fols.49 rb-51 va, 60va-61rb, 
52 rb-vb. 
2·' :YiW/({lIJ ClI.WI//IJ, Oe Concordantia catholica 2.15 (cd. Gerbcm/ Kal!m, Opera omnia 14, 
Hamburg 1963) 150 und n. 8. 
25 0.21 c.2, ein Kanon, in dem die Bischöfe als Nachfolger der Apostel und die Priester als 
Nachfolger der "discipuli" charakterisiert werden, gehört schon seit dem zwölften Jahrhundert zu 
den am hiiufigsten zitierten Anleihen aus Pseudoisidor, die sich überhaupt in Gratians Dekret 
finden lassen, und wurde insbesondere seit dem Streit zwischen dem Weltklerus und den Mendi­
kanten in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts ganz energisch ins Feld geführt, um 
den "status ecclesie" gegen das Papsttum und die Mendikanten zu verteidigen; vgl. [[ont Fubr­
I/hlllll, Einfluflund Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen, 3 Bde. (Schriften der MGH 
2ft, Stuttgart 1972-1974) 1, 569 1.; 7i(/'IIe)~ Foundations 321., 169 1.; COlIg(//~ Aspects 611.; Kurt 

.si-b/tJer, Anfänge des Gallikanismus im 13. Jahrhundert (Historische Studien 314, Berlin 1937) 
80; jolm !tEe/rronE, The Ecclesiology of the Parisian SeCLIlar Masters 1250-1320 (Ph.D. Thesis, 
Cornell University 1972) 62-64,145. C.24 q.l c18 bietet aus der bekannten Cyprianischen Sicht 
Unterstützung für 0.21 c.2. Es gibt denmach eine lange Reihe von möglichen Quellen, denen 
Nicolaus Cusanus seine Kenntnis dieser beiden Kanones verdanken könnte. 
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gerade diese beiden Kanones eigenhändig hervorhob26 Da kann es keinen Zweifel 
geben, daß Durant ihm zu diesem Zitat verholfen hat. 

Ein ähnlicher Zusammenhang läßt sich für Pien'e d'Ailly nachweisen. Es ist schon 
Paul Viollet aufgefallen, daß sich d'Ailly in seinem Tractatus super reformatione eccle­
sie in manchen Einzelheiten an Durants Traktat anlehnte27 So wiederholte er zum 
Beispiel die für Durant charakteristische Forderung, daß jede bischöfliche Bibliothek 
eine Kopie der Konzilskanones enthalten müsse, mit der Bemerkung, daß der "mag­
nus liber conciliorum generalium" sehr selten geworden, obwohl er doch "perutilis et 
necessarius" sei2s. Desgleichen forderte er, Provinzkonzile mindestens einmal alle drei 
Jahre stattfinden zu lassen, und berief sich dafür auf einen Kanon aus Karthago und 
einen aus Toledo, von denen keiner in Gratians Dekret vorkam, die aber beide, und 
zwar an derselben Stelle, ausgiebig von Durant zitiert wurden29

. Da kann es kaum 
einen Zweifel geben, daß Ailly diese beiden Kanones in Durants Traktat gefunden 
hatte30 

Aber sowohl das Beispiel des Nikolaus von Kues wie das des Pierre d'Ailly sind 
Ausnahmen. Meistens fehlt es an Indizien, mit deren Hilfe man beurteilen könnte, ob 
ein Autor einen bestimmten Kanon deshalb benutzte, weil er ihn unter den insgesamt 
mehr als zweitausend Zitaten gefunden hatte, die Durant in seinem Traktat unter­
brachte, oder ob er sich aus anderen Gründen über seine Bedeutung im klaren war. 

16 In Kues, St. Nikolaus Hospital Ms. 168, fol. 95 r, annotiert Nikolaus den Beginn von Durants 
langem Zitat aus 0.21 c.2 und C.24 q.l c.18 mit den Worten "Petri eminentia". Vgl. TMA 1.4 
"Oe exemptionibus", fols. 8 vb-9 ra. Auf der ersten Seite seiner Kopie kritisierte der Cusanus den 
Schreiber: "Liber iste corrupte multum scriptus est." 
27 Viollct, Guillaume Ourant 124-126. Philippe Le Preux, der den Oruck von Paris 1545 be­
sorgte, hatte diese Ähnlichkeiten schon im sechzehnten Jahrhundert bemerkt. Deshalb entschlofl 
sich wohl auch Fran~ois Clousier, in seiner Ausgabe von Ourants Traktat, Paris 1671, neben an­
deren berühmten Texten zur Reform der Kirche wie Nikolaus von Clcmanges, "Oe ruina et re­
paratione ecclesiae", und dem "Consilium de emendanda ecclesia" von 1536 auch Pien'e d'Aillys 
"Tractatus de reformatione" mitabzudrucken, wo er Probus' Beobachtung auf Seite 244 wieder­
gab. 
28 Durant forderte, "quod antiqua concilia in omnibus cathedralibus ecclesiis habcrentur." TMA 
2.73 [3.4], fol. 53 rb. O'Ailly erklärte: "Similiter in dictis ecclesiis, et maxime in metropolitanis, de­
berent esse notabiles librariae theologicae et juris canonici ac librorum moralium, et maxime ut 
magnus libcr conciliorum generalium, qui jam rarus est, licet sit perutilis et necessarius, a metro­
politanis in magnis ecclesiis procuraretur." Picn'e tI'/li/l}: Tractatus super reformationc ecclesie, 
in:JeCI/l Gmml, Opera omnia, 2 Bde. (cd. L. E du Pin, Antwerpen 1706) 2, 914. 
2'> D'ili/l): Tractatus super rcformatione 904, beruft sich auf 3 Carthaginense c.2 und 4 Toleta­
num c.3, die beide von Durant in TMA 2.11, fols. 18 vb-19 ra, zitiert wurden; vgl. Vio//e/, Guil­
laume Durant 126f. Durant hätte es übrigens vorgezogen, Provinzkonzile mindestens einmal, 
besser noch zweimal in jedem Jahr stattfinden zu lassen; s. TMA 2.11, fol. 18 rb-va. Allerdings 
kommt auch bei ihm die Oreijahresperiode vor: " ... certis aliis nihilominus super hoc executori­
bus et visitatoribus dcputatis in singulis regnis qui de triennio in triennium omnibus causis pro­
vincialibus interessent et llnum concilium post alium facerent celebrari." TMA 2.96, fol. 59 rb. 
Aber das ist nicht eindeutig formuliert und bezieht sich wohl eher auf die Frequenz, mit der 
diese "executores et visitatores" in einer bestimmten Provinz am Provinzkonzil teilnehmen soll­
ten, nicht auf die Frequenz des Provinzkonzils selbst. 
30 Und so folgert Vio//et, Guillaume Ourant 126, denn auch mit Recht: ,,11 nous pat'alt, par suite, 
legitime et mcme necessaire de conclure que Pierre d'Ailly a lu et utilise Guillaume Ourant." 
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Namentliche Hinweise auf Durant sind mir bisher überhaupt nicht begegnet - abge­
sehen von Bossuet, der sich 1682 ganz am Ende unserer Periode ausdrücklich auf Du­
rant berief, um die Rechtmäßigkeit der vier gallikanischen Artikel zu bekräftigen, die 
die französischen Bischöfe im Streit mit dem Papst unter Berufung auf das Konzil von 
Konstanz soeben erlassen hattenJl

. Im günstigsten Falle kann man Übereinstimmun­
gen finden wie bei Job Vener, der in seinem Avisament zur Reform der Kirche von 
1417 lobend einen "liber generalium conciliorum habitorum in temporibus nos prece­
dentibus" erwähnt, aus dem zu entnehmen sei, daß der Verfall der Christenheit nicht 
durch verdammenswerte Naturtriebe, Raffgier oder Wollust verursacht worden sei, 
sondern rein durch schlechte Gewohnheiten, wie sie nicht einmal die Heiden gehabt 
hätten J2

. Das paßt zwar gut auf Durants Traktat, sagt uns aber nichts Genaues über die 
Bedeutung, die Job Vener Durants Ideen in Einzelheiten beigemessen haben mag -
von anderen Lesern ganz zu schweigen -, und steht in einem kläglichen Mißverhältnis 
zu der Frage, ob und wie denn nun die Zehnjahresperiode aus Durants Traktat in 
"Frequens" gelangt sein mag. Weitaus schwieriger wird die Sache noch bei Texten wie 
zum Beispiel Jean Gersons "De potestate ecclesiastica" oder "De ruina et reparatione 
ecclesie" des Nikolaus von Clcmanges, die in ihrer Konzeption und in manchen Ein­
zelheiten an Durants Traktat anklingen, aber ohne ihn zu zitieren und ohne daß sich 
ohne weiteres feststellen ließe, ob sie sich auf ihn beziehen. 

Die Weite des Feldes, auf dem Durants Traktat hätte rezipiert werden können, 
steht also in einem krassen Mißverhältnis zu unseren Mitteln, seine tatsächliche Re­
zeption zu belegen. Dennoch gibt es zwei Ansatzpunkte, von denen aus relativ schnell 
zuverlässige Einsichten gewonnen werden können. Der eine ergibt sich aus den Infor­
mationen, die wir über das Konzil von Vienne besitzen, der andere aus unseren 
Kenntnissen zur Geschichte und Verbreitung der Handschriften und Drucke des 
Traktates. 

Als Johannes Haller 1903 sein unüberholtes Buch zu Papsttum und Kirchenreform 
veröffentlichte, glaubte er noch mit Sicherheit behaupten zu können, daß Durant mit 
seinen Reformvorschlägen auf dem Konzil von Vienne keinen Erfolg gehabt hätte35 

Das ist nicht richtig. Spätestens seit 1934 wissen wir aus Ewald Müllers Darstellung 

JI j(/{(jIlCS Bhll;f;lle BOJ.l'lIel. Oeuvres de Bossuet, 43 Bde. (Versailles 1815-1819) 31,115-120; vgl. 
Viollei, Guillaume Durant 3 n. 3. 
12 "Patet hec malicia ... in libro generalium conciliorum habitorum in temporibus nos preceden­
tibus ... ct in aureo repertorio Speculatoris, ubi in particulari vidcntur omnium statuum mundi 
defectus et peccata, gue fidci el rei publice per mala exempla summe sunt nociva, quibus com­
muniter maior pars christianorum publice peccare solet ad libitum, eciam, guod peius est, absque 
omni impulsu nature aut aliquo luero vcl delectatione, sed ex sola mala consuetudine, quam 
eciam pagani non habent." job Vom; Avisament zur Reform eier Kirche, in: ller/ll{/Illl fleimpel, 
Die Vener von Gmünd und Straßburg (Veröffentlichungen des Max Planck Instituts für 
Geschichte 52, Göttingen 1982) 3,1297.154-1299.169. Für den Hinweis auf diese Stelle bin ich 
Jürgen Miethke zu Dank verpflichtet. Aus dem Zusammenhang geht eindeutig hervor, daß sich 
Vener nicht auf das Repertorium aureum des älteren Durant bezog, in dem dieser die Fragen des 
Kirchenrechts in der Reihenfolge des Liber Extra behandelte und damit eine Art Inhaltsangabe 
zum Decreturn und zum Liber Extra machte. Vener verwechselte einfach wie so viele andere den 
jüngeren Durant mit seinem Onkel. 
lJ jO/;(/IIIICS I [allel; Papsttum und Kirchenreform (Berlin 1903) 65 f. 
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des Konzils von Vienne, daß sich Durants Ideen in einer ganzen Reihe von Konzils­
beschlüssen niedergeschlagen haben, manchmal bis in den Wortlaut hinein, und 
durch die Clementinen in das Kirchenrecht Eingang fanden. Die Einzelheiten brau­
che ich hier nicht zu wiederholen, da sie bei Müller ohne weiteres nachzulesen sindH

. 

Aber selbst Müller ist es entgangen, daß sich unter den Fragmenten der Konzilsakten 
ein Text befindet, der sich direkt auf Durants Traktat bezieht und uns über den Ein­
druck unterrichtet, den er in Vienne hervorrief. Es handelt sich dabei um eine Zusam­
menfassung von Reformvorschlägen zur Verhinderung von Übergriffen weltlicher 
Herren auf die Rechte des KlerusJ5 . Im Hauptteil dieser Zusammenfassung be­
schränkte sich ihr Autor darauf, die Vorschläge, die von verschiedenen Bistümern und 
Kirchenprovinzen eingereicht worden waren, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach 
rein sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen. Aber zum Schluß richtete er sein beson­
deres Augenmerk auf gewisse "allgemeine Vorschläge, die es zu weit führen würde, 
hier in allen Einzelheiten aufzuführen ... , da sie die obenaufgeführten Artikel nicht 
genau betreffen, sondern sozusagen Vorschläge zur Reformation des Universums 
sind"JG. Diese "Vorschläge zur Reformation des Universums" stammten aus der Kir­
chenprovinz Bourges. Das alleine legt schon die Vermutung nahe, daß Durant ihr Au­
tor war, denn außer ihm waren nur zwei weitere Bischöfe aus Bourges auf dem Konzil 
von Vienne vertreten: sein Erzbischof Aegidius Romanus und der Bischof von Limo-

.H 1Wille/; Konzil von Vienne 591-610. Müllers Index s. v. "Wilhclm Duranti jun." gibt hervorra­
gend detaillierte Hinweise auf die zahlreichen Stellen, wo Müller einen Zusammenhang zwi­
schen Durants Vorschlägen und den Konzilsdekreten erkannte. Um nur zwei Beispiele zu nen­
nen: Erstens war Durant einer von vielen, die sich mit Erfolg für die Bestätigung von "Super 
cathedram" einsetzten, d. h. die Bulle, mit der Bonifaz VIII. eine für den Weltklerus relativ vor­
teilhafte Regelung seines Verhältnisses zu den Bettelorden getroffen hatte, die Benedikt XI. 1304 
zur Erbitterung der Bischöfe widerrufen hatte, und die Clcmens V. in der Schlußsitzung des 
Konzils von Vienne nur sehr widerwillig und nur auf wiederholtcs Drängen des Konzils hin wie­
der bekräftigte: "sacro instante et approbante concilio" ist die ungewöhnliche Approbationsfor­
mel, die Clemens nur hier benutzte; vgl. iVlii!!o; Konzil von Vienne 491-564, hier 547-552, und 
Clcm. 3.7.2 mit TMA 2.85 [5.16], fol. 55 vb; siehe auch f\Iarrone, Ecclesiology 189-200. Zweitens 
war Durant höchst persönlich für ein Dekret verantwortlich, in dem das Konzil nicht nur alle, 
die einen Bischof persönlich angegriffen oder an einer Verschwörung gegen seine Person teilge­
nommen hatten, ipso facto mit der Exkommunikation bestrafte, sondern auch deren Kindern 
und Enkeln den Zugang zu allen Pfründen in ihrer Diözese ohne Hoffnung auf Dispens ab­
schnitt, eine Maßnahme, die Durant in seiner eigenen Diözese schon vor 1300 erlassen und 1302 
durch Bonifaz VIII. hatte bestätigen lassen: vgl. TMA 2.94 [3.25], fol.58 ra-b; Clem. 5.8.1; 13oni­
jCIZ VIII., Les registres de Boniface VIII, 4 Bde. (ed. (,: Dt;r;ard, iH. Fa/lton, und 11. ifJolllas, Paris 
1884-1939) 3,631 Nr. 4985; AIiillet; Das Konzil von Vienne 475-479; Viollet, Guillaume Du­
rant 6; LO/li,' [',tI!ettl; Guillaume Dumml, in: Dictionnaire de droit canonique 5 (1953) 1220. Du­
rant selbst hatte etwas weitergehend von all denen gesprochen, die Kirche oder Klerus "verletzt" 
hatten. 
J5 Gedruckt bei r!,/IIZ Fhr!e, Ein Bruchstück der Acten des Concils von Vienne, in: Archiv für 
Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 4 (1888) 361-470, hier 399-417. ilJülln; Kon­
zil von Vienne 471-47.3, war mit dem Text selbst natürlich vertraut, aber ihm entging die Bezie­
hung zu Durants Traktat. 
36 "Adduntur tamen aliqua generalia, que longum esset omnia particulariter hic ponere et sunt 
distincte in quaterno remediorum; nec faciunt ad articulos singulariter supra distinctos; sed sunt 
q uedam provisiones generales ad reformationem universi." Ehrte, Ein Bruchstück 415-417, hier 
415. 

n·············.·.·······.·:· ... · .. '·· ': y~ 
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ges J7 . Die Vermutung verhärtet sich zur Sicherheit, wenn man den Inhalt der wenigen 
Einzelheiten betrachtet, die der Verfasser erwähnt, denn dabei handelt es sich aus­
nahmslos um Vorschläge, die sich in Durants Traktat belegen lassen und zum Teil 
ausgesprochen typisch für ihn sindJ8

. 

Daß sich dieser Bericht über die Vorschläge der Kirchenprovinz Bourges direkt auf 
Durants Traktat bezieht, ist für uns aus zwei Gründen interessant: Erstens sind dies 
anscheinend die einzigen Vorschläge, die dem Konzil von Vienne nachweislich aus 
der Provinz Bourges vorgelegt worden sind, so daß Durant als eine Art offizieller Spre­
cher für seine Provinz in Vienne aufgetreten sein könnte. Das würde erklären, warum 
gerade er ein derartig gründliches Reformgutachten verfaßte, und es paßt gut zu einer 
Tradition, in der das Bistum Mende, dessen Leitung Durant damals übernommen 
hatte, schon vor mehr als zwanzig Jahren eng mit dem Erzbischof von Bourges zusam­
mengearbeitet und ihn im Kampf gegen die Bettelorden unterstützt hatte39

. Zweitens 
aber lernen wir so ein wichtiges Zeugnis für die Aufnahme kennen, die Durant in 
Vienne erfuhr. Die Beschreibung der Reformvorschläge aus Bourges stammt nämlich 
von dem Kardinalskomitee, das Clemens V. eigens zu dem Zweck bestellt hatte, alle 
dem Konzil eingereichten Reformvorschläge zu sichten und in eine für die Konzils­
verhandlungen geeignete Form zu bringen40

; sie gibt uns also Aufschluß über die Re­
aktion der Kurie - und die war eher zurückhaltend. Ein Historiker des zwanzigsten 
Jahrhunderts wie Müller mag zwar von der Weitsicht der Vorschläge aus Bourges an­
getan gewesen sein, aber der Kardinal, der dem Papst darüber berichtete, meinte, sie 
seien "in mancher Hinsicht nicht nur schwierig, sondern unmöglich zu verwirkli­
chen"41. 

Dies ist das erste konkrete Anzeichen der ablehnenden Haltung, der Durant in 
Vienne von seiten der Kurie begegnen sollte; es blieb aber nicht das einzige. Aus zwei 

J7 ,Hiillt'!; Konzil von Vienne 664. Der exemte Bischof von Le Puy nahm ebenfalls am Konzil 
teil. 
J8 SO verbinden die Vorschläge aus Bourges in genau derselben Weise wie Ourant zwei an sich 
verschiedene Forderungen: die Strafen für Attentäter auf die Kirche auf ihre Verwandten auszu­
dehnen und die kanonischen Fristen für Exkommunikationen einzuhalten; vgl. TMA 2.94 [3.25], 
foI.58ra-rb, mit Ebrte, Ein Bruchstück 415-416; weitere Übereinstimmungen finden sich in der 
Forderung, die Fälle, in denen nach Bonifaz' VIII. Konstitution "Quoniam" Exkommunikation 
vorgeschrieben war, genauer zu bestimmen (TMA 2.70, fol. 47 ra; vgl. X.5.11.19), sowie dem Vor­
schlag, die sogenannten "defensores ecclesiae", die im Altertum üblich gewesen seien, wieder 
einzurichten (TMA 2.40, fol. 34 ra), und in der Beschreibung der Exkommunikation als "mucro 
cpiscopalis" oder "mortalis" (TMA 2.38, fol.33 ra und TMA 2.28, fo1.28 ra). 
J<) Zwei Kleriker aus Mende spielten eine wichtige Rolle auf dem Provinzkonzil von Bourges im 
September 1286 und bei der französischen Botschaft an Honorius IV. aus demselben Jahr: Paul 
Banciani aus Rodez, Generalvikar des Bischofs von Mende, und Peter von Rodez, Propst von 
Mende; s. jJt/lemon Glorieux, Prclats fran<;ais contre religieux mendiants, in: Revue d'histoire de 
l'Eglise de France 11 (1925) 324-330. 
ioD Zu diesem Komitee s. iHiillCl; Konzil von Vienne 117 f. 
." "Meo iudicio [in: add. Ehrle] aliquibus non solum continent difficultatem sed et impossibilita­
tem." Ehrle, Ein Bruchstück 415. iHii!!CI; Konzil von Vienne 471, meinte dagegen: "So werden 
hier endlich einmal grundsätzliche Erwägungen angestellt, die uns natürlich einen ganz anderen 
Einblick in die hier umstrittenen Probleme geben als jenes Gewirre von Einzelbeschwerden und 
Remedia." 
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Briefen, die Johannes XXII. einige Jahre später an den König und die Königin von 
Frankreich richtete, erfahren wir, daß Durant mit seinen Vorschlägen bei Clemens V. 
auf keine Gegenliebe stieß42 Nun war Johannes XXII. Durant zu jener Zeit nicht son­
derlich gut gesonnen, unter anderem vielleicht auch deshalb, weil Durant sich Cle­
mens V. widersetzt hatte, als dieser einen Neffen des zukünftigen Papstes zum Archi­
diakon von Mende befördern wollte43 . Deshalb mag es wohl übertrieben sein, wenn 
Johannes einige Jahre nach dem Abschluß des Konzils behauptete, Durant hätte in 
Vienne versucht, mit seinem Buch ein Schisma zwischen dem Papst und den Bischö­
fen zu bewirken44

• Wäre es wirklich so schlimm gewesen, hätte Clemens dem Bischof 
von Mende zum Abschluß des Konzils kaum die üblichen Gnaden erwiesen45

. Aber 
auf der anderen Seite hatte Johannes XXII. als Kardinal Jacgues Duese nicht nur aktiv 
am Konzil von Vienne teilgenommen, sondern war auch Mitglied des Kardinalsko­
mitees gewesen, das den soeben zitierten Bericht verfaßt hatte, und dementsprechend 
ausgezeichnet über die Vorgänge in Vienne informiert46

. Deshalb haben wir keinen 
Grund, an seiner Erklärung zu zweifeln, daß Durant vom Papst zur Rede gestellt 
wurde, um Vergebung bat und ihm sein Buch "cum humilitate apparenti maxima" 
widmete'i7. 

Wir können sogar etwas weitergehen; denn wenn Johannes XXII. uns auch leider 
nicht genau zu verstehen gibt, was für ein Buch Durant dem Papst widmete, so ist es 

42 jobannes XXII., Lettrcs secretes et curiales relatives a la France, 3 Bcle. (ed. A. COllioll und 5: 
Clhnencet, Paris 1906-1972) 1,737-741 Nr. 849-850, beide vom 10.4.1319. EIalln; Papsttum 
und Kirchenreform 58 f., hat das V crdienst, als erster auf diese Briefe aufmerksam gemacht zu 
haben, hat sie allerdings auch überinterpretiert; vgl. Fa.ro!t, Die Erforschung 211. 
4J 1310 hatte Clemens V. im Rahmen eines umfassenden und komplizierten Austauschs mehre­
rer Pfründen im Besitz von mehreren Klerikern angeordnet, daß der Archidiakon von Mende, 
Fran~ois Andre, sein Amt auf Jacques dc la Rue, dcn Neffen Johanncs' XXII., übertragen solle. 
Dafür wurde ihm das Archidiakonat von Frcjus angeboten. Franc;ois Andre war bereits 1297 Du­
rants Nachfolger als Archidiakon von Mende geworden und genoß vermutlich sein Vertrauen.Je­
denfalls legten Durant und sein Kapitel beim Papst Protest ein, da nach alter Sitte nur ein Kano­
niker von Mende Archidiakon werden könnte. Der Papst reagierte in der Weise, daß er Jacques 
de la Rue zusätzlich zum Archidiakonat auch noch zum Kanoniker von Mende ernannte: s. Cl/'­
mtJIJ V, Regestum Clementis papae V. (Rom 1885-1888) 5, 341 Nr. 6144 vom 4.9.1310 und 6, 
107 f. Nr. 6726 vom 23.3.1311. Jacques de la Rue war 1317 gestorben, aber Johannes XXII. hatte 
das Archidiakonat sofort dem Bruder von Jacques übertragen: s.jo};ailneJ XXII., Lettres secrctes 
1,212 Nr. 267, 214 Nr. 279, 227 f. Nr. 302, 255-257 Nr. 337,340,342,344. 
·14 "Sed ipse intendens aliud forsitan quam pretendat, vidclicct scisma, quod absit, inter te et 
Sedem istam poncre SiCllt ct in Viennensi consilio inter felicis recordationis Clementem papam 
quintUlTI et prelatos studiose ponere laboravit, injuste conCjueritur secum agi." .!o!xwncJ X)(fl. 

Lettres sec[(~tes 1, 740 Nr. 850. 
'iS lHiil/l'I; Konzil von Vienne 593. 
,16 111ii/ll'l; Konzil von Viennc 118. 
,17 "In consilio siquidem Viennensi, contra felicis recordationis Clementem papam quintum, pre­
dcccssorem nostrum, cui ipsum fidelitatis vinculum astringebat, scisma suscitare voluit ct tcmpta­
vit librum contra ipsum et Sedem hujusmodi, sicut notum est fratribus nostris qui tunc aderant et 
multis aliis, fabricando, et demum cum hec ad prefati predeccssoris nos tri notitiam pervcnissent, 
librum ipsum cum humilitate apparenti maxima, eidem predecessori nostro, petita venia, assigna­
vit sicut sciunt qui reconciliationem hujusmodi procurarunt." jotJannes ,)()(fl, Lettres secretes 1, 
739 Nr. 849. 
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immerhin möglich, daß es nicht dasselbe war, das er für das Konzil von Vienne verfaßt 
hatte. Aus den Handschriften wissen wir nämlich, daß Durant, noch während das 
Konzil tagte, eine zweite, erheblich kürzere Schrift verfaßte, die ich Tractatus Minor 
genannt habe, und die in den Drucken wie in der Literatur bis vor kurzem ausnahms­
los als Teil des Tractatus Maior angesehen worden ist48

. Die Unterschiede sind aber 
ganz entscheidend, denn wenn der Tractatus Minor auch auf denselben Grundlagen 
beruht wie der Tractatus Maior, und wenn er auch kaum einen Vorschlag macht, der 
sich nicht schon im Tractatus Maior oft sogar verbatim belegen ließe, so enthält er 
doch ein ganz andersartiges Reformprogramm als der Tractatus Maior. Das liegt nicht 
daran, was er sagt, sondern daran, was er nicht sagt. Da ist nämlich keine Rede mehr 
von einer gründlichen Neubestimmung des Verhältnisses der Kirche zum Staat, keine 
Rede mehr von einer Widerrufung aller Exemtionen, und schon gar keine Rede mehr 
von einer neuen Rolle für allgemeine und Provinzkonzile - kurzum, keine Rede mehr 
von grundsätzlicher Kritik an der Kirchenverfassung. Stattdessen betont Durant nun­
mehr die primatiale Rolle des Papstes und konzentriert sein reformatorisches Augen­
merk scharf auf drei spezifische und weniger kontroverse Themen: die Ausbildung 
des Klerus, die Verbesserung der Seelsorge und die Vereinheitlichung der Liturgie. 
Der Tractatus Minor enthält also ein stark reduziertes und, zwar nicht in den Grundla­
gen, wohl aber in der Tendenz gänzlich verändertes Reformprogramm, das auf die ra­
dikalen Änderungen in der Kirche verzichtete, die den Maior berühmt gemacht haben 
und eben deshalb die Mißbilligung Clemens' V. und Johannes' XXII. hervorgerufen 
hatten49 . Das legt die Vermutung nahe, daß Durant den Minor im Zusammenhang 
mit seiner Auseinandersetzung mit Clemens V. verfaßte. 

In gewisser Weise nimmt Durants Umgestaltung seiner Reformideen im Tractatus 
Minor das Schicksal der konziliaren Bewegung im ganzen vorweg: wie der Tractatus 
Maior als eine Art Manifest für die Maßnahmen gelesen werden kann, die das Konzil 
von Konstanz zur Bewältigung des großen Schismas in die Wege leitete, so kann der 
Tractatus Minor als ein Manifest für die Maßnahmen gelesen werden, die das Konzil 
von Trient nach der Konfrontation mit dem Papst und der Niederlage der konziliaren 
Bewegung in Angriff nahm. So hat Johannes Haller im Grunde doch recht behalten; 
denn wenn Durant auch einige seiner Ideen in Vienne durchsetzen konnte, so ist er 
doch mit seinem Plan, die Kirchenverfassung auf konziliarer Basis neu zu gestalten, 
gründlich gescheitert. Dieser Plan kam erst zur Zeit des großen Schismas und der 
konziliaren Bewegung zu Ehren. 

Dieser Eindruck wird durch die handschriftliche Überlieferung bestätigt50
. Wir wis­

sen von nur zwei Handschriften, die Anspruch darauf erheben können, im vierzehn-

48 hlsolt, A New View, passim. 
1,9 Diese Feststellung soll nicht den Eindruck erwecken, daß Durant im Tractatus Minor von je­
der Art von Kritik am Papsttum Abstand genommen hätte. Im Gegenteil, seine Aussagen übcr 
die Fehler des Papsttums sind in mancher Hinsicht pointierter als im Maior. Aber mangels eines 
Planes, die Kirchenverfassung in ihren Grundlagen zu ändern, haben sie eher den Charakter ci­
nes ohnmächtigen Moralisierens, wobei es um so leichter fällt, den Papst zu kritisieren, als die 
Verantwortung für die Reform der Kirche nunmehr gänzlich ihm überlassen bleibt. 
)0 Falls nicht anders angegeben, finden sich alle Belege für die hier folgenden Angaben in mei­
nen eingangs genannten Veröffentlichungen, wo auch weiterführende Literatur zitiert wird. 
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ten Jahrhundert geschrieben worden zu sein. Eine befand sich im Besitz Papst Bene­
dikts XIII. und muß leider als verloren gelten51

. Benedikt XIII. schätzte sie immerhin 
hoch genug, um sie in seine Bibliotheca Minor aufzunehmen, das heißt, in die Bücher, 
die er auf seinen Reisen durch Europa von 1403 bis 1411 mit sich nahm, während er 
den Großteil seiner Bibliothek in Avignon zurückließ. Obwohl wir für diese Hand­
schrift keinen früheren Beleg kennen als den von Anneliese Maier veröffentlichten 
Katalog der Bibliotheca Minor, ist es immerhin denkbar, daß es sich hier um dieselbe 
Handschrift handelt, die Durant eigenhändig Papst Clemens V. gewidmet haben 
soll52. Was aus ihr geworden ist, nachdem Benedikts Bibliothek in Peniscola aufgelöst 
worden war, habe ich leider nicht feststellen können. 

Die andere Handschrift, die wahrscheinlich aus dem vierzehnten Jahrhundert 
stammt, ist besonders wichtig53 . Sie ist nicht nur eine von nur zwei Handschriften, die 
sowohl den Tractatus Maior wie auch den Tractatus Minor enthalten, sondern auch 
der einzige erhaltene Zeuge für einen der zwei Äste, in die die handschriftliche Über­
lieferung von Durants Traktat zu unterteilen ist, und demgemäß trotz der Unaufmerk­
samkeit ihres Kopisten allen anderen Handschriften an vielen Stellen überlegen. Sie 
ist in einer Allerweltsrotunde geschrieben, die keine genaueren Angaben möglich 
macht, als daß sie so gut wie sicher vor Ende des vierzehnten Jahrhunderts, vielleicht 
in der Zeit von 1360-1380, in Südfrankreich geschrieben worden istH An Herkunfts­
orten kommen Avignon, Toulouse oder auch Montpellier in Frage, wo sie Colbert im 
Jahre 1682 von ihrem ersten namentlich bekannten Eigentümer erwarb, einem gewis­
sen M. de Rignac, der als Rat an der dortigen Cour des Aides tätig war. 

Im Verlauf des vierzehnten Jahrhunderts ist Durants Traktat also kaum weit ver­
breitet gewesen. Das änderte sich im fünfzehnten Jahrhundert, und zwar insbesondere 
seit dem Konzil von BaseL Außer der soeben genannten Handschrift besitzen wir ins­
gesamt neun weitere Handschriften, die alle im fünfzehnten Jahrhundert geschrieben 

51 Alllleliese ,Hain; Die "Bibliotheca Minor" Benedikts XIII. (Petrus' de Luna), in: Ausgehendes 
Mittelalter: Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, 3 Bde. (Rom 
1%4-1977) 3,1-53, hier 37 NI'. 312: "ltem alius tractatus conciliorum episcopi Mimantesis [sie) 
de hijs que fuerunt celebrata in concilio Vienensi in perg. (post. rub.)." 
52 Die erste Fassung des Katalogs der Bibliotheca Minor, die "Libri qui portantur ubique pro 
servitio domini nostri", enthielt allerdings noch keinen Hinweis auf Durants Traktat; vgl. Main; 
Die "Bibliotheca Minor" 7. 
53 Paris, Bibliotheque Nationale, Ms. lat. 1443. 
54 Für ihre Hilfe bei der schwierigen Frage der Datierung dieser Handschrift möchte ich Marie­
Therese d'Alverny, Gilbert Ouy, Neil Ker, Bernhard Bischoff und vor allem Monique-Cccile 
Garand meinen Dank aussprechen. Letzerer verdanke ich den wertvollen Hinweis, daß eine von 
einer besonders ähnlichen Hand geschriebene Kopie von Bernard Guis Speculum sanctorale, 
nämlich BN Ms. lat. 5407, imJahre 1378 auf Anordnung des Kardinals Guillaurne de Chanac fer­
tiggestellt wurde: vgl. C/;arleJ Sa/l1a/'(/1I und RobeI'! iUarichal, Catalogue des manuscrits en ecri­
ture latine, portant des indications de date, de lieu ou de copiste, 6 Bde. (Paris 1959-1981) 2, 271; 
DHGE 12 (1953) 3501.; und Etienne Ball/ze, Vitae paparum Avenionensium, 4 Bck. (ed. G. Mol­
lat, Paris 1914-1927) 2, 606-614. Guillaume de Chanac stammte aus dem Gevaudan und war 
1371 Bischof von Mende geworden, so daß man gerne glauben möchte, BN lat. 1443 sei ebenfalls 
auf seine Anweisung angefertigt worden. Aber zu einem solchen Schluß ist eine Ähnlichkeit der 
Schrift allein leider nicht ausreichend. 
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worden sind. Ein Kodex der Münchener Staatsbibliothek enthält sowohl den Tracta­
tus Maior wie auch den Tractatus Minor"; fünf weitere Handschriften enthalten den 
kompletten Text des Tractatus MaiorJ6 ; und drei enthalten Bruchstücke des Tractatus 
Maior'7. Daneben haben V{ir sechs gedruckte Ausgaben aus dem sechzehnten und 
siebzehnten Jahrhundert: die editio princeps von Jean Crespin in Lyon 1531, die 1534 
mit einem neuen Vorsatzblatt noch einmal erschien; drei separate Drucke nach dem 
Vorbild der editio princeps, nämlich von Philippe Le Preux in Paris 1545, MicheIe 
Tramezino in Venedig 1562 und Franr,:ois Clousier in Paris 1671; und zwei Drucke 
in Sammelwerken der Rechtsliteratur, nämlich 1549 in Lyon im zweiten Band der 
Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti und 1584 in Venedig in den berühmten 
Tractatus universi iuris'8. 

Rein mengenmäßig gesehen ist diese Überlieferung nicht überwältigend, sie sollte 
aber keineswegs unterschätzt werden. Ein Standardwerk zum täglichen Gebrauch wie 
das Speculum iudiciale von Durants Onkel und Vorgänger in Mende, dem berühmten 
Speculator, ist in fast hundert Handschriften enthalten, und Bibliothekskataloge ent­
halten Hinweise auf mehr als fünfzig gedruckte Ausgaben'9. Damit kann sich der 
Traktat von Durant natürlich nicht messen. Er kann sich aber sehr wohl mit der Über­
lieferung der Concordantia catholica des Nikolaus von Kues messen, die nach Ger­
hard Kallen aus achtzehn vollständigen und fünf fragmentarischen Handschriften so­
wie vier gedruckten Ausgaben von 1514 bis 1609 bestehtM Angesichts des Alters, der 
komplizierten Form und des höchst technischen Inhaltes des Tractatus Maior darf 
man es als ein recht beachtliches Anzeichen für seinen Erfolg buchen, daß er öfter 
und über einen längeren Zeitraum hinweg gedruckt wurde als ein Buch, das oft als 
eine der theoretischen Hauptleistungen der konziliaren Bewegung überhaupt angese­
hen wird. 

55 München, Bayerische Staatsbibliothek, clm. 6605, fols.1-69v. 
56 Kues, St. Nikolaus Hospital, Ms. 168, fols.1-95 v; Rom, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo 
Varia, Ms. 1, fols.85-196v; Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Barb. lat. 1487, fols.313-362; 
Paris, Bibliothequc Mazarinc, Ms. lat. 1687, fols.1-82; und Troyes, Bibliothequc Municipalc, 
Ms.786, fols.1-179. 
)7 Tours, Bibliothcque Municipale, Ms. 237, endet in der Mitte von Kapitel 71 des zweiten Teils 
des Tractatus Maior. Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Ottob. lat. 823, fols. 23-53, und Zürich, 
Zentralbibliothek, Ms. S 2040, fols. 129-141, gehen nur gerade über das Ende des ersten Teils 
des Tractatus Maior hinaus. 
j8 Tractatus de modo generalis concilii celebrandi, in: Tractatus ex variis iuris interpretibus col­
lecti, 18 Bde. (Lyon 1549) Bd. 2 fols. 88 v-117 v, und Tractatus universi iuris, duce et auspice Gre­
gorio XII! in unum congesti, 22 Bde. (Venedig 1584-1586) Bd. 13/1: Oe potestate ecclesiastica 
fols.154-182 v. 
59 Das ergibt ein Überschlag der bekannten Kataloge von frühen Drucken sowie der Angaben 
bei Viäor Le Clm; Guillaume Duranti, in: Histoire litteraire de la France 20 (1842) 449-456, und 

JObl1l111 Friedrid; COII SdJIIlte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, 
3 Bde. (Stuttgart 1875-1880) 2, 144-156. 
60 C;crb(l/d Kallen (Ecl.), Oe Concordantia catholica xiii-xxix. Erich MelIthen bin ich für den 
Hinweis dankbar, daß es sich bei diesen Drucken um Gesamtausgaben der Werke des Cusanus 
handelt, die also das spezifische Interesse an der Concordantia catholica eher noch geringer er­
scheinen lassen. 
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Für die Intensität und Dauer der Wirkung von Durants Traktat ist wohl in allerer­
ster Linie die gallikanische Staatskirchentradition verantwortlich, die an der Universi­
tät von Paris ihren theoretischen Unterbau erhielt und bekanntlich eng mit der konzi­
liaren Bewegung verbunden war. Das spiegelt sich deutlich in den Eigentümern der 
Handschriften und in den Drucken wider. Da ist zuerst der Kodex der Bibliothcque 
Mazarine, Ms. lat. 1687, zu nennen, eine Sammelhandschrift mit einer Reihe von 
Werken unter deren Autoren Johannes von Paris, Konrad von Gelnhausen und Jor­
dan Brice herausragen. Diese Handschrift befand sich gegen Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts im Besitz von Louis Pinelle, der seit 1497 Rektor des College de Navarre 
und danach Kanzler der Universität von Paris war und der sein Leben als Bischof von 
Meaux beschloß, wo sein unmittelbarer Nachfolger, Guillaume Bri<;onnet, in Zusam­
menarbeit mit Jacques Lefevre d'Etaples seinen bekannten Versuch unternahm, die 
französische Kirche zu reformieren. Da ist des weiteren die Handschrift aus Troyes, 
Ms. 786, die dem ersten Teil der Handschrift Louis Pinelles in allen Einzelheiten ent­
spricht und offensichtlich direkt oder nur auf kurzem Umweg von ihr abgeschrieben 
worden ist. Diese Handschrift befand sich gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts 
im Besitz von Pierre Pithou, dem französischen Humanisten, Rechtsgelehrten und 
Autor eines bekannten Werkes über die Libertes de I'eglise Gallicane, das als eine 
Grundquelle der Vertreter des Parlamentarismus in Frankreich bis ins achtzehnte 
Jahrhundert hinein bezeichnet worden ist61 Und da ist noch am Ende des siebzehn­
ten Jahrhunderts die Auseinandersetzung zwischen Ludwig XIV. und dem Papsttum, 
in deren Zusammenhang Durant noch einmal zu Ehren kam: Cesar du Boulay 
druckte 1668 im vierten Band seiner Universitätsgeschichte Durants Aussagen zu den 
Exemtionen ab, die seine grundlegenden Argumente zum päpstlichen Primat ent­
hielten62

; Fran<;ois Clousier druckte 1671 den ganzen Traktat und widmete ihn dem 
jungen Achille du Harlay, Graf von Beaumont, der später Präsident des Parlaments 
von Paris wurde und sich einen Namen als unbeugsamer Anhänger der Gallikaner 
machte; Bossuet, wie bereits erwähnt, berief sich in seiner Verteidigung der gallikani­
schen Artikel von 1682 auf dem Höhepunkt der gallikanischen Krise ausdrücklich auf 
Durant; und zuguterletzt erwarb Colbert mit der Hilfe seines Bibliothekars Baluze 
seine Handschrift von Durants Traktat in eben demselben Jahr 1682. Diese ganze Tra­
dition, die sich von Pierre d'Ailly und Jean Gerson über die Reformbewegung von 
Meaux und den humanistischen Rechtsgelehrten Pierre Pithou bis zu Bossuet, eben­
falls Bischof von Meaux, und darüber hinaus erstreckt, einmal gründlich nach ihrem 
Zusammenhang mit Durants Traktat zu befragen, wäre mit Sicherheit eine lohnende 
Aufgabe. 

Ein zweiter Schwerpunkt für die Rezeption von Durants Traktat findet sich be­
zeichnenderweise an der Kurie und im Umfeld des Konzils von Trient. Neben der 
verlorenen Handschrift im Besitz Benedikts XIII. kennen wir eine sehr umfangreiche 
Sammelhandschrift, die eng mit dem Konzil von Florenz verbunden ist, von der sich 
wenigstens ein Teil in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts im Besitz des 

61 "Le texte classiqllc OU plliserent les parlementaires, notamment all XVIII< siecle." J. CarreYI<', 
Pitholl, in: Dictionnaire de theologie catholiqllc 12/2 (1935) 2237. 
62 asCII' E. d/l BOllla,~ Historia Univcrsitatis Parisiensis, 6 Bde. (Paris 1665-1673) 4, 130-138. 
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Kardinals Marco Barbo befand und die heute unter den Barberini-Handschriften zu 
finden ist63

. Des weiteren gibt es eine Handschrift, die sich um die Mitte des sech­
zehnten Jahrhunderts im Besitz von Guglielmo Sirleto befand, dem Skriptor der Vati­
kanischen Bibliothek und späteren Kardinal, der sich auf dem Konzil von Trient 
einen Namen gemacht ha tM Die Drucke sprechen hier noch deutlicher. Philippe Le 
Preux, ein Rechtsgelehrter aus Bourges, der später zum officialis von Amiens und 
päpstlichen Kaplan ernannt wurde, ließ den Traktat 1545 in Paris zur Eröffnung des 
Konzils von Trient drucken und widmete ihn Papst Paul III., wobei er seiner Hoff­
nung Ausdruck gab, daß Durants heilsame Vorschläge dabei helfen möchten, die 
protestantischen Häretiker zu vernichten 65

. MicheIe Tramezinos Druck von 1562 in 
Venedig enthält zwar kein Vorwort, das Aufschluß über seine Motive geben könnte, 
erschien aber doch zu einem Zeitpunkt, der es nahelegt, daß der Anlaß die Eröffnung 
der dritten und letzten Tagungsperiode des Konzils von Trient war. In diesen Zusam­
menhang passen auch die Tractatus universi iuris, die auf Veranlassung Gregors XIII. 
im Rahmen der nachtridentinischen Aufbereitung des Kirchenrechts veröffentlicht 
wurden. 

Drittens sind natürlich auch eine Reihe von Handschriften direkt mit der konzilia­
ren Bewegung selbst verbunden. Dabei ist zu betonen, daß nicht das Konzil von Kon­
stanz, sondern erst das Konzil von Basel entscheidend zur Verbreitung der Ideen von 
Durant beitrug. Von allen erhaltenen Handschriften gibt es keine, die sich mit Sicher­
heit Konstanz zuweisen läßt, und nur eine, bei der mangels anderer Indizien diese 
Möglichkeit besteht66

. Für Basel haben wir dagegen eine ganze Reihe von Indizien. 
Eine Handschrift ist mit Sicherheit in den dreißiger Jahren in Basel verfaßt worden, 
nämlich die, welche sich Nicolaus Cusanus dort anfertigen und mit einer Sammlung 
von Basler Akten zusammenbinden ließ. Daneben sind mehrere Sammelhandschrif­
ten offensichtlich eng mit der Geschichte von Basel verbunden; dazu gehören nicht 
nur der Barberinikodex, die Handschrift Louis Pi ne lies in der Bibliotheque Mazarine 
und der Ottobonianus von Guglielmo Sirleto, sondern auch die Handschrift aus dem 

(>3 Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Barb. lat. 1487. Zu flüchtige Lektüre von]. F Tommini, 
Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae et privatae (Udine 1639) 12-15, verleitete mich 
einmal zu der Behauptung, diese Handschrift habe sich ehedem in der Bibliothek von San Gio­
vanni in Verdara in Padua befunden; Fmolt, The Manuscripts 301-302. Bernanl de Alont/allwll, 
Bibliotheca Bibliothecarum (Paris 1739) 485 D, der diese Handschift ebenfalls als in Padua be­
findlich anführt, fiel offenbar derselben Flüchtigkeit zum Opfer. Um so dankbarer bin ichJiirgen 
ilfietbke für seine Berichtigung in QFIAB 61 (1981) 450-452. 
".j Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Ottob. lat. 823. 
65 Im Vorwort seiner Ausgabe, sig. a iiv, beschreibt Pbilij)pe Le PrelIx Durants Traktat als ein 
"dignum certe opus, quod omnium teratur manibus, quodque ob oculos omnium versetur, ob 
multiiugam conditionem, et in quo contineantur omnia, quae in conciliis universalibus propo­
nenda sint et tractanda, et in his praesertim fidei tractatur negotium, quibusque mediis infandissi­
mum haereticae pravitatis crimen e Christianarum animis eradendum sit: quod prohdolor multis 
iam retroactis annis, non sinc gravi animarum iactura, impune toto arbe grassatur." Zu Le Preux 
gibt es jetzt eine knappe Auskunft bei IJJolllm M. lzbieki, "Clericis Laicos" and the Canonists, in: 
Popes, Tcachcrs and Canon Law in thc Middle Ages (edd.]. R. Sweeney und S. Cbodorow, Ithaca 
N. Y. 1989) 190. 
"" Tours, BibI. Mun., Ms. 237. 
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Fondo Varia der Nationalbibliothek in Rom und der Münchener Kodex. Schließlich 
gehört ebenfalls das Fragment in diese Reihe, das sich heute in der Züricher Zentral­
bibliothek befindet und das von Peter Nümagen geschrieben wurde. Nümagen war 
nämlich Sekretär von Andrea Zamometic während dessen zum Scheitern verurteilten 
Versuchs, das Basler Konzil 1482 wiederzubeleben. Er wurde danach Notar am Züri­
eher Großmünster, dem er seine Bücher hinterließ und an dem er nur kurz vor den 
Reformen Zwinglis starb. Von insgesamt zehn Handschriften stehen also sechs in 
mehr oder weniger direkter Verbindung zum Konzil von Basel67

. 

Die Verbreitung der Handschriften und Drucke ist durchaus typisch: Frankreich, 
Italien und Deutschland sind gut vertreten, Spanien und England überhaupt nicht, 
obwohl ich nicht ausschließen möchte, daß sich dort noch Material befindet, das mir 
bei meiner Suche entgangen ist. Protestanten zeigten verständlicherweise gar kein In­
teresse an Durant, und Katholiken in erster Linie dann, wenn sie an der Reform der 
Kirche besonders interessiert waren. Handschriften finden sich zum Teil im Besitz 
einzelner Gelehrter, zum Teil in Stifts-, Kloster- und Universitätsbibliotheken. Und 
Basel trug offenbar entscheidend zur Verbreitung der Ideen von Durant bei, die dann 
mehr oder weniger ohne Unterbrechung bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhun­
derts beachtet wurden. Diese Beachtung erstreckte sich allerdings keineswegs gleich­
mäßig auf alle Teile des Traktats. Ein besonderes Interesse an der konziliaren Theorie 
im engeren Sinne und an der Begrenzung des päpstlichen Primates ist deutlich er­
kennbar. Das ist mit Sicherheit der Grund dafür, daß ein Schreiber, wohl zur Zeit des 
Basler Konzils, dem Traktat den Namen "Tractatus de modo generalis concilii cele­
brandi" gab, unter dem er bis heute bekannt ist, der aber seinen Inhalt aufs ganze ge­
sehen eher verschleiert68 ; deshalb enthalten auch die bei den Handschriften Peter Nü­
magens und Guglielmo Sirletos überhaupt nur den ersten Teil des Tractatus Maior, in 
dem Durant seine Konzilsforderung systematisch rechtfertigte bezeichnenderweise 

67 Kues, St. Nikolaus Hospital, Ms. 168; Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Barb. lat. 1487; Pa­
ris, Bibliotheque Mazarine, Ms. lat. 1687; Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Ottob. lat. 823; 
Rom, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Varia, Ms. 1; München, Bayerische Staatsbibliothek, 
clm. 6605; Zürich, Zentralbibliothek, Ms. S 2040. 
68 Ein authentischer Titel ist nicht überliefert. Die beste Handschrift, Paris, BN, Ms. lat. 1443, 
hat überhaupt keinen Titel. Die nächstbeste, München, Bayerische Staatsbibliothek, clm. 6605, 
fol. 2 r, bezeichnet den Traktat treffend als "Tractatus Guilhelmi Durandi de reformacione eccle­
sie universalis." !laI/cI; Kirchenreform 60, anscheinend ohne die Münchener Handschrift Zll 

kennen, meinte ganz ähnlich, daß "De reformatione ecclesiae in capite et membris" den Inhalt 
besser bezeichnen würde als "De modo generalis concilii celebrandi." "Tractatus de modo gene­
ralis concilii celebrandi" findet sich nur in den übrigen acht Handschriften, die allesamt nur den 
Tractatus Maior enthalten und deren gemeinsames Vorbild kaum vor dem Konzil von Konstanz, 
wahrscheinlich eher um die Zeit des Konzils von Basel kopiert worden sein dürfte. Der einzige 
authentische Beleg für Durants eigene Bezeichnung seines Werkes ist deshalb das Wort "tracta­
tus", das er in seinem Vorwort zum zweiten Teil benutzt: "Incipit secunda pars istius tractatus 
.... " (TMA prefatio partis secunde, fol.13 rb). Das ist zwar kein Titel, sondern nur eine Gattungs­
bezeichnung, ist aber dennoch recht aufschlußreich für die Stellung von Durants Werk in der 
mittelalterlichen Geistesgeschichte; zu diesem Thema Com/tllliin I~1Solt, At the Crossroads of 
Law and Politics: William Durant the Younger's "Treatise" on Councils, in: Bulletin of Mcdieval 
Canon Law 18 (1988) 43-53. 



Die Rezeption der Traktate des Wilhelm Duranl d . .]. 79 

sind dies auch die beiden einzigen Handschriften, deren Inhalt ein deutlich vom 
Humanismus geprägtes Interesse verrät -, und deshalb interessierten sich Nicolaus 
Cusanus, Du Boulay und Bossuet allesamt besonders für Durants Kapitel gegen die 
Exemtionen. Der Rest des Tractatus Maior fand dem gegenüber offenbar weniger An­
klang, und der Tractatus Minor verschwand ganz aus den meisten Handschriften. Das 
mangelnde Interesse an den konkreten, zeitgebundenen und oft so gänzlich untheore­
tischen Details von Durants Reformprogramm spiegelt sich deutlich in der Einleitung 
ZlIr editio princeps wider, in der sich der Herausgeber Jean Crespin gewissermaßen 
dafür entschuldigte, den kompletten Text gedruckt zu haben, obwohl er zu einem 
beachtlichen Teil "den Einrichtungen unseres Zeitalters fremd erscheinen wird"69 

Aufs ganze gesehen bleibt festzuhalten, daß Durants Traktat etwa vom Anfang des 
fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts ohne nennens­
werte Unterbrechung kopiert, gelesen und gedruckt worden ist. Das ist ein beachtli­
cher Erfolg. Zum Teil ist er sicher dadurch zu erklären, daß Durant regelmäßig mit 
seinem berühmten Onkel verwechselt wurde70. Man versteht, aus welchen Gründen 
Kopisten und Drucker gerne bereit waren, den Traktat zu verbreiten, wenn man die 
offensichtliche Genugtuung kennt, mit der Bossuet den Speculator für seine eigenen 
Ansichten ins Feld führen zu können glaubte: "Der größte Mann seines Zeitalters, 
eine Leuchte nicht nur für Frankreich, sondern für die katholische Kirche, den die In­
terpreten des päpstlichen Rechts mit Vorliebe zu Rate ziehen, der das Wohlwollen der 
Päpste von Rom genoß und der sein Werk über die Notwendigkeit eines allgemeinen 
Konzils auf Anweisung Papst Clemens' V. verfaßte und damit dem Konzil von 
Vienne, an dem er selbst den allergrößten Anteil hatte, seinen Weg bahnte"71. Der 
Konzilstraktat des jüngeren Durant kann also nur von dem Prestige profitiert haben, 
das der Speculator genoß. Aber letzten Endes verdankte er seinen Erfolg wohl doch 
zum größten Teil denjenigen bedeutenden Ideen, welche die entscheidenden Bestim­
mungen von Konstanz um mehr als hundert Jahre vorwegnahmen und deshalb mehr 

69 "Nonnulla fortasse ab huius aetatis institutionibus videbuntur aliena. Quae reliquimus integra 
quoniam authoris ea sententia fuit, quam supprimere iniquum prorsus visum est." Jcall CreJj,ill 
(Ed.), Tractatus de modo generalis concilii celebrandi, fol. 2 ra. 
70 Nur der Barberinikodex unterscheidet ihn ausdrücklich vom Speculator, und drei Handschrif­
ten nennen einfach Durants Namen. Sechs Handschriften dagegen nennen ausdrücklich den 
Speculator als Autor, nämlich die Handschriften aus Tours, Troyes, Kues, Zürich, der Biblioteca 
Nazionale Centrale in Rom und der Bibliotheque Mazarine in Paris . .Iean Crespin kanonisierte 
die Verwechslung für alle Druckausgaben, indem er seine Ausgabe mit einer vita authoris einlei­
tete, die kurz und bündig das Leben des SpeCltlators bis auf das Konzil von Vienne verlängerte 
und dementsprechend erklärte, daß er in sehr hohem Alter verschieden sei: "Obiit etate iam 
edita, et in senium vergentc, Romeque, quemadmodum ipse prescripserat, sepultus est." Jean 
CrCJpin (Ed.), Tractatus de modo generalis concilii celebrandi, fol. 3 v. 
71 "Haec scripsit ille Durandus Mimatensis Episcopus, sui aevi vir maximus, neque tanturn Gal­
liae, sed etiarn Catholicae Ecclesiae lumen, quem juris pontificii interpretes potissirnum sequun­
tur; qui Romanis Pontificibus gratissimus vixit, ac de Concilii oecumenici habend i ratione a 
Clemente V jussus, hace scripsit, viamquc cclebrando Vienncnsi Concilio, cujus ipsc pars fuit 
maxima, praeparavit." BOJJllet, Oeuvres .31, 119. 
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als zwei Jahrhunderte lang das Interesse einer Reihe von Lesern erweckten - Juristen, 
Philosophen, Kardinälen, Bischöfen, Humanisten, Gallikanern und Konziliaristen -, 
von denen viele eine nicht unerhebliche Rolle im späten Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit gespielt haben, und von denen manche zu den bedeutendsten Köpfen der 
Zeit gezählt werden dürfenn 

72 Die in AmTI. 1 genannte Ph. D. Thesis des Autors (1981) ist inzwischen überarbeitet im Druck 
erschienen: eons/tlnlin PClJoll, Council and Hierarchy. The Political Thought of William Durant 
the Younger (Cambridge Studies in Mcdieval Life and Thought IV [16], Cambridge - New York 
- Port Chester [usw.] 1991). 



Kenneth Pennington 

Henry VII and Robert of Naples 

In his privilege for the scholars of Bologna, Frederick Barbarossa observed that "their 
knowledge [of Roman law] illuminates the world, lcading men to obey God and us, his 
ministers"l. A fractious dispute of the early fourtcenth ccntUlY bctwcen Henry VII, 
thc Gcrman cmpcror, and Robert, the king of Naples, put Frcderick's trust in Roman 
law to thc test. Waltcr U11mann wrote that the core of this controversy was whether 
"the cmperor was in reality the 'dominus mundi' as thc law books damorously main­
tained,,2. U11mann may not, as I sha11 argue, have gotten thc importance of the dispute 
right. But, as so often in U11mann's work, evcn when he is wrong in detail, he is right 
about thc essen ce of the matter. The controvcrsy did fonts the qucstion of what au­
thority thc emperor had over other Christian kings more precisely than any earlier 
confrontation between cmperor 01' king, and pope. The contentious issues forced the 
jurists to define large qucstions: Could the emperor bring a treasonous vassal to trial 
who was an independent king? Was the empcror truly lord of the world? Could hc 
exercise jurisdiction over kings? This dash of imperial and royal prerogativcs led con­
temporary jurists to clarify questions that went to the he art of procedural norms: Did 
the emperor have to observe the rules of judicial procedure, wh at in American and 
English law is ca11ed "due process", before he rendercd sentence on a contumacious 
vassal? 

Thc story of the conflict is wc11-known and I sha11 skctch only the most important 
details. After Hel1lY, Count of Luxemburg, became cmperor-elcct in 1309, hc con-

1 Il. KoejIJl/e/; Frederick Barbarossa and the Schools of Bologna: Some Remarks on thc 'Authen­
tica Habita', in: EHR 54 (1939) 577-607, at 607: "quorum scientia mundus illuminatur, ael obeeli­
cndum deo et nobis, ministris eius". 
2 Walter UI/manll, The Dcvelopment of the Medieval Idea of Sovereignty, in: EHR 64 (1949) 
1-33, at p.l. UI/II/ann returned to this topic in his essay: Zur Entwicklung des Souveränitätsbe­
griffs im Spätmittelalter, in: Festschrift Nikolaus Grass zum 60. Geburtstag, Bd. 1 (Innsbruck 
1974-1975) 9-27, reprinted in: Ul/lIltlllll, Scholarship and Politics in the Middle Ages (Collected 
Studies Series, London 1978). On the idea of "Weltherrschaft" in the later Middle Ages see Fried­
rieb NteI; Zur Kontinuität des Reichsgedankens im Spätmittelalter, in: MIÖG 58 (1950) 
336-350; Friedrir/; Batlhgm, Zur Geschichte der Weltherrschaftsidee im späteren Mittelalter, in: 
Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem 70. Geburtstag, Bd. 1 (Wiesbaden 1964) 189-203; 
Kurl-U/ric!J .!iisl'bke, Zu universalen und regionalen Reichskonzeptionen beim Tode Kaiser 
Heinrichs VII., in: Festschrift für Berent Schwineköper (Sigmaringen 1982) 415-435; unel 
OI!J/)/{/r lltlgennlf/; Weltherrschaft im Mittelalter, in: MIÖG 93 (1985) 271-278. 


















































































































































































































































































































































































































































